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1 Rahmenbedingungen und Zielvorgaben 

Der Großen Kreisstadt Freising obliegt die Zuständigkeit als Aufgabenträger für den 
ÖPNV innerhalb des Stadtgebietes Freising. Die Aufgabenträgerschaft wurde der kreis-
angehörigen Stadt Freising durch den Landkreis Freising übertragen. Die Stadt Freising 
legt hiermit ihren Nahverkehrsplan (NVP) vor. 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Die Aufstellung des NVP ergibt sich aus den rechtlichen Grundlagen des ÖPNV als all-
gemeiner öffentlicher Personennahverkehr, auch: straßengebundener ÖPNV (ÖSPV) 
und Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Die maßgeblichen Grundlagen finden sich in 
den folgenden Gesetzen und Richtlinien: 

• EU-Verordnung (EU-VO) 1370/2007  (1), 
• Personenbeförderungsgesetz (PBefG)  (2), 
• Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)  (3), 
• Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (RegG)  (4), 
• Bayerisches Nahverkehrsgesetz (BayÖPNVG)  (5), 
• Leitlinie zur Nahverkehrsplanung in Bayern (Bay. Leitlinie)  (6). 

Aufgabenträger des ÖPNV für das Gebiet der Stadt Freising sind gemäß Art. 8 und 15 
BayÖPNVG der Landkreis Freising für den allgemeinen ÖPNV und der Freistaat Bayern 
für den SPNV. Auf Grundlage von Art. 9 BayÖPNVG und mit Wirkung vom 29.05.1994 
hat der Landkreis Freising per Verordnung die Aufgabenträgerschaft für den innerstäd-
tischen Nahverkehr auf die Stadt Freising – auf deren Wunsch und mit deren Zustim-
mung – übertragen  (7). 

Die Stadt Freising bedient sich zur Wahrnehmung von Aufgaben des ÖPNV in Ihrem 
Wirkungsbereich der Unterstützung durch die Stadtwerke Freising. Deren Tochterge-
sellschaft, der Freisinger Parkhaus- und Verkehrsgesellschaft mbH (PVG) obliegt die 
Betriebsführerschaft über die Linien des Stadtverkehrs Freising. 

1.2 Nahverkehrsplanung 

Zentrales Instrument für die geordnete und zielgerichtete Wahrnehmung der Aufga-
benträgerschaft für den ÖPNV ist der Nahverkehrsplan. Mit dem NVP gibt die Stadt 
Freising als Aufgabenträger einen verbindlich beschlossenen Rahmenplan zur Gestal-
tung des ÖPNV in den folgenden 5 Jahren vor, mit dem sie sich sowohl im Innenver-
hältnis organisiert als auch gegenüber Dritten (z.B. Verkehrsunternehmen, Verkehrs-
verbund, Genehmigungsbehörde) positioniert. 

Die Stadt Freising ist gemäß Art. 13 BayÖPNVG nicht verpflichtet, einen NVP aufzustel-
len („Kann-Bestimmung“). Mit einem beschlossenen, tragfähigen NVP verschafft sich 
die Stadt eine Grundlage. mit der sie sich zu grundsätzlichen Fragen des ÖPNV, sowohl 
bei unmittelbarer Zuständigkeit als auch im Rahmen von Anhörungen zu benachbarten 
bzw. übergreifenden Projekten als Träger öffentlicher Belange mit Verweis auf den 
NVP fundiert und abgestimmt positionieren zu können. Insofern bietet es sich zum 
jetzigen Zeitpunkt an, nach Abschluss und Umsetzung der Liniennetzoptimierung und 
im Vorfeld der Neuvergabe der Verkehrsleistungen mit der erstmaligen Aufstellung des 
NVP zu beginnen. 

1.2.1 Aufgaben des Nahverkehrsplans 
Die Aufgaben des NVP sowie die Ziele und Anforderungen für seine Aufstellung erge-
ben sich aus den rechtlichen Grundlagen, insbesondere dem PBefG und dem 
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BayÖPNVG und durch die Praxis selbst, wo existierende NVP bereits als zentrales In-
strument zur Argumentations- und Entscheidungsfindung, etwa durch Genehmigungs-
behörden, eingesetzt werden. 

Mit dem Nahverkehrsplan soll eine tragfähige und finanziell realistische Grundlage für 
die Ausgestaltung des ÖPNV geschaffen und ein abgestimmtes Vorgehen gesichert 
werden. In ihm sollen die bestehenden beziehungsweise noch zu entwickelnden ver-
kehrlichen Verflechtungen Berücksichtigung finden und die Ziele und Rahmenvorgaben 
für das betriebliche Leistungsangebot und dessen Finanzierung festgelegt werden. 

Die zentralen Aufgabenstellungen für den NVP sind in nachfolgender Übersicht zu-
sammengefasst. 

Tabelle 1: Aufgaben und Anforderungen an den NVP 

Rechtsquelle Aufgaben/Anforderungen NVP 

PBefG 
§ 8 (3) 

„Für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit 
Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr sind die von den 
Ländern benannten Behörden (Aufgabenträger) zuständig.“ 

„Der Aufgabenträger definiert … die Anforderungen an Umfang und Qualität 
des Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben für die 
verkehrsmittelübergreifende Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in 
einem Nahverkehrsplan.“ 

„Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch 
eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige 
Barrierefreiheit zu erreichen. Die … genannte Frist gilt nicht, sofern in dem 
Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden.“ 

„Bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans sind die vorhandenen Unternehmer 
frühzeitig zu beteiligen; soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte oder 
Behindertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch einge-
schränkten Fahrgäste und Fahrgastverbände anzuhören. Ihre Interessen sind 
angemessen und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen.“ 

BayÖPNVG 
Art. 12, 13 

„Die Aufgabenträger des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs kön-
nen … für ihr Gebiet Pläne über die Ordnung der Nahverkehrsbeziehungen und 
den Bedarf an Nahverkehrsleistungen (Nahverkehrsplan) … aufstellen.“ 
„Dabei sind insbesondere  

• die im Nahverkehrsraum vorhandenen Verkehrseinrichtungen zu erfassen, 
• das künftig zu erwartende Verkehrsaufkommen im motorisierten Indivi-

dualverkehr und im öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene und 
Straße zu prognostizieren, 

• Zielvorstellungen über das künftig anzustrebende Verkehrsaufkommen im 
öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene und Straße zu entwickeln 
und 

• planerische Maßnahmen vorzusehen, die eine bestmögliche Gestaltung 
des öffentlichen Personennahverkehrs unter Berücksichtigung der Belange 
des Gesamtverkehrs zulassen.“ 

„Der Nahverkehrsplan enthält Ziele und Konzeption des allgemeinen öffentli-
chen Personennahverkehrs und muss mit den anerkannten Grundsätzen der 
Nahverkehrsplanung, den Erfordernissen der Raumordnung und Landespla-
nung, der Städtebauplanung, den Belangen des Umweltschutzes sowie mit den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit übereinstimmen. Soweit 
erforderlich ist die Planung mit anderen Planungsträgern sowie anderen Aufga-
benträgern des ÖPNV abzustimmen. Der Nahverkehrsplan ist in regelmäßigen 
Zeitabständen zu überprüfen und bei Bedarf fortzuschreiben.“ 
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1.2.2 Methodisches Vorgehen 
Die Vorgehensweise bei der Aufstellung des NVP orientiert sich an der Leitlinie zur 
Nahverkehrsplanung in Bayern, herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Technologie. 

Da die Leitlinie bereits im Jahr 1998 herausgegeben wurde, sind bei der heutigen NVP-
Aufstellung zum Teil Abweichungen, Präzisierungen und Erweiterungen erforderlich, 
die sich aus dem aktuellen europäischen und nationalen Rechtsrahmen ergeben. Hinzu 
kommt, dass die Leitlinie auf landkreisweite NVP zugeschnitten ist, für die sich auf 
Grundlage der Landesstatistik entsprechende Basisdaten für die Ebene der einzelnen 
Gemeinden ableiten lassen. Im Fall Freising wird der NVP für eine einzelne Stadt er-
stellt. Hier ergibt sich eine eingeschränkte Datengrundlage, da die statistische Erhe-
bung unterhalb der Stadt-/Gemeindeebene keiner einheitlichen Systematik folgt. 

1.2.3 Abgrenzung des Nahverkehrsraums 
Der Zuständigkeitsbereich der Stadt Freising als Aufgabenträger für den allgemeinen 
ÖPNV bildet den Planungsraum dieses NVP. Er umfasst das gesamte Stadtgebiet von 
Freising und betrachtet darin sämtliche innerstädtisch verlaufenden ÖPNV-Angebote. 
Zusätzlich wird der Verkehrskorridor zwischen der Stadt Freising und der Gemeinde 
Marzling betrachtet, da dieser ebenfalls Teil des Freisinger Stadtverkehrsnetzes bildet. 

In erster Priorität zählen somit alle Stadtverkehrslinien (Stadtbus Freising), die zugehö-
rigen Verstärkerfahrten für den Schülerverkehr sowie die AST-Verkehre in die ländli-
chen Stadtteile Freisings zum Nahverkehrsraum. Ergänzend wird auch der freigestellte 
Schülerverkehr innerhalb Freisings in die Untersuchung einbezogen. 

In zweiter Priorität werden die stadtgrenzüberschreitenden Regionalbuslinien von und 
nach Freising hinsichtlich ihrer Bedeutung für die verkehrlichen Belange der Stadt 
Freising betrachtet. Über die Ergebnisse dieser Betrachtung erfolgt eine Abstimmung 
mit den zuständigen Nachbar-Aufgabenträgern bzw. mit dem Münchner Verkehrs- und 
Tarifverbund (MVV). 

In dritter Priorität wird das Angebot des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) näher 
beleuchtet und Anforderungen der Stadt Freising an die künftige Gestaltung des SPNV 
formuliert, die dann in die entscheidenden Gremien des SPNV-Aufgabenträgers einzu-
bringen sind. 

Die Darstellung des ÖPNV-Angebotes erfolgt i.d.R. Haltestellen- bzw. Linienabschnitt-
(„Kanten“-)scharf. Für die Erhebung der Struktur- und Nachfragedaten wird eine Eintei-
lung nach Verkehrszellen vorgenommen, die sich an den Stadtteilgrenzen orientiert 
und jeweils Zusammenfassungen der im zurzeit neu aufzustellenden Stadtentwick-
lungsplan (STEP) vorgesehenen, wesentlich kleinteiligeren Verkehrszellstruktur dar-
stellt. 

1.3 Ziele für den ÖPNV in Bayern 

Bei den im NVP zu berücksichtigenden Zielvorgaben sind zunächst die Zielsetzungen 
für den ÖPNV in Bayern von Belang, die sich aus dem BayÖPNVG ableiten. Die für die 
Stadt Freising unmittelbar relevanten Ziele sind in nachfolgender Auswahl zusammen-
gestellt. 
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Tabelle 2: Zielvorgaben für den ÖPNV in Bayern (Auswahl gemäß BayÖPNVG) 

Stichwort Verkehrspolitisches Ziel 

Daseinsvorsorge 

„Öffentlicher Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. 
Er soll im Interesse des Umweltschutzes, der Verkehrssicherheit, der 
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Herstellung und Siche-
rung gleichwertiger Lebensbedingungen im gesamten Staatsgebiet als 
eine möglichst vollwertige Alternative zum motorisierten Individualver-
kehr zu Verfügung stehen.“ 

ÖPNV-Anbindung 

„Bei der Landes-, Regional- und Bauleitplanung ist eine angemessene 
Anbindung der Wohnbereiche an die Arbeitsstätten, öffentliche, soziale 
und kulturelle Einrichtungen und an die Erholungsbereiche mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln auf möglichst kurzen Wegen sowie deren Anbin-
dung an die vorhandene ÖPNV-Infrastruktur anzustreben.“ 

ÖPNV in Innenstäd-
ten 

„Dem öffentlichen Personennahverkehr soll vor allem in den Innenstäd-
ten bei Ausbau und Finanzierung Vorrang vor dem motorisierten Indivi-
dualverkehr eingeräumt werden, soweit dies zur Ordnung der nahver-
kehrlichen Verbindungen erforderlich ist, dem Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit entspricht und sich von der Nachfrage her 
rechtfertigt.“ 

Park + Ride, Bike + 
Ride 

„Um die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs zu fördern, 
sollen, wo ein verkehrlicher Bedarf besteht, an Haltestellen außerhalb 
der Kernstädte Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge und an allen 
Haltestellen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Der 
möglichst frühzeitige Übergang auf den öffentlichen Personennahver-
kehr soll durch Verkehrsleitsysteme und andere geeignete Maßnahmen 
unterstützt werden.“ 

Integration des 
Schülerverkehrs in 
den ÖPNV 

„Sonderlinienverkehr im Sinn von § 43 des Personenbeförderungsgeset-
zes und die auf Grund der Freistellungsverordnung nach dem Personen-
beförderungsgesetz freigestellten Verkehre sind soweit wie möglich in 
den öffentlichen Personennahverkehr zu überführen. Schüler sind grund-
sätzlich im öffentlichen Linienverkehr nach § 42 des Personenbeförde-
rungsgesetzes oder im Schienenpersonennahverkehr zu befördern. 
Schulbusse sind nur zu verwenden, soweit damit die Beförderung wirt-
schaftlicher oder sachgerechter durchgeführt werden kann.“ 

Bedienungsstandard 

„In Verdichtungsräumen sowie in ländlichen Stadt- und Umlandberei-
chen ist grundsätzlich ein nachfrageorientierter Bedienungstakt vorzuse-
hen. Dieser soll auch an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen angebo-
ten werden. Der Bedienungsstandard … soll im Rahmen der finanziellen 
Leistungsfähigkeit mit abgestuften Bedienungskonzepten auch in den 
übrigen ländlichen Gebieten angeboten werden.“ 

1.4 Zielvorgaben der Stadt Freising für den ÖPNV 

Innerhalb des verdichteten Stadtkerns mit den unmittelbar angrenzenden Stadtteilen 
gilt es, mit dem Stadtbusnetz ein konkurrenzfähiges Verkehrssystem zu erhalten und 
weiter zu entwickeln. Konkurrenzfähig deshalb, weil der Stadtbus in Freising Garant 
dafür ist, dass Innenstadt und Bahnhof (fast) jederzeit aus allen Richtungen auch ohne 
Auto erreichbar sind – und umgekehrt auch die Wohnquartiere, Schulen, Hochschulen 
und sonstigen publikumsträchtigen Einrichtungen – und so die hohen Verkehrsmengen 
des motorisierten Individualverkehrs und des gewerblichen Verkehrs im Stadtgebiet 
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nicht noch weiter anwachsen1. Daher muss der Stadtbus in der Freisinger Innenstadt 
auch in Zukunft mindestens die gleiche Anbindungsqualität mit kurzen Fußwegen zur 
nächsten Haltestelle ermöglichen, wie z. B. die zentral gelegenen Parkhäuser und 
Parkplätze. 

In den ländlich geprägten äußeren Bereichen des Stadtgebietes ist das mögliche Nach-
fragepotenzial zu gering für ein häufig getaktetes Fahrplanangebot. Hier sollte es das 
Ziel sein, die ausreichende Verkehrsbedienung zu definieren und umzusetzen, die der 
Daseinsvorsorge gerecht wird und darüber hinaus die Teilnahme am Alltagsleben mit 
Hilfe des ÖPNV ermöglicht, d. h. neben Schule und Beruf auch z. B. den Arztbesuch 
oder das Training im Sportverein. Gefragt sind in diesem Fall flexible Lösungen, die 
bestehende Angebote kombinieren und vorhandene Ressourcen so nutzen, dass mit 
möglichst geringem wirtschaftlichen Aufwand ein ÖPNV-Angebot verfügbar gemacht 
wird, um die o. g. Anforderungen erfüllen zu können. Mit „ausreichender Verkehrsbe-
dienung“ ist mehr als ein nur „zumutbarer“ ÖPNV gemeint, vielmehr ein „angemesse-
nes“ Angebot. 

1.4.1 Planungsvorgaben 
In den Jahren 2010 und 2011 wurde das gesamte Stadtbusangebot auf Basis vorausge-
gangener Fahrgasterhebungen und anlässlich der wirtschaftlichen Entwicklung restruk-
turiert. Ziel war dabei eine wirtschaftlichere Betriebsgestaltung bei Sicherung der 
Fahrgastzahlen und der Einnahmen. Es wurde ein Paket von Maßnahmen umgesetzt, 
wobei die umfassendste Änderung die Umstellung vom Taktschema 10/20/40-
Minuten-Takt auf das Schema 15/30/60-Minuten-Takt im Stadtbusverkehr zur Folge 
hatte. Gleichzeitig wurde das Angebot im Korridor Weihenstephan aufgrund der zu-
nehmenden Zahl an Studierenden und Hochschulbeschäftigten deutlich ausgeweitet, 
ebenso die Angebote während der Hauptverkehrszeiten auf den am stärksten nachge-
fragten Linien. 

Das optimierte Liniennetz stellt den Status quo für den NVP dar und ist Grundlage für 
die Angebotsentwicklung in den nächsten Jahren. 

1.4.2 Verkehrspolitische Vorschläge und Anregungen 
Im Oktober 2012 wurden die Stadtratsfraktionen angeschrieben und deren verkehrs-
politische Zielvorstellungen und Vorgaben für die Nahverkehrsplanung abgefragt. Es 
haben sich 4 von 8 Stadtratsfraktionen geäußert, teils mit konkreten Maßnahmenvor-
schlägen, die sich von den nachfolgenden Zielsetzungen ableiten lassen: 

• Sicherung einer größtmöglichen Mobilität ohne eigenes Auto für alle Freisin-
ger Bürgerinnen und Bürger, unabhängig vom Alter; 

• Stärkung der Innenstadtanbindung und der Querverbindungen zwischen 
Stadtteilen neben der Hauptausrichtung des ÖPNV auf den Bahnhof Freising; 

• Verbesserung der Taktfrequenz zu den Hauptverkehrszeiten. Verbesserung 
der Umsteigebeziehungen von/nach München mit Regel-Umsteigezeiten von 
5-10 Minuten; 

• Verbesserung der ÖPNV-Anbindung von Freisinger Ortsteilen über 500 Ein-
wohnern (außerhalb des heutigen Stadtbusnetzes); 

• Verbesserung des Stadtbusangebotes zu den Schwachverkehrszeiten (SVZ) 
spätabends und an Sonn- und Feiertagen; 

• Einführung bzw. Verbesserung der Barrierefreiheit (Lesbarkeit von Informati-
onen, Orientierung an Haltestellen und im Bus, Ein- und Ausstieg in die Fahr-
zeuge) in Abstimmung mit Behinderten- und Seniorenorganisationen; 

                                                                 
1  vgl. STEP Freising 2030, Vortrag Verkehr, 27./28.07.2012, Folie 24ff 
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• Ausbau und Freigabe zusätzlicher Straßenverbindungen innerhalb Freisings 
für den Busverkehr zur Verkürzung von Reisezeiten und wirtschaftlicherer Be-
triebsführung); 

Des Weiteren wurden im Herbst 2012 örtliche bzw. regional tätige Fahrgast- und Um-
weltverbände sowie die lokalen Agenda-Gruppen angeschrieben und um Anregungen 
für die Aufstellung des NVP gebeten. Es haben sich darauf mehrere Verbände und 
Organisationen zurückgemeldet. Deren Forderungen basieren auf folgenden Zielset-
zungen: 

• Ausbau des ÖPNV-Angebotes und Erweiterung der Betriebszeiten insbeson-
dere auf den bereits gut nachgefragten Linien; 

• Verbundweit einheitliche Fahrplantakte, d.h. identischer Grundtakt für S-
Bahn und Freisinger ÖPNV; 

• attraktivere bedarfsgesteuerte Verkehrsangebote mit Integration in den 
MVV-Tarif; 

• mehr Fahrplanstabilität im Stadtbus-Verkehr (Abbau von Ursachen für Ver-
spätungen); 

• Sicherung und Förderung der Anbindungsqualität des Stadtbusses an die 
Freisinger Altstadt und den Hochschulstandort Weihenstephan; 

• Konkretisierung der Anforderungen an den ÖPNV im Rahmen von Baupla-
nungen bestehender und künftiger Projekte (Erschließungs-, Bedienungs- und 
Verbindungsqualität); 

• Aufhebung der Barrierewirkung durch die Bahntrasse2 für Busse am Bahn-
hof durch Schaffung einer Durchfahrmöglichkeit für den Linienfahrverkehr un-
terhalb der Gleisanlagen (Bustunnel); 

• Ausweitung der Busbeschleunigung und Einrichtung von Busspuren zur Um-
gehung von Staus; 

• Fahr- und Betriebspersonal schulen und kontrollieren; 
• Verbesserung der Flughafenanbindung für das Freisinger Stadtgebiet für wei-

tere Stadtbereiche neben dem Umfeld des Bahnhofs; 
• Verbesserung der Haltestellenausstattung und Sicherung von Zustand und 

Qualität; 
• Einführung von haltestellenbezogenen Fahrgastinformationen in Echtzeit in 

Freising oder im Rahmen eines verbundweiten Projekts; 
• Regelmäßige Kontrolle und Ahndung von Falschparkenden an Haltestellen 

und Verbesserung der Anfahrbarkeit der Haltestellen durch Busse; 
• Einsatz möglichst lärm- und schadstoffarmer Busse als Regelfahrzeuge; 
• Sicherung und Förderung eines einheitlichen Erscheinungsbildes für die 

ÖPNV-Fahrzeuge und auch für die Haltestellen (Stadtfarben rot-weiß); 
• Einführung eines Semestertickets für die Studierenden am Hochschul- und 

TU-Standort Freising; 
• Verankerung von Fahrgastrechten im Alltagsbetrieb (Anstreben einer ver-

bundweiten Lösung) und Mitwirkungsrechten der Fahrgäste und Bürger bei 
anstehenden Änderungen im ÖPNV; 

• stärkere politische Interessenvertretung und Einflussnahme der Stadt Frei-
sing und von Nachbargemeinden auf Planungen der Schieneninfrastruktur 
und des SPNV-Betriebs, außerdem der Stadt Freising auf den Regionalbusver-
kehr (stadtgrenzüberschreitende Linien) sowie die künftige MVV-
Finanzierung. 

                                                                 
2  Neben der Isar, die inzwischen auf der Korbinianbrücke überfahren werden kann, stellt 

die Bahntrasse eine weitere Barriere für die direkte Buslinienführung zwischen beiden 
Seiten des Bahnhofs dar, die bis heute nicht durch bauliche Maßnahmen aufgehoben 
werden konnte. 
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1.4.3 Finanzierungsrahmen 
An dieser Stelle soll aufgezeigt werden, auf Grundlage welches jährlichen Budgets sich 
der ÖPNV innerhalb der Stadt Freising insgesamt entwickelt hat und welcher Rahmen 
somit als Mindestgrenze für die Zukunft anzunehmen ist. Für zusätzliche Maßnahmen, 
die in die Finanzierungsverantwortung des Aufgabenträgers Freising fallen und die aus 
dem bisher gesteckten Rahmen hinausgehen, ist im Zuge der Maßnahmenpriorisierung 
und zeitlichen Umsetzung auch ein konkreter Finanzierungsvorschlag zu unterbreiten. 

In Tabelle 3 sind die finanziellen Aufwendungen pro Jahr in der Stadt Freising für die 
Personenbeförderung (ÖPNV und sonstiger Schülerverkehr) dargestellt.  

Tabelle 3: Jährliche finanzielle Rahmenbedingungen für den ÖPNV 

 2010 2011 2012 Planansatz p.a. 

Verwaltungskosten 
Stadtwerke/PVG 

395.000 € 250.000 € 400.000 €                   330.000 € 

Investitionskosten 
Stadtwerke/PVG 

270.000 € 265.000 € 275.000 € 225.000 € C 

Zuschüsse Betrieb A 
Stadtwerke/PVG 

450.000 € 270.000 € 1.070.000 € 880.000 € 

Zuschüsse Betrieb B 
Stadtverwaltung 

n/A n/A n/A 570.000 € 

A Stadtbus, Verstärker, AST; B freigestellter Schülerverkehr; C ab 2016 Wegfall Abschreibung Busbahnhof  
alle Werte gerundet 

Die hier dargestellten finanziellen Spielräume zur ÖPNV-Finanzierung in der Stadt Frei-
sing dienen als Grundlage für Überlegungen zur weiteren Gestaltung oder evtl. Aus-
weitung des ÖPNV-Angebotes im Rahmen der Nahverkehrsplanung. 
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2 Bestandsaufnahme 

Mit der Bestandsaufnahme wird die bestehende Verkehrssituation innerhalb des Pla-
nungsraums dargestellt. Betrachtet wird außerdem die Verkehrsentwicklung für den 
ÖPNV und für den motorisierten Individualverkehr (MIV). Untersucht werden des Wei-
teren die Angebots- und Nachfragestruktur des ÖPNV sowie das Verhalten der Nutzer 
im Stadtverkehr. Aus der Analyse und den ermittelten Informationen von Dritten wer-
den vorhandene Schwachstellen im System aufgezeigt, mit dem Ziel, diese im Rahmen 
der Konzeption soweit wie möglich abzubauen. 

2.1 Raumstruktur und soziodemographische Daten 

2.1.1 Zentralörtliche Gliederung 
In der Regionalplanung von Oberbayern ist die Stadt Freising als „Mögliches Oberzent-
rum“ ausgewiesen, wie in der folgenden Karte 1 dargestellt3. Das gesamte Stadtgebiet 
von Freising wird als „Stadt- und Umlandbereich im Verdichtungsraum“ typisiert. 

Freising nächst gelegene Oberzentren sind die Landeshauptstadt München und (ge-
mäß Regionalplanung von Niederbayern) Landshut. Umgebende Mittelzentren sind 
Moosburg, Erding, Dachau, Pfaffenhofen und (gemäß Regionalplanung von Niederbay-
ern) Mainburg. Im Landkreis Freising sind des Weiteren die Gemeinden Au, Nandlstadt, 
Zolling, Allershausen und Fahrenzhausen als Kleinzentren ausgewiesen. Hallbergmoos, 
Eching und Neufahrn besitzen den Status als Siedlungsschwerpunkte. 

Karte 1: Raumstruktur im nördlichen Münchener Umland 

  

                                                                 
3  Auszug aus Karte 1/Raumstruktur des Regionalplans München (19. Fortschreibung, Stand 01.12.05) 
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2.1.2 Verkehrszellen 
Zur differenzierten Darstellung der Struktur und Verkehrsbeziehungen sowie zur Ab-
bildung der Binnenverkehrsströme wird der Planungsraum in 14 Verkehrszellen unter-
teilt. Die Verkehrszellen orientieren sich an den Stadtteilgrenzen (Gemarkungsgren-
zen). Sehr kleine Stadtteile wurden zu einer Verkehrszelle zusammengefasst. Der 
Stadtteil Innenstadt wurde unterteilt in die Verkehrszelle „Altstadt“ und „Bahnhof“, 
um auch diese Verkehrsknotenpunkte mit dem jeweiligen Umfeld differenziert be-
trachten zu können. Die Untergliederung des NVP-Planungsgebietes ist mit der Ge-
bietszellstruktur der Stadtentwicklungsplanung (STEP) abgestimmt4. 

Die nachfolgende Tabelle 4 zeigt die Nummerierung und Bezeichnungen der Verkehrs-
zellen sowie die räumliche Abgrenzung nach Stadtteilen und die weitere Unterteilung 
in Gebietszellen gemäß dem Freisinger Verkehrsmodell. Die Lage der einzelnen Ver-
kehrszellen im Stadtgebiet geht u. a. aus Karte 2 hervor. 
 

Tabelle 4: Verkehrszellen des NVP Freising 

Nr. Bezeichnung Abgrenzung Zellnummern* 

1 Attaching Attaching 410-412 

2 Haindlfing Haindlfing, Feldhof, Garten, Itzling, Petten-
brunn, Untergartelshausen 

402-405 

3 Hohenbachern Hohenbachern, Dürnast, Gartelshausen, 
Kleinbachern 

201 

4 Lerchenfeld Lerchenfeld 301-304, 310, 311, 320-330, 
341-347, 351-355 

5 Neustift Neustift 017, 044-047, 049-059, 071, 
072, 075, 077 

6 Altstadt nördliche Innenstadt 001, 005-008, 010-016, 022, 
073, 074, 076, 078-080, 091-095 

7 Bahnhof südliche Innenstadt 002-004, 081, 096, 101-107, 
361-364, 501 

8 Pulling Pulling, Dürneck, Eggertshofen, Achering 221-224, 419 

9 Sünzhausen Sünzhausen, Haxthausen, Pallhausen, Pell-
hausen, Lageltshausen 

211 

10 Tüntenhausen Tüntenhausen, Erlau, Piesing, Wies, Zellhau-
sen, Zurnhausen, Altenhausen, Xaverienthal 

043, 401, 406-408 

11 Tuching Tuching, Ast 060-065 

12 Vötting Vötting, Weihenstephan 035, 109-111, 115-118, 121, 
123, 124, 126 

13 Freising Nord Freising Nord 018-021, 023-034, 036-042 

14 Marzling Marzling n/a 

* Dargestellt werden nur die 3 letzten Ziffern der Zellnummern des Verkehrsmodells. Die vollständige 
Verkehrszellennummer lautet jeweils 178124xxx. 

                                                                 
4  Das zurzeit ebenfalls in Aufstellung befindliche Stadtentwicklungskonzept „STEP Freising 

2030“ greift auf eine deutlich umfangreichere Untergliederung des Planungsgebietes zu-
rück, um u. a. auch komplexe Verkehrsbeziehungen im Bereich der Nahmobilität aufzei-
gen zu können. Hier wurde u.a. das Verkehrsmodell der Fa. Transver angewendet. Für 
den Zweck des NVP als Rahmenplanwerk ist dagegen die vereinfachte Zellbildung voll-
kommen ausreichend. Die Grenzen der NVP-Verkehrszellen sind jedoch insofern mit den 
Gebietszellen des STEP abgestimmt, dass sich jede NVP-Zelle aus einer Zusammenfas-
sung bestimmter STEP-Zellen ableiten lässt. 
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Die nachfolgende Datenerhebung und -auswertung erfolgt i. d. R. auf Grundlage der 
ausgewiesenen Verkehrszellen, sofern nichts anderes angegeben ist. Einzelne Auswer-
tungen werden auch exakter erfasst, sofern dies für den Zusammenhang sinnvoll ist 
und entsprechende Daten vorliegen, z. B. wird die Erschließungsqualität des ÖPNV 
Haltestellen-genau ausgewertet. 

2.1.3 Bevölkerungsstruktur 
Untersucht wird die Verteilung der Einwohner über das Planungsgebiet, die Bevölke-
rungsdichte in den unterschiedlichen Stadtteilen sowie die Altersstruktur der Freisin-
gerinnen und Freisinger. Herangezogen wurden Bevölkerungsdaten des Einwohner-
meldeamtes der Stadt Freising.5 Als Gesamtzahl der Bevölkerung in Freising weist die 
Statistik 46.635 Einwohner aus. 50,8 % der Bevölkerung ist weiblich. Der Ausländeran-
teil liegt bei 13,7 % aller Einwohner. 

Karte 2 zeigt neben der räumlichen Abgrenzung der Verkehrszellen, wie sich die Bevöl-
kerung von Freising und Marzling räumlich verteilt und wie sich die Stadtteile in den 
Einwohnerdichtewerten unterscheiden, d. h. wo die Menschen auf besonders engem 
Raum leben und wo mehr Fläche pro Einwohner zur Verfügung steht. 

  

                                                                 
5  Grundlage: Einwohnerdaten der Stadt Freising nach Straßen, Stand: 03.07.2012; diese 

wurden anteilig auf die Verkehrszellen umgelegt. 
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Karte 2: Einwohnerverteilung und Bevölkerungsdichte 

 
 

Demnach hat der Stadtteil Lerchenfeld mit knapp 12.000 Einwohnern die höchste 
Bevölkerungszahl. Bei der Bevölkerungsdichte liegen die Stadtteile Innenstadt – hier 
insbesondere der Altstadtbereich – und Neustift vorn. Insgesamt leben über 80 % der 
Freisinger Einwohner in den Stadtteilen Innenstadt (Altstadt und Bahnhof), Neustift, 
Freising Nord und Lerchenfeld. 
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Die Altersstruktur der Freisinger Bevölkerung in den einzelnen Verkehrszellen zeigt die 
nachfolgende Tabelle 5. Neben dem gegliederten Altersaufbau für die einzelnen Ver-
kehrszellen wird auch die Summe der Stadt Freising je Altersgruppe dargestellt.6 
 
Tabelle 5: Altersspezifische Gliederung in Jahren 

Nr. Bezeichnung  0-3 4-6 7-15 16-18 19-65 66+ Summe 

1 Attaching 35 23 56 28 715 108 965 

2 Haindlfing 20 13 40 26 395 80 574 

3 Hohenbachern 19 14 44 20 363 68 528 

4 Lerchenfeld 474 415 1.147 405 8.017 1.502 11.960 

5 Neustift 183 145 515 161 3.852 976 5.832 

6 Altstadt* 265 181 480 165 4.872 945 6.908 

7 Bahnhof* 169 116 305 105 3.100 601 4.396 

8 Pulling 60 41 118 52 1.119 239 1.629 

9 Sünzhausen 29 19 75 30 518 85 756 

10 Tüntenhausen 26 9 68 30 415 131 679 

11 Tuching 24 10 43 17 405 104 603 

12 Vötting 65 56 217 88 2.096 389 2.911 

13 Freising Nord 321 259 703 245 5.868 1.498 8.894 

 Summe Freising 1.690 1.301 3.811 1.372 31.735 6.726 46.635 

14 Marzling** 117 90 264 95 2.199 466 3.231 

 Summe NVP 1.807 1.391 4.075 1.467 33.934 7.192 49.866 

* Hochrechnung auf Grundlage der statistischen Werte für den Stadtteil Innenstadt (anteilige Umlegung) 
** Hochrechnung auf Grundlage der statistischen Angabe für den gesamten Ortsteil Marzling (Umlegung 

entsprechend der Altersverteilung Stadt Freising) 

Lerchenfeld und Freising Nord sind in allen Altersstufen die einwohnerstärksten Stadt-
teile. Platz 3 nimmt die Altstadt ein, allerdings übernimmt bei Kindern im schulpflichti-
gen Alter (7-15) und bei Senioren (66+) der Stadtteil Neustift den 3. Rang. Letztgenann-
te Gruppe verfügt in Lerchenfeld und Freising Nord in etwa über gleich viele Vertreter 
trotz der deutlich unterschiedlichen Gesamtbevölkerungszahl. Ähnliches zeigt sich bei 
den Älteren auch im Vergleich kleiner Stadtteilen, wie Sünzhausen und Tüntenhausen. 

Insgesamt kann Lerchenfeld als der „jüngste“ Stadtteil Freisings bezeichnet werden. 
Ansonsten zeigt sich ein eher uneinheitliches Bild. 

2.1.4 Arbeitsplätze 
Dargestellt wird die Gewerbestruktur im Planungsgebiet. Dies beinhaltet einerseits die 
Anzahl und Verteilung der lohnsteuerpflichtig Beschäftigten in Freising und Marzling. 
Zur Vergleichbarkeit bezieht sich die relative Verteilung der Arbeitnehmer jeweils auf 

                                                                 
6 Die Kontrollsummen der einzelnen Verkehrszellen weisen zum Teil geringfügig 
von den Werten in Karte 2 abweichende Einwohnerzahlen auf, was mit den unter-
schiedlichen Erhebungszeiträumen bzw. Auswertungsmethoden zusammenhängen 
kann. 
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100 Einwohner. Außerdem sind die bedeutendsten Arbeitgeber7 in Freising mittels 
Eintrag kartographisch (Standort) und tabellarisch (Beschäftigtenzahl) verzeichnet. 

In Karte 3 ist dargestellt, wo im Planungsgebiet wie viele Arbeitnehmer (lohnsteuer-
pflichtig Beschäftigte) leben, welche Verteilung dies bezogen auf die Einwohnerstärke 
in den einzelnen Stadtteilen bedeutet und wo im Stadtgebiet bedeutende Gewerbe-
standorte vorzufinden sind (anhand des Kennbuchstabens lässt sich der Arbeitgeber in 
Tabelle 6 zuordnen). 
 

Karte 3: Verteilung der Arbeitnehmer und Standorte bedeutender Arbeitgeber 

 

                                                                 
7  Gewerbestandorte im Planungsgebiet mit ≥ 50 Beschäftigten 
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Die Karte zeigt, dass die meisten Arbeitnehmer aus Lerchenfeld stammen, entspre-
chend der Einwohnerwerte. Bezogen auf jeweils 100 Einwohner verzeichnen jedoch 
Tuching und Attaching die meisten Arbeitnehmer, was zu einem hohen Auspendleran-
teil führt. Relativ wenige Arbeitnehmer kommen aus Vötting: Der Hochschulstandort 
um Weihenstephan verzeichnet zahlreiche Arbeitsplätze mit einer hohen Zahl an Ein-
pendlern. Insgesamt leben in Freising 27.348 lohnsteuerpflichtig Beschäftigte. 

Welche die bedeutenden Arbeitgeber (mit jeweils mehr als 50 Arbeitnehmern) im 
Planungsgebiet sind und welche Beschäftigtenzahlen dahinter stehen, zeigt Tabelle 6. 

 

Tabelle 6: Bedeutende Arbeitgeber in Freising 

ID Arbeitgeber Beschäftigte 

A Texas Instruments 1.300 

B Klinikum Freising 640 

C TU München 1.900 
zzgl. 4.000 Studierende (2013) 

D Flughafen München 30.000 

E Krones 500 

F HAWE 420 

G Molkerei Weihenstephan 240 

H Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 650 

I Brauerei Weihenstephan 100 

J Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft 150 

K IZB Freising 50 

L Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 760 
zzgl. 3.800 Studierende (2013) 

M Fraunhofer-Institut 350 

N Stadtwerke Freising 100 

O Stadtverwaltung Freising 680 

P Kreisverwaltung Landkreis Freising 500 

 

Die großen Arbeitgeber in Freising weisen zusammen ca. 7.900 Arbeitsplätze auf, zu-
züglich ca. 30.000 Arbeitsplätze am Flughafen München. Die Zuordnung der bedeuten-
den Arbeitgeber zu den Verkehrszellen ergibt eine Konzentration der Standorte auf 
Vötting, Lerchenfeld, Pulling, Attaching und die Altstadt. Die sonstigen Verkehrszellen 
verfügen über keine großen Arbeitgeber. 

2.1.5 Schulen und Ausbildungsstandorte 
Es wird die Zahl und Verteilung der Schulstandorte ermittelt. Außerdem wird unter-
sucht, welche Schulformen wo anzutreffen sind. Zusätzlich wurden bei den einzelnen 
Schulen bzw. Schulämtern Angaben über Schülerzahlen und Anteile an Fahrschülern 
abgefragt (beförderungspflichtige Schüler vom Wohnort zur Schule). 
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Tabelle 7 zeigt die Informationen zu Schulformen und Schulstandorten im Überblick. 
Dabei wird die Bedeutung des Stadtteils Freising Nord als bedeutendster Schulstandort 
für die Stadt und den Landkreis Freising deutlich. 

 

Tabelle 7: Übersicht Schulen in Freising 

Schul-
form 

Name Standort Schüler-
zahl* 

Wohnorte** 

GYM Cameloher-Gymnasium Freising Nord 1.000 Freising Lerchenfeld, Nord, Altstadt, 
Neustift 

Eching, Hallbergmoos, 
Kranzberg, Marzling 

GYM Dom-Gymnasium Altstadt 670 Freising Lerchenfeld, Altstadt, Nord 

GYM Josef-Hofmiller-Gymnasium Freising Nord 930 Freising Lerchenfeld, Nord, Tünten-
hausen, Bahnhof, Altstadt 

Kirchdorf (Amper), Kranz-
berg 

BS Staatliche Wirtschaftsschu-
le 

Freising Nord 680 Freising Lerchenfeld 

Neufahrn, Eching, Hall-
bergmoos 

BS Fachoberschule und Be-
rufsoberschule 

Freising Nord 1.125 Freising Lerchenfeld, Nord 

Neufahrn, Eching, Moos-
burg 

RS Karl-Meichelbeck-
Realschule 

Freising Nord 1.250 Freising Lerchenfeld, Nord, Altstadt, 
Neustift, Bahnhof 

Zolling, Marzling, Wolfers-
dorf, Kirchdorf (Amper), Au 

RS Realschule Gute Änger  
(ab 2014) 

Lerchenfeld 350 n/A 

MS Mittelschule Lerchenfeld Lerchenfeld 180 n/A 

GS+M
S 

Grund- und Mittelschule 
Neustift 

Neustift 410 n/A 

GS+M
S 

Paul-Gerhard Grundschule 
und Mittelschule 

Freising Nord 550 n/A 

GS Grundschule St. Lantbert Lerchenfeld 490 n/A 

GS Grundschule St. Korbinian Altstadt 250 n/A 

GS Grundschule Pulling Pulling 40 n/A 

GS Grundschule Vötting Vötting 270 Freising Bahnhof, Vötting 

GS Grundschule Marzling Marzling 140 n/A 

*  Quelle: Abfrage und Recherche Schuljahr 2012/2013 (gerundet) 
**  Wohnorte mit mindestens 50 Schülern (gerundet) 

Die nachfolgende Karte 4 fasst die ermittelten Informationen zur Schulsituation im 
Planungsgebiet zusammen. Die Schüleranzahl wird durch die Größe des dunkelblauen 
Lagepunktes der jeweiligen Schule verdeutlicht; bei großen Schulen sind die Werte 
zusätzlich als Zahl angegeben. Sofern von den Schulen Fahrschüler gemeldet wurden, 
sind diese in hellblauen Kästen ausgewiesen. 

Die Kartenübersicht zeigt eine Konzentration der Schulstandorte. Im Stadtkerngebiet 
sind alle Schulformen vorhanden. In den äußeren Stadtteilen fehlt überwiegend die 
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Grundschulversorgung am Ort; Ausnahmen sind der Stadtteil Pulling und die Gemein-
de Marzling. 

 

Karte 4: Schulstandorte, Schulformen, Schüler nach Wohnorten 

 

2.1.6 Hochschulstandorte 
Mit zwei Hochschulstandorten am Campus Weihenstephan und weiteren wissen-
schaftlichen Einrichtungen verfügt die Stadt Freising über mehrere hochrangige For-
schungs- und Bildungsstätten, die sich allesamt im Ausbau befinden. 
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Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 

Die Hochschule hat mit zzt. rund 3.800 Studierenden einen Zuwachs um rund 40% 
innerhalb 5 Jahren erfahren. Eine weitere Erhöhung der Studierendenzahlen ist abseh-
bar nicht zu erwarten. 

TU München – Standort Weihenstephan 

Auch der Standort der TU München ist „überproportional“ gewachsen. Von den im 
Sommersemester 2013 gemeldeten  4.232 Studierenden liegen von 3.212 (ca. 76%) die 
Wohnortangaben vor. 

Mit Weihenstephan als Hochschulstandort und wissenschaftlichem Forschungszent-
rum besteht hier ein herausragender Standort mit mehr als 10.000 Menschen im Be-
reich Wissenschaft und Forschung. 

Von 3.212 Studierenden leben 1.326 (ca. 41%) in Freising. Aus den folgenden Orten 
pendeln jeweils die meisten Studierenden ein: 

• München: 826; 
• Rosenheim: 121; 
• Germering: 59; 
• Gilching: 57; 
• Landshut: 37; 
• Unterhaching: 37. 

Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der in Freising wohnenden Studierenden 
auf das Stadtgebiet (nach Verkehrszellen). 

Abbildung 1: Studierende der TU München Standort Weihenstephan am Wohnort Freising 

 
Von den insgesamt 1.326 in Freising lebenden Studierenden (der TU München, Cam-
pus Weihenstephan) wohnen über 400 nahe des Campus in Vötting sowie ca. 340 in 
der Altstadt. Freising Nord, Lerchenfeld und das Bahnhofsumfeld kommen auf je ca. 
150 Studierende, Neustift auf ca. 65 und Hohenbachern auf ca. 20 Studierende. In den 
anderen Stadtteilen leben jeweils nur wenige Studierende. Interessant ist, dass Pulling, 
trotz gutem S-Bahn-Anschluss, aber ohne direkte ÖPNV-Anbindung nach Weihenste-
phan, als Wohnstandort fast völlig ausfällt. 
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2.1.7 Einzelhandel und Versorgung 
Nachfolgend wird die Versorgung der Stadtteile mit Einkaufs- und Dienstleistungsmög-
lichkeiten sowie kommunalen Einrichtungen erfasst. Dabei spielt sowohl die Nahver-
sorgungsmöglichkeit am Wohnort eine Rolle als auch die Erreichbarkeit von Versor-
gungsschwerpunkten im Planungsgebiet. 

Die folgende Karte 5 zeigt, welche Stadtteile über Nahversorgungseinrichtungen (z. B. 
Lebensmitteleinzelhandel, Bäckerei, Apotheke, Bankfiliale) verfügen. Darüber hinaus 
wird die Lage der vorhandenen Einkaufs- und Dienstleistungsstandorte des mittleren 
und gehobenen Bedarfs (Innenstadtzentrum, Kaufhäuser, Fachmärkte) herausgestellt. 
Neben der Freisinger Innenstadt und dem Bahnhofsbereich konzentrieren sich Nahver-
sorgungsmöglichkeiten auf die Stadtteile Freising Nord und Lerchenfeld. Auffallend ist 
die Häufung von Einkaufs- und Fachmärkten in peripheren, entlang von Hauptstraßen 
gelegenen Gewerbegebieten in Lerchenfeld und Attaching, während der Versorgungs-
schwerpunkt Angerstraße eine insgesamt weniger verkehrsgünstige Lage aufweist. 
Umgekehrt verfügen selbst bedeutendere Stadtteile wie Neustift und Vötting (Hoch-
schulstandort) über wenige Nahversorgungsmöglichkeiten. 
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Karte 5: Versorgungseinrichtungen und sonstige ÖPNV-relevante Ziele 

  

2.1.8 Sonstige ÖPNV-relevante Einrichtungen 
Karte 5 zeigt außerdem sonstige im Planungsgebiet ÖPNV-relevante Ziele und Einrich-
tungen, wie kulturell bedeutende Standorte, weitergehende Bildungseinrichtungen, 
Gesundheitseinrichtungen, Sportstätten, Freizeit- und touristisch wichtige Ziele, Grün-
anlagen und Naherholungsflächen. 

Neben den Sport-, Freizeit- und Naherholungsflächen im Bereich der Isarauen (zwi-
schen Lerchenfeld und der Innenstadt) verfügen mehrere, auch kleinere Freisinger 
Stadtteile über eigene Sportanlagen, z. B. Attaching, Vötting, Pulling. Touristisch rele-
vante Sehenswürdigkeiten und kulturelle Einrichtungen konzentrieren sich dagegen im 
Bereich der Altstadt. 
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2.2 Gesamtverkehrsnachfrage 

Im folgenden Kapitel werden die bestehenden Nachfrageströme im motorisierten 
Individualverkehr sowie im öffentlichen Verkehr erfasst und ausgewertet. Die Auswer-
tung dient als Grundlage zur Vergleichbarkeit der Verkehrsmittel sowie für die Aussa-
gen im Rahmen der Verkehrsprognose. 

2.2.1 Verkehrsnetz der Stadt Freising 
Die Stadt Freising ist neben der Straßen- und Schienenanbindung quasi auch internati-
onal aus der Luft erreichbar: Die Fläche des Flughafens München („Franz-Josef-
Strauß“) liegt zum Teil auf Freisinger Stadtgebiet. Damit liegt der Flughafen deutlich 
näher dem Freisinger Stadtzentrum als der namensgebenden Landeshauptstadt. 

Die Gesamtverkehrsanbindung des Planungsraumes zeigt die Karte 6. Freising verfügt 
demnach über einen Autobahnanschluss an der BAB 92 (München – Deggendorf), 
zudem wird das Stadtgebiet durch die Bundesstraße 11 (Krün – München – Deggen-
dorf – Bayerisch Eisenstein/ Grenze Tschechien) durchquert, des Weiteren beginnt hier 
die Bundesstraße 301 (Freising – Abensberg/Hallertau). Weitere regionale Verbindun-
gen bestehen über mehrere Staatsstraßen. Auch der Kernort der Gemeinde Marzling 
liegt unmittelbar an der B 11 und partizipiert mittels der B 11a über einen Zubringer 
zur BAB 92. 

Im Schienenverkehr verfügt Freising über eine RegionalExpress-Station an der Strecke 
München – Landshut – Regensburg bzw. Passau. Es halten hier am Bahnhof Freising 
alle Personenverkehrszüge (S-Bahn, RegionalBahn und RegionalExpress inkl. alex-
Züge). Zusätzlich ist der Stadtteil Pulling über eine eigene S-Bahn-Station an das Schie-
nennetz angebunden. Die Gemeinde Marzling verfügt ebenfalls über einen eigenen 
Schienenhalt (RegionalBahn). 
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Karte 6: Verkehrsanbindung im Bereich Freising/Marzling 

 

2.2.2 Nachfrage im MIV 
Es erfolgt an dieser Stelle eine Darstellung des Bestands und der Verteilung an Kraft-
fahrzeugen in der Stadt Freising. Außerdem wird das Verkehrsaufkommen an den 
Querschnitten der Hauptverkehrsstraßen rund um die Kernstadt ausgewiesen8. 

                                                                 
8  Auf eine umfassende Darstellung und Auswertung der Nachfrageströme im MIV wird an dieser 

Stelle verzichtet, da zum einen der Nahverkehrsplan zunächst eine Schwerpunktsetzung als Rah-
menplan zur Bestandssicherung und Vorbereitung anstehender Vergabeverfahren im ÖPNV und nur 
in geringerem Maße Entwicklungskomponenten enthält, die Eingriffe auf die Gesamtverkehrspla-
nung in größerem Maße zur Folge haben, zum anderen zeitlich parallel der Stadtentwicklungsplan 
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Den Kraftfahrzeugbestand innerhalb der Freisinger Stadtteile und der Gemeinde Marz-
ling9 sowie die Kfz-Dichte je Stadtteil, bezogen auf 1.000 Einwohner, zeigt die folgende  
Tabelle 8. Die meisten Kraftfahrzeuge sind danach in den großen Stadtteilen Lerchen-
feld, Freising Nord und Altstadt gemeldet, gefolgt von Neustift und Bahnhof. 
 
Tabelle 8: Kraftfahrzeugbestand im Planungsgebiet 

Stadtteil Anzahl Kraftfahrzeuge Kfz pro 1.000 Einwohner 

Sünzhausen 701 927 

Haindlfing 537 912 

Tüntenhausen 619 905 

Hohenbachern 457 894 

Pulling 1.400 859 

Attaching 715 736 

Tuching 382 632 

Lerchenfeld 6.596 550 

Altstadt 3.819 531 

Neustift 2.861 526 

Bahnhof 2.398 524 

Vötting 1.725 495 

Freising Nord 3.985 486 

nicht zugeordnet 2 0 

Gesamt Freising 26.197 562 

Marzling (Ortsteil Marzling) 1.776 550 

Gesamt NVP 27.973 561 

 . 

Im Durchschnitt verfügen je 1.000 Freisingerinnen und Freisinger über 562 Kraftfahr-
zeuge. Tatsächlich weichen die Werte je Stadtteil allerdings deutlich nach oben oder 
unten ab. Die ländlich geprägten Freisinger Stadtteile – Sünzhausen, Haindlfing, 
Tüntenhausen und Hohenbachern – zeichnen sich mit rund 900 Kfz je 1.000 Einwohner 
durch eine außerordentlich hohe Kfz-Dichte aus. Auch der Stadtteil Pulling erreicht 
trotz eigener S-Bahn-Station einen annähernd hohen Wert. Umgekehrt liegen die Zah-
len der Kraftfahrzeuge pro 1.000 Einwohner vor allem in Freising Nord und Vötting 
unter dem Durchschnittswert. 

Im Rahmen des Stadtentwicklungsplanes STEP wurde über ein Verkehrsmodell die 
tägliche Belastung im motorisierten Individualverkehr ermittelt. Der Analysefall 
2011/2012 gibt das heutige Verkehrsaufkommen (Kfz, 24 Stunden, beide Richtungen) 
an den Knotenpunkten wieder. Abbildung 2 zeigt die tägliche Verkehrsbelastung an 
den klassifizierten Zulaufstrecken (Bundes-, Staats- und Kreisstraßen) rund um den 
Kernsiedlungsbereich von Freising. 

                                                                                                                                                             

STEP Freising 2030 in Aufstellung begriffen ist, der bzgl. der Nachfragedarstellung und Weiterent-
wicklung vertiefende Informationen liefern kann. 

9  Auswertung nach Stadtteilen auf Basis der Grunddaten, übermittelt durch die Kfz-Zulassungsstelle 
Landratsamt Freising vom 17.09.2012 (Daten Freising) bzw. 03.12.2012 (Daten Marzling). 
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Demnach wird mit knapp 25.000 Kfz pro Tag das anteilig größte MIV-Aufkommen auf 
der Ismaninger Straße (Kreisstraße 44, von/zu der BAB-Ausfahrt Freising Mitte) regis-
triert. Es folgen die Zuläufe der Bundesstraßen 11 und 301 (Münchner-, Mainburger- 
und Landshuter Straße) mit jeweils 15.000 Kfz in 24 Stunden und die Zufahrt Isarstraße 
von/zur B11a mit ca. 12.000 Kfz. Die geringsten Verkehrsbelastungen auf Zulaufstre-
cken verzeichnen die Altenhauser Straße und Hohenbachernstraße mit jeweils rund 
1.000 Kfz pro Tag. 

Abbildung 2: Kfz-Verkehrsaufkommen in 24 Stunden an Ein-/Ausfallstraßen 

 
Quelle: STEP Freising 2030 

2.2.3 Nachfrage im ÖPNV 
Für den ÖPNV werden die verfügbaren Daten10 zu einer Nachfragematrix im Bereich 
des Stadtbusverkehrs nach Verkehrszellen zusammengefasst und je nach Verkehrs-
tagsgruppe (Montag bis Freitag, Samstag bzw. Sonntag) ausgewiesen. 

Wie groß die Nachfrage im Stadtbusverkehr an den verschiedenen Wochentagen ist 
und in welchen Stadtteilrelationen sich das Verkehrsaufkommen bewegt, stellt die 
folgende Tabelle 9 dar. Folgende Ergebnisse sind erkennbar: 

• Pro Wochentag fahren rund 9.500 Personen mit dem Stadtbus. 
• Am Wochenende beträgt die Nachfrage insgesamt 2.600 Fahrgäste (samstags) 

bzw. 600 Fahrgäste (sonntags). 
• Die während der Woche am stärksten genutzten Fahrrelationen sind Bahnhof 

– Lerchenfeld (und zurück), gefolgt von Bahnhof – Freising Nord (u. z.) sowie 
Bahnhof – Vötting (u. z.). 

• Bahnhof – Lerchenfeld (u. z.) verzeichnet auch am Wochenende die meisten 
Stadtbus-Fahrgäste, während Bahnhof – Vötting (u. z.) in der Bedeutung deut-
lich zurückfällt. 

• Auch am Wochenende von hoher Bedeutung ist die Fahrtrelation Bahnhof – 
FS Nord (u. z.), zusätzlich spielen am Wochenende die Relationen Bahnhof –  
Altstadt (u. z.) sowie Bahnhof – Neustift (u. z.) eine größere Rolle. 

• Auf der Strecke Altstadt – Bahnhof fahren wochentags deutlich mehr Perso-
nen wie in der Gegenrichtung, samstags ist die Nachfragedifferenz kleiner, 
sonntags gibt es in beiden Richtungen in etwa gleich viele Fahrgäste. 

                                                                 
10  Quelle: Auswertung MVV, Basis Erhebung 2012 (rundungsbedingte Abweichungen im Rahmen der 

Verarbeitung möglich) 
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• Die von der Nachfrage her wichtigsten Fahrrelationen unabhängig vom Be-
reich Bahnhof sind Altstadt – FS Nord (u. z.) und Lerchenfeld – FS Nord (u. z.). 

Tabelle 9: ÖPNV-Nachfrage zwischen den Stadtteilen (Stadtbus-Fahrgäste) 

 
Nachfolgend wurde ermittelt, wie viele Fahrgäste täglich mit dem Regionalbus zwi-
schen Freising und umliegenden Orten sowie innerhalb des Stadtgebietes Freising 
unterwegs sind11. Die ÖPNV-Nachfrageverteilung im Regionalbus-Verkehr nach und 
von Freising sowie die Anzahl der täglichen Regionalbus-Fahrgäste innerhalb des 
Stadtgebietes zeigt Tabelle 10. 

 
                                                                 
11  Quelle: Auswertung MVV, Basis Erhebung 2012 (rundungsbedingte Abweichungen im Rahmen der 

Verarbeitung möglich) 
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422 82 306 227 13 250 42 11 9 169 1.531
161 26 167 123 4 97 1 4 --- 67 650
32 2 25 13 --- 8 --- --- --- 15 95
752 255 36 105 7 219 54 21 1 12 1.462
146 129 14 36 0 12 0 3 --- 2 342
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337 212 97 42 1 18 9 1 0 13 730
106 137 21 12 0 9 0 1 --- 1 287
38 28 1 2 --- 0 --- --- --- 2 71
11 13 11 4 0 0 2 0 0 0 41
7 1 0 0 0 0 0 0 --- 0 8

807 208 220 16 0 144 1 30 0 20 1.446
190 115 16 6 0 30 0 12 --- 0 369
67 32 1 0 --- 7 --- --- --- 1 108
10 52 17 17 1 0 3 1 0 0 101
5 1 0 0 0 0 0 0 --- 0 6

67 10 30 5 0 22 0 7 0 4 145
18 5 2 2 0 9 0 4 --- 1 41

Hohenbachern 7 3 3 0 0 2 0 0 0 0 15
593 151 15 8 0 23 0 3 0 48 841
88 61 5 0 0 7 0 0 --- 4 165
33 15 5 0 --- 1 --- --- --- 3 57

Summe Mo-Fr 3.031 1.299 1.490 788 28 1.538 123 156 18 1.056 9.527
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Tabelle 10: ÖPNV-Nachfrage nach, von und innerhalb Freising (Regionalbus-Fahrgäste) 

 

 

von ↓ nach Freising Einpendler von Freising nach ↓ Auspendler
Allershausen 9 Allershausen 10

4 12
1 2
1 0

Au i.d. Hallertau, Markt 11 Au i.d. Hallertau, Markt 8
92 122
22 33
1 1

11 13
4 4

4.674 ---
1.645 ---
363 ---
28 33
0 2

29 14
1 1
0 1
5 7
1 0
1 0

12 12
3 1
1 0

24 25
1 2

102 130
6 5
0 1

154 111
14 16
2 3

1.107 1.049
289 268
85 63

Nandlstadt, Markt 9 Nandlstadt, Markt 8
177 180
24 46
3 2

112 166
49 47
27 27
28 38
2 2
2 3

Attenkirchen

Eching

Erding, Stadt

Freising, Stadt

Attenkirchen

Eching

Erding, Stadt

Freising, Stadt

Garching b. München, Stadt Garching b. München, Stadt

Hallbergmoos Hallbergmoos

Hohenkammer Hohenkammer

Ismaning Ismaning

Langenbach Langenbach

Marzling Marzling

Moosburg a.d. Isar, Stadt Moosburg a.d. Isar, Stadt

München München

Neufahrn b. Freising Neufahrn b. Freising

OberdingOberding

OberschleißheimOberschleißheim
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* Binnennachfrage innerhalb Stadtgebiet Freising, Summe aller Fahrten mit Regionalbus 

Die Auswertung der Regionalbus-Nachfrage ergibt, dass die größte Nachfrage mit dem 
straßengebundenen ÖPNV an allen Wochentagen innerhalb des Stadtgebietes Freising 
existiert. Ebenfalls täglich von größter Bedeutung sind die Fahrgäste in Richtung Mün-
chen (via Flughafen) und in Gegenrichtung. 

Darüber hinaus fahren größere Mengen von Einpendlern vor allem aus Marzling, 
Eching, Moosburg a. d. Isar, Neufahrn, Oberding und Unterschleißheim nach Freising. 
Bei den Auspendlern aus Freising zeigen sich ähnliche Werte auch jeweils in Gegenrich-
tung. 

2.2.4 Nachfrage im nichtmotorisierten Verkehr 
Zur Nachfragesituation im nichtmotorisierten Verkehr (kurz: NMIV, v. a. Fahrradnut-
zung und Zufußgehen) sind im Rahmen dieser NVP-Aufstellung keine Basisdaten für die 
Stadt Freising oder eine verkehrszellenscharfe Betrachtung verfügbar. 

Als Ergebnis einer Bürgerbefragung im Rahmen des STEP 2030 erhält die Verkehrssitu-
ation für den nichtmotorisierten Verkehr in Freising insgesamt eine gute Wertung. 
Insbesondere das Radwegenetz ist weit verzweigt und Restriktionen sind nur in gerin-
gem Maße vorhanden. Als positives Beispiel wird dabei der exklusive Übergang über 
die Isar für Fußgänger, Radfahrer und den ÖPNV (Korbinianbrücke) genannt. An ver-
bleibenden Mängeln werden vorwiegend Konflikte an Knotenpunkten mit dem MIV 
aufgrund schlechter Übersicht oder hohem Verkehrsaufkommen genannt. Ebenso 
werden Beeinträchtigungen zwischen Radweganlagen und parallel laufenden Schulwe-
gen erwähnt. 

von ↓ nach Freising Einpendler von Freising nach ↓ Auspendler
13 6
0 2
0 6
1 0
7 5
2 0
1 0

108 136
6 9
5 2

Wolfersdorf 3 Wolfersdorf 4
6 3
1 0
2 0
5 8
2 1
1 0

Summe Mo - Fr 6.730 Summe Mo - Fr 6.780
Summe Sa 2.074 Summe Sa 2.086
Summe So/F 495 Summe So/F 466

OlchingOlching

UnterhachingUnterhaching

Pfaffenhofen a.d. Ilm, StadtPfaffenhofen a.d. Ilm, Stadt

Zolling Zolling

Wolfratshausen, Stadt Wolfratshausen, Stadt

UnterschleißheimUnterschleißheim



Nahverkehrsplan 2014-2019 für die Große Kreisstadt Freising       

130919_2111_Bericht_NVP-Freising_final Seite 31 von 139  

Aus Sicht des ÖPNV ist die weitere Förderung des Radverkehrs in Freising zu unterstüt-
zen, da Bus, Bahn und Radverkehr in gut ausgebauter Form sich gegenseitig positiv 
beeinflussen können12. 

Ein Arbeitskreis befasst sich derzeit mit der Erstellung eines Radverkehrskonzeptes für 
Freising, das sich näher mit den angesprochenen Problempunkten beschäftigen und 
diese konzeptionell abarbeiten soll. Erste Ergebnisse dieses Konzepts liegen inzwischen 
vor. 

2.2.5 Verkehrsmittelwahl 
Bezogen auf den gesamten Landkreis Freising werden etwa 6% der täglichen Wege mit 
dem ÖPNV zurückgelegt. Für rund 70% aller Wege wird dagegen das Auto genutzt 
(Selbst- oder Mitfahrer)13. Während diese Größenordnung annähernd die Verkehrsmit-
telnutzung in den äußeren, ländlichen Stadtteile Freisings widerspiegeln dürfte, wer-
den im Kernstadtbereich andere Werte mit deutlich höherem ÖPNV-Anteil zu erwarten 
sein. Daten ausschließlich für das Stadtgebiet Freising liegen zzt. nicht vor. 

2.3 ÖPNV-Angebot 

Die folgende Karte 7 zeigt das ÖPNV-Netz im Planungsgebiet in der Übersicht. Neben 
dem SPNV mit den Bahnstationen in Freising, Pulling und Marzling sind die ein- und 
ausbrechenden Regionalbuslinien inkl. Flughafenlinie dargestellt (blau) sowie in den 
äußeren Freisinger Stadtteilen die zusätzlichen Erschließungsangebote (rot gestrichelt) 
mittels Anruf-Sammel-Taxi (AST). Der vorwiegend auf die Altstadt und den Bahnhof 
ausgerichtete Stadtverkehr in Rot wird in Form des Liniennetzplanes (Karte 8) noch-
mals detaillierter gezeigt. 
  

                                                                 
12  vgl. Ahrens u.a.: Interdependenzen zwischen Fahrrad- und ÖPNV-Nutzung, Dresden 2010 
13  Studie Mobilität in Deutschland (MiD), 2008, www.mobilitaet-in-deutschland.de 
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Karte 7: Liniennetz ÖPNV im gesamten Stadtgebiet Freising 
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2.3.1 Leistungsangebot SPNV 
Das Leistungsangebot im Schienenverkehr wird in der folgenden Tabelle 11 zusam-
mengefasst dargestellt. 
 
Tabelle 11: Leistungsangebot im Schienenverkehr ab/bis Freising 

Produkt 
Linie 

Verlauf Betriebszeit 
Mo-Fr 

 
Sa 

 
So/F 

Takt 

S-Bahn 
S1 

Freising – Pulling – München Hbf –  
Ostbahnhof 

4:45-1:45 4:45-1:45 4:45-1:45 20‘-40‘ 

S-Bahn 
S1 

München Ostbahnhof – Hbf – 
Pulling – Freising 

3:30-2:45 4:15-2:45 4:15-2:45 20‘-40‘ 

RB Landshut Hbf – Marzling – Freising 
(– München Hbf) 

5:00-23:30 6:00-23:30 6:00-23:30 kein Takt 

RB (München Hbf –) Freising – 
Marzling – Landshut Hbf 

6:00-0:00 7:15-0:00 8:45-0:00 kein Takt 

RE Passau Hbf – Landshut Hbf – 
Freising – München Hbf 

5.45-23:15 6:15-23:15 7:00-23:15 60‘ 

RE München Hbf – Freising – Landshut 
Hbf – Passau Hbf 

5:45-0:30 6:45-0:00 6:45-0:00 60‘ 

RE Nürnberg Hbf – Regensburg Hbf – 
Landshut Hbf – Freising – München 
Hbf  

6:45-0:00 5:45-0:00 6:45-0:00 120‘ 

RE München Hbf – Freising – Landshut 
Hbf – Regensburg Hbf – Nürnberg 
Hbf 

6:00-22:15 6:00-22:15 6:00-22:15 120‘ 

ALX (Hof/ Praha -) Regensburg Hbf – 
Landshut Hbf – Freising – München 
Hbf 

5:45-21:45 6:45-21:45 6:45-21:45 120‘ 

ALX München Hbf – Freising – Landshut 
Hbf – Regenburg Hbf ( - Praha/ Hof) 

5:15-0:30 5:15-2:15 5:15-2:15 120‘ 

 

Die S-Bahnen der Linie S1 bilden für Freising und den Stadtteil Pulling das Rückgrat des 
SPNV in und aus Richtung München. Die S1 verfügt über ausgedehnte Betriebszeiten 
mit nur kurzer Nachtlücke und einen Takt alle 20 Minuten in den Hauptverkehrszeiten. 
Allerdings fahren die S-Bahnen tagsüber mit zum Teil nur 40-minütiger Folge im Fahr-
plan14.  

Die RegionalBahn (RB) zwischen Landshut und Freising hält an allen Unterwegsbahnhö-
fen und bedient auch Marzling. Die Bedienungsfolge ist unregelmäßig, einen durchge-
henden Taktverkehr gibt es nicht: die Züge fahren teils in 20-minütiger Folge, teils 
stündlich, zum Teil aber auch mit Lücken von bis zu 3 Stunden. Montags bis freitags 
fahren einzelne Züge im Berufsverkehr bis München durch bzw. beginnen bereits in 
München Hbf, ansonsten muss in Freising umgestiegen werden. 

Die Linie Passau – München verkehrt im Bereich Freising als RegionalExpress (RE) mit 
nur wenigen Zwischenhalten. Die Züge fahren annähernd stündlich. Ebenfalls durch 
einen RegionalExpress wird die Linie Nürnberg – Regensburg – München alle 2 Stun-
den bedient. Die alex-Züge (ALX), die zum Teil aus oder in Richtung Hof oder Prag fah-

                                                                 
14  Die S1 wird von München kommend in Neufahrn „geflügelt“, d. h. eine der (mindestens 2) Zugein-

heiten fährt weiter nach Freising, der andere Zugteil fährt zum Flughafen München. In der Gegen-
richtung werden in Neufahrn die Zugteile aus Freising bzw. vom Flughafen zu einem Zug „gekop-
pelt“ und fahren gemeinsam weiter in Richtung München. Am Flughafen München wird neben der 
Station Terminal 1 auch die Station Besucherpark bedient. An beiden Stationen halten ebenfalls die 
Züge der Linie S8, die über Unterföhring nach/von München verkehren. 
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ren, ergänzen mit ihrem 2-Stunden-Takt zwischen Regensburg und München das RE-
Angebot zu einem Stundentakt. 

S-Bahn, RB und RE werden zurzeit (2013) durch die DB Regio AG (Deutsche Bahn) be-
trieben, der ALX durch die Vogtlandbahn GmbH (Netinera). Zum Einsatz kommen aus-
schließlich moderne Triebwagenzüge, die fahrzeugseitig barrierefrei zugänglich sind (S-
Bahn, RE Passau – München) bzw. Doppelstockwagen mit Einstiegshilfe für Rollstuhl-
fahrer (RE Nürnberg – München). Auf den RB-Zügen verkehren zum Teil noch ältere 
Triebwagen oder lokbespannte Züge, ebenso bei den alex-Zügen, wobei jedoch die 
meisten ALX über mindestens einen Doppelstockwagen mit Einstiegshilfe verfügen. 

2.3.2 Leistungsangebot Stadtverkehr 
Der im Stadtgebiet Freising zu betrachtende allgemeine ÖPNV besteht aus den Stadt-
buslinien, bedarfsgesteuerten AST-Verkehren, den Regionalbuslinien in die und aus 
den Nachbarorten sowie als Sonderform des Linienverkehrs freigestellten Fahrten im 
Schülerverkehr (Grund- und Hauptschulen). Konzessionäre der Stadtbuslinien sind die 
Fa. Hadersdorfer (Moosburg) als Leistungsersteller gemeinsam mit der Fa. Dippert-
Reisen (Freising) und der PVG als Betriebsführer. 

Die nachfolgende Darstellung (Karte 8) zeigt den Liniennetzplan des Stadtbusses Frei-
sing u. a. mit Verlauf aller Stadtbuslinien (und der Flughafenlinie 635) sowie allen Hal-
testellen innerhalb des Stadtbusnetzes. Der Verlauf und die wichtigsten Haltestellen 
des AST-Verkehrs und der Regionalbuslinien – außerhalb der Kernstadt mit Bezeich-
nungen – kann der Karte 7 entnommen werden. 
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Karte 8: Liniennetzplan Stadtbus Freising 
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Die folgenden Linien gemäß Tabelle 12 – jeweils mit Verlauf – bilden das Stadtbusver-
kehrsnetz in Freising:  

Tabelle 12: Linienverlauf im Stadtbusverkehr Freising 

Linie Verlauf 

620 Freising Bahnhof S – Altstadt Kriegerdenkmal – Freising Nord Berufsschule – Waldfried-
hof – Neustift – Altstadt Untere Hauptstraße – Kriegerdenkmal – Bahnhof S (Ringlinie) 

621 Freising Bahnhof S – Altstadt Untere Hauptstraße – Neustift – Freising Nord Waldfried-
hof – Berufsschule – Altstadt Kriegerdenkmal – Bahnhof S (Ringlinie) 

622 Freising Bahnhof S – Altstadt Untere Hauptstraße – Lerchenfeld Haggertystraße - Frei-
sing P+R-Platz S (und zurück) 

623 Freising P+R-Platz S – Lerchenfeld Gute Änger – Jagdstraße – Freising P+R-Platz S (Ring-
linie) 

630 Freising Bahnhof S – Altstadt Kriegerdenkmal – Freising Nord Prinz-Ludwig-Str. – Kleine 
Wies – Seniorenzentrum – Altstadt Untere Hauptstraße – Kriegerdenkmal – Bahnhof S 
(Ringlinie) 

631 Freising Bahnhof S – Altstadt Untere Hauptstraße – Freising Nord Seniorenzentrum – 
Kleine Wies – Prinz-Ludwig-Str. – Altstadt Kriegerdenkmal – Bahnhof S (Ringlinie) 

633 Freising Gutenbergstraße – Bahnhof S – Altstadt Kriegerdenkmal – Klebelstraße – 
Neustift – Tuching – Marzling (und zurück) 

634 Freising P+R-Platz – Lerchenfeld Rabenweg – Attaching (und zurück) 

637 Freising Bahnhof S – Altstadt Kriegerdenkmal – Vötting Am Vogelherd – Dürnast - Ho-
henbachern (und zurück) 

638 Freising Bahnhof S – Altstadt Kriegerdenkmal – Vötting Weihenstephan – Fraunhofer 
Institut / Hittostraße (und zurück) 

639 Freising Bahnhof S – Altstadt Kriegerdenkmal – Vötting Weihenstephan – Freising Nord 
Lange Point – Altstadt Kriegerdenkmal – Bahnhof S (Ringlinie) 

640 Freising Bahnhof S – Altstadt Kriegerdenkmal – Vötting Weihenstephan – Freising Nord 
Lange Point – Berufsschule – Waldfriedhof – Neustift – Altstadt Untere Hauptstraße – 
Kriegerdenkmal – Bahnhof S – Lerchenfeld Kirche St. Lantpert – Haggertystraße - Alt-
stadt Untere Hauptstraße – Kriegerdenkmal – Bahnhof S (Nachtbus, Ringlinie) 
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Die nachfolgende Darstellung in Tabelle 13 zeigt die wichtigsten Eckpunkte des Leis-
tungsangebotes im Stadtbusverkehr Freising (Stand 2012). 

Tabelle 13: Leistungsangebot im Stadtbusverkehr Freising (Stand 2012) 

Linie Betriebszeiten 
Fahrt(paare)|Takt 
Mo-Fr 

 
 
Sa 

 
 
So/Feiertag 

Betriebsleistung 
Fahrplan-km p. a. 

620 4:15-22:30 
42 F | 15‘/30‘-Takt 

6:30-21:45 
27 F | 30‘/60‘-Takt 

9:15-21:45 
13 F | 60‘-Takt 

107.000 

621 4:30-21:45 
41 F | 15‘/30‘-Takt 

7:15-17:45 
21 F | 30‘-Takt 

--- 95.000 

622 5:00-22:30 
39 FP | 15‘/30‘Takt 

7:15-21:15 
15 FP | 60‘-Takt 

10:15-18:45 
9 F | 60‘-Takt 

140.800 

623 5:15-22:15 
34 F | 30‘-Takt 

6:45-17:15 
11 F | 60‘-Takt 

--- 67.700 

630 5:15-21:45 
33 F | 30‘-Takt 

6:30-17:00 
11 F | 60‘-Takt 

--- 52.700 

631 5:30-19:30 
28 F | 30‘-Takt 

7:00-20:15 
14 F | 60‘-Takt 

10:45-19:15 
9 F | 60‘-Takt 

49.500 

633 6:45-19:30 
12,5 FP | 60‘-Takt 

8:45-15:00 
6 FP | 60‘/120‘Takt 

--- 53.500 

634 5:30-21:15 
31 FP | 30‘-Takt 

7:15-16:45 
10 FP | 60‘-Takt 

--- 99.000 

637 5:45-19:30 
10 FP | kein Takt 

--- --- 34.100 

638 5:15-21:45 
57 FP | 15‘-Takt 

7:15-20:45 
14 FP | 60‘-Takt 

9:45-22:15 
13 FP | 60‘-Takt 

111.400 

639 5:45-22:15 
32 F | 30‘-Takt 

7:45-21:15 
14 F | 60‘-Takt 

--- 55.800 

640 22:15-2:15** 
4 F | 60‘-Takt 

22:15-2:15 
4 F | 60‘-Takt 

--- 10.400 

*F = Fahrten, FP = Fahrtenpaare   **fährt Freitag, Samstag und vor Feiertagen 
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In der folgenden Tabelle 14 sind die AST-Verkehre zur Bedienung der außerhalb des 
Kernbereichs liegenden Stadtteile und kleineren Dörfer aufgeführt. Genehmigt sind die 
AST-Verkehre bei der PVG, Leistungsersteller ist die Fa. Taxi-Gitti. 

Tabelle 14: Leistungsangebot der Anruf-Sammel-Taxi-Verkehre (AST, Stand 2012) 

Linie Verlauf Betriebszeit 
Fahrten(paare) 
Mo-Fr 

Abgerufene 
Fahrten p. a. 

Abgerufene  
km p. a. 

6001 Freising Bahnhof S – Altstadt Krieger-
denkmal – Untergartelshausen - Petten-
brunn – Itzing – Feldhof – Garten – 
Haindlfing (und zurück) 

9:00-16:30 
4 FP 

515 6.180 

6002 Freising Bahnhof S – Altstadt Krieger-
denkmal – Biernerstraße – Gartelshausen 
– Kleinbachern – Pellhausen - Lageltshau-
sen – Haxthausen – Pallhausen - Sünzhau-
sen (und zurück) 

6:45-17:15 
5 FP 

147 13.230 

6003 Freising Bahnhof S – Altstadt Krieger-
denkmal – Dürneck – Eggertshofen – 
Achering (und zurück) 

9:00-15:30 
3 FP 

57 855 

6004 Freising Bahnhof S –Altstadt Untere 
Hauptstraße – Altenhauser Str. - Altenhau-
sen – Zurnhausen – Edenhofen - Zellhau-
sen – Altenhausen – Altenhauser Str. – 
Altstadt Untere Hauptstraße – Bahnhof S 

8:30-17:45 
4 F 

59 472 

*F = Fahrten, FP = Fahrtenpaare 

2.3.3 Leistungsangebot Regionalverkehr 
Die Linien- und Leistungsdaten zum Regionalbusverkehr in und um Freising (stadt-
grenzüberschreitende Linien) enthält die folgende Tabelle 15. 
 

Tabelle 15: Linienverlauf, Unternehmen und Angebot im Regionalbusverkehr (Stand 2012) 

Linie VU Verlauf Betriebszeit*** 
Fahrten(paare)* 
Mo-Fr** 

 
 
Sa 

 
 
So/F 

511 RVO Erding – Schwaig – Attaching – Lerchenfeld – 
Freising Altstadt – Bahnhof (- FS Nord) und 
zurück 

6:00-17:30 
6+9 F (4 FP) 

--- --- 

601 Stm (Pfaffenhofen -) Paunzhausen – Nörting – 
Palzing – Haindlfing – Freising Nord – Altstadt 
(AOK) – Bahnhof und zurück 

6:15-18:15 
7 (5) FP 

--- --- 

602 RVO (Mainburg-) Rudelzhausen – Au - Attenkirchen 
– Zolling – Tüntenhausen – Freising Nord – 
Altstadt (AOK) – Bahnhof und zurück 

5:30-22:30 
13,5 (11,5 FP) 

7:45-19:30 
4,5 FP 

9:45-19:30 
3 FP 

603 RVO (Mainburg-) Rudelzhausen – Nandlstadt -  
Zolling – Tüntenhausen – Freising Nord – 
Altstadt (AOK) – Bahnhof und zurück 

5:45-19:30 
12,5 FP (11+9 F) 

--- --- 

614 HLV Haimhausen – Giggenhausen - Sünzhausen – 
Hohenbachern (Kleinbachern Abzw.) – 
Vötting – Freising Altstadt – Bahnhof -  FS 
Nord und zurück 

7:15-19:15 
4 (3) FP 

--- --- 

615 HLV Viehbach – Fahrenzhausen – Sünzhausen – 
Hohenbachern (Kleinbachern Abzw.) – 
Vötting – Freising Altstadt (AOK) – Bahnhof – 
FS Nord und zurück 

7:00-16:15 
3,5 (1,5) FP 

--- --- 

616 Boos Hohenkammer – Allershausen – Kranzberg – 
Thalhausen – Vötting (Am Vogelherd) – 
Freising Nord – Bahnhof und zurück  

6:45-18:00 
8 (3,5) FP 

--- --- 

617 HLV Rudelzhausen – Berg – Oberhaindlfing – 
Palzing – Haindlfing – Freising Nord – Altstadt 
(AOK) - Bahnhof und zurück 

7.00-19:00 
5,5 (4,5) FP 

--- --- 

618 HLV Sünzhausen (LK Pfaffenhofen) – Palzing – 
Haindlfing – Freising Nord – Altstadt (AOK) – 
Bahnhof und zurück 

5:30-13:30 
1,5 FP (2+0 F) 

--- --- 
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Linie VU Verlauf Betriebszeit*** 
Fahrten(paare)* 
Mo-Fr** 

 
 
Sa 

 
 
So/F 

619 RVO Petershausen – Hohenkammer - Allershausen 
– Thalhausen – Vötting (Am Vogelherd) – 
Freising Nord – Bahnhof u. zurück 

6:00-20:30 
11 (6,5) FP 

8.45-13:30 
1 FP 

--- 

635 BSB 
(RVO ab 
15.12.13) 

Flughafen – Freising Bahnhof und zurück 4:00-1:30 
58 (58) FP 

4:00-1:30 
58 FP 

4:00-1:30 
58 FP 

691 RVO Neufahrn – Hallbergmoos – Lerchenfeld 
(Savoyer Au) – Freising Altstadt -  Bahnhof 
und zurück 

5:45-19:45 
11 (10,5) FP 

9:00-16:45 
2 FP 

--- 

*F = Fahrten, FP = Fahrtenpaare **Anzahl an schulfreien Werktagen ist in Klammern angegeben 
***Betriebszeiten innerhalb des Stadtgebietes Freising 
Verkehrsunternehmen im Regionalbusverkehr: Boos = Fa. Boos, BSB = Busverkehr Südbayern, HLV = Fa. 
Hadersdorfer, RVO = Regionalverkehr Oberbayern, Stm = Fa. Stanglmeier 

Ferner verkehrt eine Schnellbusverbindung X109 Ingolstadt – Flughafen München 
ganztägig mit 13 Fahrtenpaaren pro Tag und einer Fahrzeit von ca. 1 Stunde je Fahrt. 
Morgens, nachmittags und spätabends werden einzelne Fahrten mit Halt über das 
Briefzentrum Freising geführt. Konzessionär ist die KVB Ingolstadt. 

2.3.4 Leistungsangebot Schülerverkehr 
Der Schülerverkehr zu den weiterführenden Schulen wird innerhalb des Stadtgebietes 
Freising mit den vertakteten Stadtbuslinien bedient. Zusätzlich verkehren einzelne 
Verstärkerfahren auf für den Schülerverkehr angepassten Linienwegen, die jeweils 
einer Stadtbuslinie zugeordnet sind. Die Verstärkerkurse sind dem ÖPNV zugeordnet 
und können von allen Fahrgästen mit MVV-Ticket genutzt werden. Die Fahrten Linie 
V639 werden als Verstärkerkurse für den Hochschulverkehr („Weihenstephan-
Express“) eingesetzt. 

Die nachfolgende Tabelle 16 zeigt die Verstärkerkurse, die während des Schuljahres 
2012/2013 zum Einsatz kommen. Die jährliche Nutzleistung dieser Fahrten beträgt 
insgesamt ca. 26.000 Kilometer. 

Tabelle 16: Schulverstärkerkurse im Stadtbusverkehr (Schuljahr 2012/13) 

Linie Verlauf Fahrtenzahl je Schultag 

V620 Freising Bahnhof S - Vimystraße 1 

V621 Freising Bahnhof S - General-von-Stein-Str. 1 

V621 Berufsschule - Bahnhof S 2 

V633/621 Marzling - Vimystraße - Berufsschule - Bahnhof S 1 

V622 Isarstraße - Erdinger Str. 31 - Obervellacher Str. 2 

V622 Obervellacher Str. - Isarstraße - Kirche St. Lantpert 1 

V622 Obervellacher Str. - Isarstraße - Erdinger Str. 84 2 

V633 Marzling - Schule Neustift - AOK 1 

V633 Obervellacher Str. - Schule Neustift - Marzling 1 

V634 Attaching - Erdinger Str. 31 - Obervellacher Str. 1 

V634 Obervellacher Str. - Erdinger Str. 31 - Attaching 1 

V639 Freising Bahnhof S - Weihenstephan - Forstzentrum 2 
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Aus den Umlandgemeinden nutzen die Schüler zu den weiterführenden Schulen die 
Bahn oder das Angebot der Regionalbuslinien. Am Bahnhof erfolgt zum Teil ein Um-
stieg auf die o. g. Verstärkerkurse des Stadtverkehrs. 

Der Schülerverkehr zu den Grund-, Haupt- und Förderschulen (GS, HS, FS) wird inner-
halb des Stadtgebiets Freising im sogenannten freigestellten Verkehr, d. h. genehmigt 
auf Grundlage der Freistellungs-Verordnung, bedient. Diese Fahrten können von den 
betroffenen Schülern ohne Fahrschein genutzt werden, eine Mitfahrt für Jedermann ist 
bei diesen Schulbussen jedoch nicht gestattet. Einzelne Orte werden nur bei Bedarf 
angefahren. Angeboten werden je Schullinie grundsätzlich  

• 1 Frühfahrt (Schulbeginn),  
• 3 Mittagsfahrten (Schulende 11-14 Uhr) und  
• montags bis donnerstags 2 Nachmittagskurse (Schulende 15-17 Uhr, Linien 

z.T. paarweise zusammengefasst). 

Eine Aufstellung der Fahrten im freigestellten Schülerverkehr kann der Tabelle 17 ent-
nommen werden. 

Tabelle 17: Freigestellter Schülerverkehr im Stadtgebiet 

Linie Verlauf Bemerkungen 

1 Attaching – Lerchenfeld – GS St. Lantpert / HS Lerchenfeld / HS Paul-Gerhardt und 
zurück 

 

2 Pallhausen (bei Bedarf) – Haxthausen – Lageltshausen (bei Bedarf) – Sünzhausen – 
Pellhausen – Gartelshausen – Kleinbachern - Hohenbachern – GS Vötting – Kneipp-
garten – Waldsiedlung –Untergartelshausen – HS Paul-Gerhardt – GS Neustift und 
zurück 

 

2a Pallhausen (bei Bedarf) – Haxthausen – Lageltshausen (bei Bedarf) – Sünzhausen – 
Pellhausen - Gartelshausen – GS Pulling – Gartenstraße (Kiga) – Neulandsiedlung – 
GS Vötting und zurück 

keine Nachmittagsfahrten ab GS Pulling 

3 Marzling – Ast – Tuching – GS Neustift – HS Paul-Gerhardt – Neulandsiedlung – GS 
Vötting und zurück 

Nachmittagsfahrten sind zusammengefasst 
mit Linie 1 

4 Pettenbrunn – Feldhof – Garten – Haindlfing – Itzing – Tüntenhausen – GS Neustift / 
HS Paul-Gerhardt und zurück 

1. Nachmittagsfahrt zusätzlich bei Bedarf bis 
Brunnhofen, Großenviecht, Kleinviecht 

4a Zellhausen – Piesing – Zurnhausen – Altenhausen – GS Neustift – (Umstieg HS Paul-
Gerhardt, RS mit Linie 4) Gartenstraße (Kiga) – GS Vötting 

Schulfahrt wird durch den Landkreis Freising 
organisiert. 

Rückfahrten mittags und nachmittags sind in 
die Linie 4 integriert 

5 Dürneck – Achering – Pulling – Moosgasse – Neulandsiedlung – GS Neustift / HS 
Paul-Gerhardt / GS St. Lantpert /  HS Lerchenfeld und zurück 

2. Mittagsfahrt nicht nach Pulling, Achering, 
Dürneck 

Nachmittagsfahrten sind zusammengefasst 
mit Linie 2 

2.3.5 Fahrzeuge 
Im Stadtbusverkehr werden als Regelfahrzeuge Standardlinienbusse (12 Meter Länge) 
mit Erdgasantrieb eingesetzt. Die derzeit eingesetzte Erdgasflotte (10 Busse) ist seit 
2007 in Betrieb. Zusätzlich kommen vergleichbar ausgestattete Busse jüngeren Datums 
mit Dieselantrieb zum Einsatz. Die Fahrzeuge verfügen über Niederflureinstiege mit 
Absenkvorrichtung (Kneeling) und einer manuell bedienbaren Rollstuhlrampe. Zum 
Standard gehören außerdem Klimaanlage und optische/akustische Anzeige der nächs-
ten Haltestelle, der Liniennummer und des Fahrtziels. 

Auf den Linien 633 und 634 und bei Ausfall eines Regelfahrzeugs auf den übrigen Li-
nien werden auch Niederflurbusse älteren Zulassungsdatums mit Diesel- oder Erdgas-
antrieb eingesetzt. Auf der Linie 637 verkehrt ein Kleinbus (8-Sitzer), der an Schultagen 
durch ein weiteres Fahrzeug verstärkt wird. Im Schülerverkehr (Verstärkerfahrten) 
kommen neben den Regelfahrzeugen auch Niederflurbusse älteren Zulassungsdatums 
zum Einsatz. 
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Für die Regelleistungen (Taktverkehr, Kleinbuslinie und Verstärkerfahrten) besteht 
damit folgender Fahrzeugspitzenbedarf an Schulwerktagen: 

• 17 Standardlinienbusse (davon 3 für Verstärkerleistungen) 
• 3 Gelenkbusse (alle für Verstärkerleistungen) 
• 2 Kleinbusse (jeweils 8-Sitzer, davon 1 für Verstärkerleistungen) 

2.3.6 Haltestellen und Verknüpfungspunkte 
Zentraler Linienverknüpfungs- und Umsteigepunkt im Freisinger ÖPNV-Netz ist der 
Bahnhof. Dort sind SPNV, Stadtbus, AST, Regionalbus räumlich und zeitlich miteinander 
verknüpft. Außerdem verfügt der Bahnhof über einen großen Park + Ride-Parkplatz mit 
mehreren überdachten Fahrradabstellanlagen. Die folgende Abbildung 3 zeigt in 
schematischer Darstellung die Lage der Stadt- und Regionalbusstationen zu den Bahn-
steigen, zum P+R-Platz und den Fahrradständern sowie die örtlichen Infrastrukturein-
richtungen15. 

Abbildung 3: Lageplan des Bahnhofs Freising 

 
Weitere Haltestellen mit Verknüpfungsfunktion sind 

• AOK,  
• Kriegerdenkmal, 
• Untere Hauptstraße, 
• Kirche St. Lantpert und  
• Weihenstephan. 

                                                                 
15  Quelle: MVV, 2012, www.mvv-muenchen.de 
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Außerdem kann an einigen Haltestellen im Stadtbusnetz richtungsorientiert zwischen 2 
Linien umgestiegen werden. Ansonsten gibt es keine weitere Haltestelle mit herausra-
gender Verknüpfungsfunktion. Die Bahnhaltepunkte Pulling und Marzling verfügen 
über keine Verknüpfung mit dem allgemeinen ÖPNV. Nächstgelegener herausragender 
Netzknotenpunkt ist der Flughafen München bzw. die S-Bahn-Station Besucherpark 
(Bus-/Bahn-Verknüpfung). 

Die Haltestellen im Stadtgebiet Freising, die nur oder auch durch Regionalbuslinien 
angefahren werden, sind wie im Beispiel auf Abbildung 4 in der Regel im Design des 
MVV beschildert16. Die in der Altstadt gelegenen Stadtbus-Haltestellen sind mit In-
fostelen in einem eigenen Design ausgerüstet. Ansonsten entspricht die Haltestellen-
Beschilderung an den Stadtbus-Haltestellen sowie an Außerortshaltestellen der Regio-
nalbusse den gesetzlichen Anforderungen – ohne weitergehende Qualitäts- oder Ge-
staltungsvorgaben zu erfüllen. 

Abbildung 4: Barrierefreie Haltestelle mit Mast im MVV-Design17 

 
 

Neben der Beschilderung selbst ist die Ausstattung der Bushaltestellen in Freising ins-
gesamt eher sparsam. Grundsätzlich gibt es Fahrplan- und Informationsaushänge, oft 
Abfallbehälter bzw. Sitzgelegenheiten. Etwa 25% der Haltestellen im Stadtgebiet ver-
fügen über Fahrgastwartehallen. Oft steht hierfür aber nicht ausreichend Platz zur 
                                                                 
16  Qualitätsstandards im MVV-Regionalbusverkehr, 2009 
17  Foto: PVG, 2013 
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Verfügung. Barrierefrei ausgebaute Haltestellen sind zzt. noch die Ausnahme (neu 
gestaltete Haltestellen in der Ismaninger Straße (Savoyer Au) und Mainburger Straße 
(Kaserne). 

2.3.7 Schnittstellen zum übrigen Verkehr 
Die Stadt Freising verfügt über insgesamt 2 Park + Ride-Anlagen. Zusätzlich befindet 
sich ein Park + Ride-Platz am Haltepunkt Marzling (Nähe Stadtbus-Haltestelle Kinder-
garten). Alle Anlage verfügen auch über Fahrradabstellmöglichkeiten (Bike + Ride). 
Tabelle 18 gibt einen Überblick über die Stellplatzsituation18. 

Tabelle 18: Park + Ride und Bike + Ride-Anlagen in Freising/Marzling 

Standort P+R-Stellplätze B+R-Anlage Bemerkungen 

Freising S (Südseite, 
Luitpoldstraße) 

961 X weitere PKW-Plätze 
auf Kiesflächen 

Pulling S (Westseite, 
Bahnstraße) 

50 X keine Busanbindung 

Marzling R (Nordseite, 
Nordstraße) 

63 X  

Der P+R-Platz Freising weist aufgrund des hohen Parkdrucks, der baulichen Vorausset-
zungen und der Beeinträchtigungen zwischen MIV, ÖPNV und Radverkehr erhebliche 
Mängel auf (s. Kap. 2.5.4Sonstige Mängel und Schwachstellen). Da der P+R-Platz nur 
eine Zu- und Abfahrt kommt, entstehen regelmäßig hohe Verkehrsbelastungen mor-
gens und nachmittags an den Zufahrt- und Abfahrtwegen. Durch die Lage des P+R-
Platzes ist davon auch die Freisinger Innenstadt unmittelbar betroffen. 

Der Verein StattTeilAuto Freising e.V. stellt im Stadtgebiet und einigen Nachbarkom-
munen Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung und kooperiert zudem mit dem Carsha-
ring-Angebot der Deutschen Bahn. Stellplätze im Stadtgebiet Freising finden sich in 

• Altstadt (3 Standorte, 3 Fahrzeuge), 
• Bahnhof (2 Standorte, 3 Fahrzeuge), 
• FS Nord (2 Standorte, 2 Fahrzeuge), 
• Lerchenfeld (2 Standorte, 2 Fahrzeuge), 
• Neustift (1 Standort, 1 Fahrzeug), 
• Vötting (1 Standort, 1 Fahrzeug), 
• Marzling (1 Standort, 1 Fahrzeug)19. 

2.3.8 Weitere Infrastrukturausstattung 
Die Stadt Freising setzt seit 2002 kontinuierlich Maßnahmen zur Busbeschleunigung 
um. Dabei geht es insbesondere um die Möglichkeit der Lichtsignalbeeinflussung und 
Ampelbevorrechtigung herannahender Busse an stark belasteten Knotenpunkten. Bis 
Anfang 2013 bereits umgesetzt worden sind Maßnahmen an folgenden Knoten im 
städtischen Straßennetz (siehe auch Karte 11): 

• Altstadt, Mainburger Straße/Isarstraße, Knoten Kammergasse und Landshuter 
Straße (Maßnahmen A4-5), 

• Neustift, Landshuter Straße, Knoten Kölblstraße (Maßnahme A3), 
• Lerchenfeld, Ismaninger Straße/Luitpoldbrücke, Knoten Erdinger Straße, Isar-

straße und Luitpoldstraße (Maßnahmen B1-3), 

                                                                 
18  Informationen zu P+R Freising, Pulling, Marzling unter: http://www.mvv-muenchen.de/de/netz-

bahnhoefe/bahnhofsinformation/index.html 
19  Informationen von der Internetseite des Anbieters: http://www.sta-fs.de/ 
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• Altstadt, Karlwirtkreuzung (Maßnahme C3), 
• Bahnhof, Münchener Straße, Knoten Bahnhofstraße, Saarstraße (Maßnahmen 

E3-4), 
• Freising Nord, Wettersteinring/Karwendelring, Knoten Plantagenweg, Haindl-

finger Straße und Rotkreuzstraße (Maßnahmen K1-3), 
• Freising Nord, Mainburger Straße, Knoten Veit-Adam-Straße (Maßnahme A8), 
• Altstadt, Kammergasse, knoten Wippenhauser Str. und Prinz-Ludwig-Straße 

(Maßnahmen D1-2), 
• Freising Nord, Haydnstraße, Knoten Wippenhauser Str. und Prinz-Ludwig-

Straße (Maßnahmen D3-4), 
• Lerchenfeld, Ismaninger Straße, Savoyer Au (Maßnahme I3). 

2.3.9 Information und Qualitätsstandards 
Die PVG geben jährlich zum Fahrplanwechsel den „Freisinger Stadtbus-Fahrplan“ her-
aus, ein eigenes Fahrplanheft für den Stadtbus Freising, das die Tabellen aller Stadt-
buslinien und zusätzlich die der Flughafenlinie 635 enthält. Außerdem sind Liniennetz-
pläne für den Stadtbus und den Nachtbus, die Fahrpläne des AST-Verkehrs, die Zugab-
fahrten von Freising nach München und zurück, Informationen zum MVV-Tarif und der 
MVV-Schnellbahnplan enthalten.  

Fahrpläne der Linien im Stadtverkehr Freising sind auch im gedruckten MVV-
Gesamtfahrplanbuch enthalten, außerdem sind sie über die elektronischen Fahrplan-
medien des Verbundes (EFA, EFA-mobi, MVV-Companion) abrufbar und werden dort 
kontinuierlich gepflegt und aktualisiert. Über die Elektronische Fahrplanauskunft (EFA) 
des MVV können auch spezifische Fahrplanauskünfte für mobilitätseingeschränkte 
Personen eingeholt werden. 

Auf der Internetseite für den Stadtbus Freising können ebenfalls Fahr- und Liniennetz-
pläne abgerufen werden20. Zusätzlich sind die Fahrpläne der Schulverstärkerfahrten 
und Fahrplanauszüge für den Regionalbus von Haindlfing und Sünzhausen und zurück 
hier abrufbar. 

Der Liniennetzplan Stadtbus Freising ist auch an den Haltestellen und im Großformat 
am Bahnhof (Vitrine) ausgehängt. 

Es gelten in Freising MVV-Qualitätsstandards für den Regionalbusverkehr hinsichtlich: 

• Haltestellengestaltung, 
• Fahrzeugausstattung, 
• Kundeninformation, 
• Fahrpersonalverhalten, 
• Umweltstandards. 

Für den Stadtverkehr Freising wurden die Vorgaben hinsichtlich der Fahrzeugfarben 
geändert. So präsentieren sich die Stadtbusse in den Stadtfarben karminrot-weiß21 und 
die Kundeninformationen im Hausdesign der PVG. Gleiches gilt für Haltestellen, die nur 
durch Stadtbus-Linien bedient werden. 

Im Schülerverkehr setzen die PVG sogenannte Busbegleiter/innen ein. Dabei handelt 
es sich um Schülerinnen und Schüler ab 15, die durch PVG und Polizei, Verkehrsunter-
nehmen und Sozialarbeitern gezielt für diesen Zweck geschult worden sind. 

                                                                 
20  Adresse: http://www.stw-freising.de/cms/Produkte_und_Leistungen/Stadtbus/ 
21  Farbgebung Stadtbusse: Karminrot (RAL 3002) und Reinweiß (RAL 9010) 
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2.3.10 Tarifsystem 
Auf allen Stadt- und Regionalbuslinien im Stadtgebiet Freising gilt der Verbundtarif des 
MVV. Im SPNV findet der MVV-Tarif in allen Zügen in/aus Richtung München und 
bis/ab Moosburg Anwendung. Darüber hinaus, d. h. für Fahrten über Moosburg hinaus 
und in Zügen, die von Freising aus erst nach Moosburg wieder halten, gilt der Haustarif 
des jeweiligen Verkehrsunternehmens (diese Angebote werden i. d. R. über die Ver-
triebswege der DB verkauft). 

Die Kernstadt von Freising mit den unmittelbar angrenzenden Stadtteilen liegt im 
Übergangsbereich der MVV-Tarifzonen 12 und 13. Einige außenliegende Stadtteile von 
Freising befinden sich in nur einer der beiden Tarifzonen, 12 (u. a. Hohenbachern, 
Sünzhausen), oder 13 (u. a. Haindlfing, Attaching, Marzling). Der Stadtteil Pulling liegt 
im Übergangsbereich der Tarifzonen 11 und 12. 

Für Einzelfahrten gilt innerhalb des gesamten Stadtgebiets Freising der Kurzstreckenta-
rif. Tabelle 19 enthält eine auszugsweise Zusammenstellung verschiedener Fahrkarten 
für die ÖPNV-Nutzung innerhalb des Stadtgebietes Freising. 

Für das Freisinger Anruf-Sammel-Taxi, Linien 6001, 6002, 6003 und 6004, gilt der MVV-
Tarif nicht; hier gilt der Haustarif von einheitlich 2,00 € pro Person und Fahrt. 

Tabelle 19: Fahrkartensortiment und Fahrpreise für Freising (Auszug, Stand: 2013) 

Fahrkartenart Gültigkeitsbereich Preis Erwachsene 

Einzelfahrkarte Stadtgebiet Freising 1,30 € 

Tageskarte MVV-Außenraum 5,80 € 

IsarCard (Woche) Tarifzonen 12/13 13,20 € 

IsarCard (Monat) Tarifzonen 12/13 48,10 € 

Jahresabo Tarifzonen 12/13 1x 456 € oder 10x 48,10 € 
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2.4 ÖPNV-Nutzung 

In der folgenden Karte 9 wird die Nutzung des Stadtbus-Netzes (Anzahl Fahrgäste je 
Streckenabschnitt pro Tag) dargestellt. 
 
Karte 9: Liniennetz Stadtverkehr mit Fahrgastnachfrage (Besetzung Mo-Fr) 

 

Demnach ist die Strecke Bahnhof - Kriegerdenkmal der am stärksten genutzte Ab-
schnitt; es verkehren hier alle Linien. Besonders stark nachgefragt werden darüber 
hinaus die Verbindungen zwischen Bahnhof bzw. Altstadt und Neustift, Freising Nord 
(Schulen), Weihenstephan (Hochschulen) und nach Lerchenfeld. 
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2.4.1 Fahrgäste nach Linien (Mo-Fr) 
Abbildung 5 zeigt die absolute Zahl der Einsteiger je Linie im Vergleich aus den Erhe-
bungswellen des MVV der Jahre 2007, 2009 und 2012 für die Verkehrstage Montag bis 
Freitag. Die darauf folgende Abbildung 6 führt die mittlere Zahl von Einsteigern je Fahrt 
für jede Linie auf. 

Abbildung 5: Stadtbus – Einsteiger je Linie absolut (Mo-Fr) 

 
Abbildung 6: Stadtbus – Einsteiger je Linie pro Fahrt (Mo-Fr) 

 

¹ Linienverlauf hat sich während Erhebungswelle 2007 verändert 

² Bei den Zahlen 2007 wurden die Werte der Linie 636 integriert 

³ Fährt nur Nacht Freitag auf Samstag 

Datenbasis: MVV-Fahrgasterhebungen; kumulierte bzw. gemittelte Werte können run-
dungsbedingt geringfügig abweichen 

 

In der absoluten Betrachtung verzeichnet die Linie 620 gemeinsam mit 630 leichte 
Zuwächse in 2012, während die Linie 621 gemeinsam mit 631 geringfügig verliert. Bei 
der Betrachtung pro Fahrt legen die Linien insgesamt zu. Die Linien 622 gemeinsam mit 
623 verlieren in der Gesamtbetrachtung 2012 zu 2009 etwas an Fahrgästen, während 
auch hier die Zahl der Einsteiger pro Fahrt ansteigt. Rückläufige Effekte lassen sich bei 
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den Linien 633 und 634 beobachten. Bei der Linie 638 bleibt der hohe Absolutwert aus 
dem Jahr 2009 in 2012 (hier gemeinsam mit der Linie 639) in etwa erhalten; die Zahl 
der Fahrgäste je Fahrt steigt wiederum deutlich an. An Montagen bis Freitagen sind die 
Fahrgastzahlen insgesamt leicht rückläufig bis annähernd stagnierend (auf hohem 
Niveau). Die Zahl der Einsteiger je Fahrt ist dagegen von 2009 bis 2012 fast durchweg 
gestiegen. 

2.4.2 Fahrgäste nach Linien (Sa) 
Nachfolgend wird entsprechend für Samstag in den Jahren 2007, 2009 und 2012 die 
Auswertung der Einsteiger nach Linien im Stadtbusverkehr absolut ( 
Abbildung 7) und relativ (Abbildung 8) dargestellt. 

Abbildung 7: Stadtbus – Einsteiger je Linie absolut (Sa) 

 
Abbildung 8: Stadtbus – Einsteiger je Linie pro Fahrt (Sa) 

 

¹ Linienverlauf hat sich während Erhebungswelle 2007 verändert 

² Bei den Zahlen 2007 wurden die Werte der Linie 636 integriert 

Datenbasis: MVV-Fahrgasterhebungen; kumulierte bzw. gemittelte Werte können rundungsbe-
dingt geringfügig abweichen 
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Die Auswertung der 2012er Zahlen für den Samstag zeigt hier auch bei den absoluten 
Werten Zuwächse gegenüber 2009 – mit Ausnahme der Linie 633. Entsprechend des 
Hauptverkehrsaufkommens an Samstagen wird der Stadtbus demnach stärker als „Ein-
kaufsbus“ genutzt. 

2.4.3 Fahrgäste nach Linien (So/F) 
In Abbildung 9 erfolgt die Auswertung der gesamten Einsteiger nach Linien für den 
Sonntagsverkehr in den Jahren 2007, 2009 und 2012, Abbildung 10 wertet diese Daten 
im Verhältnis pro Fahrt aus. 

Abbildung 9: Stadtbus – Einsteiger je Linie pro Fahrt (So/F) 

 
Abbildung 10: Stadtbus – Einsteiger je Linie pro Fahrt (So/F) 

 

¹ Linienverlauf hat sich während Erhebungswelle 2007 verändert 

Datenbasis: MVV-Fahrgasterhebungen; kumulierte bzw. gemittelte Werte können rundungsbe-
dingt geringfügig abweichen 
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Für den Sonntag zeigt sich bei den an diesem Wochentag betriebenen Linien ebenfalls 
ein Zuwachs – mit Ausnahme der Linie 622 (obwohl der Sonntagsverkehr in Lerchen-
feld nach Einstellung der Linie 623 komplett über die 622 abgewickelt wird). Auch die 
Nachfrage der Linie 638 entwickelt sich stetig positiv, auch wenn sich die seit Ende 
2011 zusätzlich eingelegten Sonntagsfahrten kurzfristig noch nicht in der Fahrgastbi-
lanz niederschlagen können. 

2.5 Schwachstellenanalyse 

Mit der Schwachstellenanalyse werden das bestehende ÖPNV-Angebot und dessen 
Nutzung beurteilt. Anhand von Empfehlungswerten gemäß der Bayerischen Leitlinie 
für die Nahverkehrsplanung (siehe Anhang I) wird die Angebotsqualität nach verschie-
denen Kriterien auf mögliche Mängel untersucht. Als Indikatoren dienen dabei 

• die Erschließungsqualität (die Versorgung der Siedlungsplätze mit Haltestel-
len und deren Zugänglichkeit), 

• die Bedienungsqualität (die Anzahl und Taktfolge der Abfahrten an einer Hal-
testelle an unterschiedlichen Verkehrstagen und Tageszeiten) und 

• die Verbindungsqualität (die übliche Reisezeit von einer Haltestelle ins Stadt-
zentrum und zum nächsthöheren zentralen Ort). 

Die vorgegebenen Kennwerte differenzieren einmal nach der räumlichen Situation 
(Zentralität), andererseits werden differenzierte Standards als „Messlatten“ angege-
ben, wobei der sogenannte „Grenzwert“ als eine Art von Mindeststandard für den 
Anspruch einer „ausreichenden Verkehrsbedienung“ gelten sollte und der sogenannte 
„Richtwert“ als Zielstandard für ein Szenario anzusehen wäre, in dem sich der ÖPNV 
offensiv und erfolgsorientiert weiterentwickelt. Die Interpretation und Gewichtung der 
aufgezeigten Mängel sowie die Prioritätensetzung bei der Beseitigung der Schwach-
stellen obliegt wiederum dem Aufgabenträger. Die räumliche Einordnung der einzel-
nen Verkehrszellen erfolgt in Tabelle 20. Je nach Raumtyp bemessen sich die Grenz- 
und Richtwerte für die zu untersuchenden Indikatoren. Außerdem wird je Verkehrszel-
le eine Referenzhaltestelle definiert, von der aus die Bedienungs- und Verbindungs-
qualität bestimmt wird. 
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Tabelle 20: Verkehrszellen – räumliche Einordnung und Referenzhaltestellen 

Verkehrszelle Räumliche Einordnung Referenzhaltestelle 

Altstadt Kernbereich Kriegerdenkmal 

Bahnhof Kernbereich Freising S 

Freising Nord hohe Nutzungsdichte Rotkreuzstraße 

Lerchenfeld hohe Nutzungsdichte Kirche St. Lantpert 

Neustift hohe Nutzungsdichte Landratsamt 

Vötting hohe Nutzungsdichte Weihenstephan 

Attaching niedrige Nutzungsdichte Maibaum 

Pulling niedrige Nutzungsdichte Pulling S 

Tuching niedrige Nutzungsdichte Maibaum 

Marzling niedrige Nutzungsdichte Kindergarten 

Haindlfing ländlicher Raum Haindlfing 

Hohenbachern ländlicher Raum Hohenbachern 

Sünzhausen ländlicher Raum Maibaum 

Tüntenhausen ländlicher Raum Tüntenhausen 

 

Freising erhält als Gesamtstadt die Zuordnung zu einem Raumbereich im Ober- und 
Mittelzentrum (ohne Verdichtung). Es wird dabei unterschieden in Kernbereiche 
(Stadtzentrum und unmittelbar angrenzende Gebiete), Bereiche mit hoher Nutzungs-
dichte (Stadtteile mit Versorgungsfunktionen, die mit dem Kernbereich baulich ver-
bunden sind) und Gebiete mit geringer Nutzungsdichte (Stadtteile mit Nahversorgung 
bzw. im Bereich von Verkehrsachsen, die nicht mit dem Kernbereich baulich verbun-
den sind). Da im Fall des Stadtgebietes Freising die Spreizung der räumlichen Charakte-
ristika aufgrund der stark unterschiedlichen Siedlungstypen eine erhebliche Breite 
einnimmt, werden kleine Stadtteile ohne Nahversorgung und deutlich abseits der ver-
dichteten Bebauung als ländlicher Raum klassifiziert. 

2.5.1 Erschließungsqualität 
Die Erschließungsqualität bewertet die Anzahl, Dichte und Zugänglichkeit von Halte-
stellen im Bereich von Siedlungsplätzen und anderen ÖPNV-relevanten Standorten. Als 
Kriterium (Indikator) zur Messung der Erschließungsqualität werden Einzugsbereiche 
um die Haltestellen definiert (in Metern Luftlinie), deren Umfang von der räumlichen 
Zuordnung der jeweiligen Verkehrszelle bzw. Haltestelle abhängt. 

In der folgenden Karte 10 wird zunächst die Erschließungsqualität im Einzugsbereich 
des Stadtbusverkehrs dargestellt. Es handelt sich hierbei überwiegend um Bereiche mit 
Kernfunktionen oder hoher Nutzungsdichte. In diesem Fall wird als Indikator ein gerin-
ger Einzugsbereich von max. 300 Metern Luftlinie angesetzt. 
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Karte 10: Erschließungsqualität im Stadtbus-Netz (Mo-Fr) 

 
 

Die Übersichtskarte verdeutlicht, dass im Bereich des Stadtbusverkehrs selbst bei ei-
nem eher geringen Einzugsbereich je Haltestelle alle wesentlichen Siedlungsflächen 
abgedeckt werden; die Erschließungsdichte liegt hier bei rund 90% der Einwohner. 
Dies verdeutlicht eine hohe Erschließungsqualität im Bereich des Stadtbusverkehrs. 

In der folgenden Tabelle 21 wird die Erschließungsqualität nach einzelnen Verkehrszel-
len betrachtet und es werden Siedlungsbereiche mit möglichen Mängeln aufgezeigt. 
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Tabelle 21: Erschließungsqualität nach Verkehrszellen 

Verkehrszelle Einzugsbereich 
Grenzwert 

(m Luftlinie) 
Richtwert 

Erschließungs-
grad (ca.) 

Erschließungs- 
mängel 

Altstadt 400  300 90% Luitpoldanlagen 

Bahnhof 400 300 80% Feldfahrt, Fuchswinkel 

Freising Nord 500 400 100%  

Lerchenfeld 500 400 90% Clemensänger 

Neustift 500 400 90% Schönblick 

Vötting 500 400 80% Hofgarten, An der 
Mühle, Vöttinger Weiher 

Attaching 800 600 100%  

Pulling 800 600 90% Pulling Nord 

Tuching 800 600 100%  

Marzling 800 600 90% Straßfeld 

Haindlfing 1.000 800 100%  

Hohenbachern 1.000 800 100%  

Sünzhausen 1.000 800 100%  

Tüntenhausen 1.000 800 100%  

 

Die Auswertung zeigt eine im Stadtgebiet Freising überwiegend hohe Erschließungs-
qualität, d. h. alle Siedlungsplätze und ÖPNV-relevanten Punkte sind gemessen an den 
Raumtyp-abhängigen Kriterien zum größten Teil erschlossen. Bei den dargestellten 
Bereichen mit Erschließungsmängeln handelt es sich in allen Fällen um kleinere Rand-
bereiche, bei denen die Straßen häufig ungeeignet für Linienbusse sind. Setzt man für 
die Bewertung nur den Grenzwert (Mindeststandard) an, fallen auch diese Bereiche als 
Mängel weitgehend weg. 

2.5.2 Bedienungsqualität 
Die Bedienungsqualität bewertet die Zahl der Abfahrten je Verkehrszelle. Hier wird als 
Kriterium die Bedienungshäufigkeit je nach Raumtyp gemessen, wobei sich die Kern-
werte nach unterschiedlichen Verkehrstagen und Tagesverkehrszeiten unterscheiden. 
Bei den Verkehrstagen erfolgt die übliche Differenzierung nach 

• Montag bis Freitag 
• Samstag 
• Sonn- und Feiertag 

Die Tagesverkehrszeiten unterscheiden sich nach Haupt-, Normal- und Schwachver-
kehrszeiten (HVZ, NVZ und SVZ). Die exakte zeitliche Abgrenzung richtet sich nach den 
örtlichen Gegebenheiten des jeweiligen Planungsgebietes. Als Maßstab für Freising 
bietet sich folgende Abgrenzung an: 

• HVZ: Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 15:30 bis 19 
Uhr, zusätzlich an Schultagen zwischen 12 und 14 Uhr, in den ländlichen Be-
reichen Mo-Fr an Schultagen zwischen 6 und 8 Uhr sowie zwischen 12 und 14 
Uhr; 
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• NVZ: alle übrigen Zeiten Mo-Fr tagsüber und Samstag während der Ladenöff-
nungszeiten; 

• SVZ: alle sonstigen Zeiten außerhalb der Nachtbetriebsruhe, Montag bis Frei-
tag ab 21 Uhr, Samstag außerhalb der Ladenöffnungszeiten und Sonn- und 
Feiertag ganztägig. 

• Die Nachtbetriebsruhe für Freising wird grob abgegrenzt mit 0-4 Uhr an Mo-
Fr, 3-6 Uhr an Sa und 3-8 Uhr an Sonn- und Feiertagen22. 

Das Stadtbusnetz wird in Karte 11 dargestellt mit den Bedienungshäufigkeiten wäh-
rend der Normalverkehrszeit (NVZ) montags bis freitags. 

  

                                                                 
22  Diese Werte sind in der Planung allerdings variabel handhabbar, insbesondere in Verbindung mit 

einem Einsatz von bedarfsgesteuerten Verkehrsangeboten möglicherweise auch zu den Nachtstun-
den. 
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Karte 11: Bedienungsqualität und Busbeschleunigung im Stadtbus-Netz (Mo-Fr) 

 

Ein verdichteter Takt ergibt sich auf dem Hauptast zwischen Bahnhof (bzw. Park + 
Ride-Platz) und Lerchenfeld sowie zwischen Bahnhof, Altstadt und Weihenstephan. 
Weitere verdichtete Verbindungen ergeben sich durch Taktüberlagerungen, z. B. nach 
Neustift und Freising Nord. 

In der nachfolgenden Tabelle 22 wird die Bedienungsqualität in den einzelnen Ver-
kehrszellen untersucht. Unterschieden wird, ob je Verkehrstag die Qualitäten gemäß 
der Kennwerte erfüllt (+), nur bedingt erfüllt (o) oder nicht erfüllt (-) werden. 
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Tabelle 22: Bedienungsqualität nach Verkehrszellen 

Verkehrszelle Taktfolgen 
Grenzwert 
NVZ | SVZ 

 
Richtwert 
NVZ | SVZ 

Bedienungs-
qualität 
Mo-Fr** 

 
 

Sa** 

 
 

So/F** 

Bedienungs-
mängel 

Altstadt 30‘ | 30‘ 10‘ | 20‘ +|+|o +|o o  

Bahnhof 30‘ | 30‘ 10‘ | 20‘ +|+|+ +|+ +  

Freising Nord 30‘ | 60‘ 15‘ | 30‘ +|+|o +|+ o  

Lerchenfeld 30‘ | 60‘ 15‘ | 30‘ +|+|o +|+ o  

Neustift 30‘ | 60‘ 15‘ | 30‘ +|+|o +|+ o  

Vötting 30‘ | 60‘ 15‘ | 30‘ +|+|o +|+ o  

Attaching 60‘|Bedarf 20‘ | 60‘ +|+|o +|- - kein Angebot So/F 

Pulling 60‘|Bedarf 20‘ | 60‘ +*|+*|+* +*|+* +*  

Tuching 60‘|Bedarf 20‘ | 60‘ +|+|+ o|- - kein Angebot Sa 
nachm./So/F 

Marzling 60‘|Bedarf 20‘ | 60‘ +|+|+* o|+* +*  

Haindlfing 3-5|0-1 FP 6|1 FP +|+|o -|o - kein Angebot Sa 
und So 

Hohenbachern 3-5|0-1 FP 6|1 FP +|+|o -|o - kein Angebot Sa 
und So 

Sünzhausen 3-5|0-1 FP 6|1 FP +|+|o -|o - kein Angebot Sa 
und So 

Tüntenhausen 3-5|0-1 FP 6|1 FP +|+|o o|o o  

* Bedienung nur mit SPNV              ** Wertung für Mo-Fr: HVZ|NVZ|SVZ, Sa: NVZ|SVZ, So/F: SVZ 

Insgesamt zeigt sich an den untersuchten Referenzhaltestellen eine weitgehend gute 
bis akzeptable Bedienungsqualität. Abstriche im Stadtbusverkehr treten vor allem an 
Wochentagen in der SVZ und sonntags auf (nur eingeschränktes Angebot im Abend-
verkehr). Attaching und Tuching fehlt zudem das Angebot Samstag abends und am 
Sonntag ganz. Bei den ländlichen Stadtteilen stellt durchweg der kaum bis nicht vor-
handene Wochenendverkehr einen deutlichen Mangel dar. 

2.5.3 Verbindungsqualität  
Mittels der Verbindungsqualität wird bewertet, in welcher Zeit und mit welchem Auf-
wand (z. B. Umsteigen) die Reise von einer Haltestelle zum gewünschten Reiseziel zu 
bewältigen ist. Im Fall Freising spielt der Wegewiderstand keine wesentliche Rolle, da 

• generell nur kurze Wege (Reisezeit ≤ 20 Minuten) aufgrund der geringen Aus-
dehnung des Planungsraumes zu betrachten wären, 

• innerhalb des Stadtgebietes alle ÖPNV-Fahrten i. d. R. ohne, maximal mit 
einmaligem Umsteigen am Bahnhof ablaufen. Fahrten in und aus dem Kern-
bereich sind in der Regel umsteigefrei.  

Aufgrund der stark auf Erschließungswirkung orientierten Linienführung beim Stadtbus 
(Innenstadtdurchfahrt, z.T. Ringlinien) verzichtet diese Untersuchung auf den konven-
tionellen Reisezeitvergleich ÖPNV zu MIV.  

2.5.4 Sonstige Mängel und Schwachstellen 
Die gravierendsten Mängel im Bereich des Freisinger ÖPNV, die bereits heute greifen 
und möglicherweise in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen werden, beziehen sich 
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allesamt auf die Verkehrssituation am und rund um den Verknüpfungs- und Knoten-
punkt Bahnhof Freising. Hier werden vor allem folgende Handlungsfelder deutlich: 

• Mängel bei der Qualität und Kapazität des Park + Ride-Platzes; 
• Mängel in der Abwicklung des SPNV-Betriebs, v.a. von und nach München; 
• Mängel bei der An- und Abfahrt an den Busbahnhöfen. 

Park + Ride-Platz: 

Die Anlage am Freisinger Bahnhof weist einen sehr hohen Parkdruck auf und ist teils 
überbelegt („wild“ abgestellte PKW in Kurven, an Zufahrten). Die Abwicklung regelmä-
ßigen Stadtbusverkehrs über den P+R-Platz (Mo-Sa, 3 Linien) führt zu Engpässen und 
Staus bei der Begegnung Bus/PKW (Vorbeifahrt im Kurvenbereich nicht möglich).  

Eine Erweiterung des P+R-Platzes unter den jetzigen Rahmenbedingungen ist nicht 
empfehlenswert, da die einzige Zufahrt der Anlage dann ihre Kapazitätsgrenze über-
schreiten würde. Bereits im Jahr 2005 wurde der P+R-Platz Freising und seine mögli-
chen Entwicklungsperspektiven planerisch untersucht23. 

Mögliche Handlungsansätze scheitern bisher an den finanziellen Rahmenbedingungen 
der Stadt und/oder an administrativen Voraussetzungen (Gelände im Eigentum der 
DB). Denkbar wären momentan folgende Maßnahmen: 

• Entgelterhebung auf dem P+R-Platz, weniger zum Zweck der Betriebskosten-
deckung, vielmehr zur Verkehrslenkung (Senkung der Attraktivität für Lang-
zeitparker, die nicht mit dem ÖPNV pendeln, z.B. Fluggäste). 

• Reduzierung der Gesamtfläche zu Gunsten eines kompakten Parkdecks und 
Bushaltestelle auf der Bahnsüdseite. Übernahme von Betrieb und Verantwor-
tung durch die PVG. 

• Erweiterung der Fahrradabstellanlagen (Bike + Ride) am Freisinger Bahnhof.  
• Aufnahme der Stadt Freising in ein Forschungsprojekt „Tür zu Tür“ mit den 

Schwerpunkten Parkraummanagement und Echtzeitbelegung für P+R-Platz. 

SPNV-Betrieb: 

Der derzeitige S-Bahn-Betrieb verkehrt überwiegen in einem 20-Minuten-Takt, wobei 
es teilweise nach Freising und auch auf dem Weg nach München zu unregelmäßigen 
Fahrplanabweichungen kommt. In diesen Fällen verkehrt die S-Bahn nur lückenhaft im 
40-Minuten-Takt. Die Fahrzeit nach München beträgt mit der S-Bahn derzeit 43 Minu-
ten, mit dem Regionalexpress ca. 26-28 Minuten. 

Hinzu kommt, dass einige der schnellsten Züge des alex in Freising nicht mehr halten. 
Die Zuverlässigkeit im Regionalverkehr lässt insgesamt zu wünschen übrig und ist teil-
weise sehr mangelhaft. 

Die Taktabweichungen und häufigen Verspätungen beim Zugverkehr führen dazu, dass 
ein Übergang SPNV/Stadtbus weder in der bisherigen 20/40-Taktung noch in der neu-
en 15/30-Taktung reibungslos funktioniert. 

Folgende Optionen zur Problemminderung stellen sich dar: 

• Deutliche Beschleunigung der S-Bahn, insbesondere für die reinen S-Bahn-
Halte außerhalb des Münchener Stadtgebiets. 

• Wiedereinführung einer harmonisierten Taktung zwischen SPNV und Stadt-
bus und Sicherung der „auf dem Papier“ funktionierenden Anschlüsse auch in 
der Realität. 

                                                                 
23  MVV Consulting: P+R-Untersuchung Freising, München 2005 
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• Beschleunigung der RE-/alex-Züge durch (Wieder)Heraufsetzen der Strecken-
höchstgeschwindigkeit auf bis zu 160 km/h abschnittsweise zwischen Mün-
chen und Freising. 

• Halt aller Regional- und alex-Züge in Freising, u.a. auch der werktags gegen 
7:51 Uhr (!) in Freising durchfahrende Zug aus der Oberpfalz nach München.  

Busbahnhöfe: 

Bei zunehmender Nachfrage und Angebot im Stadtbusverkehr ist zu berücksichtigen, 
dass die Kapazitäten der vorhandenen Busbahnhöfe allmählich an ihre Grenzen sto-
ßen. So ist bereits heute die ursprünglich nicht vorgesehene Anfahrt von 2 Bussen in 
einem Bussteig des Stadtbusbahnhofs erforderlich, was aufgrund der nicht abgesenk-
ten Bordsteine schwierig ist. 

Als kurzfristige Entlastungsmaßnahme könnten evtl. die Regionalbuslinie 635 und die 
Stadtbuslinien 633 und 637 an den Regionalbusbahnhof verlegt werden. 

Beim Regionalbusbahnhof kommt es in der Spitzenzeit zu Problemen bei der Ein- und 
Ausfahrt. Hier wäre eine entsprechende Beschleunigungsmaßnahme erforderlich. 
Weiterhin fehlt hier eine Ankunftsanzeige der Züge, so dass Busse bei Verspätungen 
warten können. 

Sonstiges: 

Ansonsten bestehen Mängel bei der direkten Anbindung von Lerchenfeld (West) an 
die Freisinger Altstadt. Gründe: Die Isar und die Bahntrasse bilden eine Barriere. Die 
Fahrtzeiten sind dadurch relativ lang. Bisher werden nur die Bereiche an die Altstadt 
angebunden, die mit dichter Wohnbebauung eine hohe Nachfrage erwarten lassen 
(Linie 622). 
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3 Zukünftige Entwicklungen 

Nachfolgend werden die in den kommenden Jahren anstehenden städtebaulichen und 
infrastrukturellen Entwicklungsmaßnahmen sowie übergeordnete Maßnahmen im 
Verkehrsbereich mit absehbaren Auswirkungen auf den ÖPNV bzw. die Verkehrsent-
wicklung erfasst. Außerdem erfolgt eine Prognose der Bevölkerungsentwicklung in den 
Freisinger Stadtteilen auf Grundlage der statistischen Ausgangsdaten. 

Die Auswertung konzentriert sich auf den Gültigkeitszeitraum des NVP von ca. 5 Jah-
ren, d. h. auf die Jahre bis maximal 2019. 

3.1 Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung 

Die mittelfristig vorgesehenen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Freising werden im 
Zuge der Haushaltsaufstellung für das betreffende Haushaltsjahr sowie für die 3 da-
rauffolgenden Jahre im Investitionsplan angegeben. 

Durch den fortlaufenden Prozess der Stadtentwicklung, durch notwendige Neufestle-
gungen der Prioritäten durch die Politik aber auch durch technische Erfordernisse 
sowie durch rechtliche Vorgaben wird dieser Investitionsplan jährlich fortgeschrieben 
und angepasst. 

Konkrete Einzelmaßnahmen werden jeweils vor Projektbeginn vom zuständigen Be-
schlussgremium des Stadtrates oder vom Gesamtstadtrat genehmigt. Auf Grundlage 
dieses Beschlusses erfolgt die Maßnahmenumsetzung. 

Bei den verschiedenen Maßnahmen kann es aus Sicht der Stadt Freising erforderlich 
sein, auch die Auswirkungen auf den ÖPNV zu prüfen. Die PVG erhält hierzu jährlich 
die sich aus dem Investitionsplan ergebende Maßnahmenliste unter Verweis auf die 
laufende Anpassung. 

Einzelmaßnahmen für eine Verbesserung des ÖPNV können in diesem Zusammenhang 
sein:  

• Barrierefreier Ausbau der Haltestellen,  
• Prüfung der Auswirkung auf die Nachfrage des ÖPNV (Einwohnerzahl, Ar-

beitsplätze, öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Sportstädten, Nahversor-
gung etc.),  

• Befahrbarkeit für Linienbusse hinsichtlich der Belastungsklasse des techni-
schen Aufbaus prüfen und falls erforderlich sicherstellen. 

Im Rahmen der Busbeschleunigungsmaßnahmen werden in den nächsten Jahren fol-
gende Knotenpunkte mit Lichtsignalanlagen entsprechend ausgebaut: 

• Knoten Isarstraße/Falkenstraße (Maßnahme B5) 
• Knoten Thalhauser Straße/Staudengarten (Maßnahme C5) 
• Knoten Ottostraße/Heiliggeistgasse (Maßnahme E2) 

3.2 Planungen anderer ÖPNV-Aufgabenträger 

Die Infrastrukturplanungen im Schienenverkehr konzentrieren sich auf das Projekt zur 
erweiterten Einbindung des Flughafens München in das bayerische Schienennetz, den 
sogenannten Erdinger Ringschluss. Dieser umfasst folgende Ausbaustufen bzw. Maß-
nahmen: 

• 1. Baustufe: Bau der Neufahrner Kurve, dadurch Realisierung einer Schie-
nenverbindung Freising – Flughafen und Möglichkeit, durchgehende Züge 
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von Niederbayern an den Flughafen zu führen. (Status: Planfeststellungs-
verfahren läuft, Inbetriebnahme: für 2017 geplant) 

• 2. Baustufe: Lückenschluss Erding, damit direkte SPNV-Verbindung von 
Freising über den Flughafen nach Erding. 

• 3. Baustufe: Walpertskirchener Spange, Verbesserung der Flughafenan-
bindung aus Südostbayern 

• weitere Ausbaustufe: u.a. drei-/viergleisiger Ausbau Neufahrner Kurve – 
Pulling – Freising24. 

Die letzte Fortschreibung des NVP des Landkreises Freising datiert auf das Jahr 2005. 
Eine erneute Fortschreibung steht noch aus. 

3.3 Entwicklungsprognose 

Im nachfolgenden Kapitel werden die Wachstumstendenzen für Freising in den Berei-
chen Siedlung und Verkehr dargestellt und bewertet. 

3.3.1 Bevölkerungsprognose 
Nachfolgendes Diagramm zeigt die voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung für die 
Stadt Freising in den kommenden 10 Jahren. Demnach steigt die Gesamtbevölkerung 
um ca. 5% an. Die Bevölkerung im älteren erwerbsfähigen Alter und die Gruppe der 
Senioren steigen sogar jeweils um mehr als 7% an, während die Gruppe der Kinder und 
Jugendlichen nur weniger als 2% anwächst. 

Abbildung 11: Bevölkerungsprognose Stadt Freising 2011-2021 

 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2011 

Die nächste Abbildung zeigt die Einwohnerentwicklung der Stadt Freising im Vergleich 
zum Landkreis, zur Region Oberbayern und zu ganz Bayern. Das Bevölkerungswachs-
tum Freising liegt demnach langfristig deutlich über dem Freistaat und ebenfalls über 
dem Wert für Oberbayern. Lediglich der Landkreis Freising verzeichnet im dargestell-
ten Zeitraum ein noch stärkeres Wachstum.     

 

                                                                 
24  Regionaler Nahverkehrsplan MVV, 2. Fortschreibung, 2012 
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Abbildung 12: Vergleich Bevölkerungsentwicklung 

 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2011 

Somit kann in Freising von einem stetig anhaltenden Wachstumsprozess bei der 
Wohnbevölkerung ausgegangen werden. 

3.3.2 Verkehrsprognose 
Für den motorisierten Individualverkehr  (MIV) wurde die voraussichtliche Verkehrs-
entwicklung mit Hilfe des Verkehrsmodells im Rahmen des Stadtentwicklungsplanes 
für die Stadt Freising ermittelt. Untersucht wurden dabei je ein Planfall (Prognosenull-
fall) ohne den Neubau von Ortsumfahrungen (Westtangente und Nord-Ost-
Umfahrung) und ein Planfall (Prognosevergleichsfall) mit dem Straßenneubau. 

IST-Fall: Bereits heute kommt das innerstädtische Straßennetz insbesondere an den 
Knotenpunkten Münchner-/Ismaninger Straße, Mainburger-/Rotkreuzstraße, Kammer-
gasse/Isarstraße/Mainburger Str. und an der Karlwirtkreuzung in den Spitzenstunden 
an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. 

Prognosenullfall: Hinsichtlich der Verkehrsmengen würde das Freisinger Straßennetz 
bei einem Verzicht auf die Ortsumfahrungen (und ohne alternative Verkehrslenkungs-
maßnahmen) mit Blick auf den Zeithorizont 2025/2030 regelmäßig an Kapazitätsgren-
zen stoßen, so dass das Entwicklungspotenzial der Stadt insgesamt weitgehend ausge-
schöpft wäre. Auf nahezu allen Hauptverkehrsstraßen (s. auch Abbildung 2) würden 
sich die Verkehrsmengen merklich erhöhen. 

Prognosevergleichsfall: Mit dem Bau der Umfahrungen und sonstigen heute erkenn-
baren Infrastrukturprojekte kann auf dem innerstädtischen Straßennetz allenfalls 
maßvoller Spielraum für weitere Entwicklungen (Baumaßnahmen zur Siedlungsver-
dichtung) geschaffen werden. Insgesamt ist die Entlastungswirkung auch mit Ortsum-
fahrungen gering, da sie durch die allgemeine Verkehrsbelastung gerade auf den In-
nenstadtstraßen außerhalb der verkehrsberuhigten Altstadt zum Großteil wieder kom-
pensiert wird. 

Der öffentliche Verkehr hat bei der Freisinger Bevölkerung mit einem Marktanteil von 
21% täglicher oder mindestens wöchentlicher Nutzung (Bundesdurchschnitt: 18%) 
insgesamt einen hohen Stellenwert. Auch der Anteil der ÖPNV-Nichtnutzer liegt im 
verdichteten Landkreis Freising mit 39% (Bundesdurchschnitt verdichtete Landkreise: 
49%) günstig. Innerhalb des MVV liegt der Landkreis Freising genau im Durchschnitt 
der ländlich strukturierten Landkreise im Münchner Umland. Hinzuweisen ist jedoch 
auch auf vorhandene Defizite bei der Kundenzufriedenheit (vor allem: ÖPNV-Angebot 
insgesamt, Taktfrequenz und Angebot am Wohnort)25. 

                                                                 
25  Mobilität im Landkreis Freising - Basisdaten des MVV, 2010 
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In ihrer Verkehrsprognose 2025 kommt Intraplan Consult zu dem Ergebnis, dass der 
öffentliche Personenverkehr in Bayern gegenüber 2007 deutlich zunimmt. 

Die Studie unterstellt, dass – neben Abbau der zuvor erwähnten Defizite bei der Kun-
denzufriedenheit – in München die 2. S-Bahn-Stammstrecke fertiggestellt ist und auch 
der Erdinger Ringschluss inklusive Neufahrner Kurve und Walpertskirchener Spange 
realisiert wurde (Projekte, die sich unmittelbar auf die Freisinger Verkehrsverhältnisse 
auswirken werden). Weiterhin werden für den Eisenbahnverkehr u.a. „kapazitätsstei-
gernde Maßnahmen im Knoten München vorausgesetzt. Beim Öffentlichen Straßen-
personenverkehr (ÖSPV) wurden dagegen die heutigen Bedienungsstrukturen, je nach 
Bedarf (Kapazitäten) angepasst und die Sicherstellung einer Grundversorgung in der 
Fläche auch für 2025 unterstellt. 

Für den ÖSPV wird demnach eine Steigerung des Verkehrsaufkommens (Personenfahr-
ten) um 13,5% und eine Steigerung der Verkehrsleistung (Personenkilometer) um 8% 
für 2025 gegenüber 2007 prognostiziert. Im Eisenbahnverkehr beträgt der Zuwachs 
sogar 28,3% Personenfahrten und 51,8% Personenkilometer für 2025. 

Bei den Fahrtzwecken (alle Verkehrsmittel) werden sich die Veränderungen überwie-
gend im Privat-, Geschäfts- und Urlaubsreiseverkehr niederschlagen, weniger im Ein-
kaufs- und Berufsverkehr. Die Leistung im Ausbildungsverkehr stagniert dagegen mit 
Blick auf 2025, das Verkehrsaufkommen geht in diesem Segment zurück. 

Modal-Split-Daten (Verkehrsmittelwahl) explizit für die Stadt Freising liegen nicht vor. 
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4 Rahmenkonzeption 

Mit der Rahmenkonzeption werden die grundsätzlichen Vorgaben und Zielvorstellun-
gen weiter konkretisiert. Es fließen außerdem die Ergebnisse aus der Schwachstellen-
analyse und die Hinweise aus der Entwicklungsprognose in die Rahmenkonzeption ein. 

Die innerhalb der Rahmenkonzeption zu treffenden Festlegungen beziehen sich nicht 
auf einzelne Linien oder Haltestellen sondern sind linienübergreifend bzw. als grund-
sätzliche Aussagen zu verstehen. 

4.1 Grundsätze 

Es werden nachfolgend die grundsätzlichen Festlegungen zur Rolle, Ausgestaltung und 
Planung des ÖPNV in der Stadt Freising getroffen. Die Festlegungen leiten sich unmit-
telbar aus den gesetzlichen Anforderungen und den politischen Grundsätzen der örtli-
chen Fraktionen und Interessengruppen ab. Sie haben den Status von Selbstverpflich-
tungen und dienen u.a. Dritten Beteiligten, wie Verkehrsunternehmen, Nachbar-
Aufgabenträgern und der Regierung von Oberbayern, die grundsätzliche Bedeutung 
und Einordnung des ÖPNV in Freising erkennen und einschätzen zu können. 

 

Festlegung 1: Rolle des ÖPNV als Mobilitätsträger 

a) Als Teil der Daseinsversorgung ist der ÖPNV im Freisinger Stadtgebiet Bevöl-
kerung und Besuchern zur Verfügung zu stellen als eine weitgehend vollwer-
tige Alternative zum motorisierten Individualverkehr.  

b) Wohn-, Berufs-, Ausbildungs-, Versorgungs- und Freizeitstandorte in Freising 
sind über möglichst direkte Wege zumindest während der üblichen Arbeits-, 
Geschäfts- und Öffnungszeiten, soweit zweckmäßig auch darüber hinaus, 
durch ÖPNV-Angebote zu erschließen und miteinander zu verbinden. 
 

Festlegung 2: Ausgestaltung des ÖPNV 

a) Die Förderung eines attraktiven Busverkehrs in der Stadt Freising ist eigen-
ständiges Ziel der Verkehrspolitik. 

b) Als Aufgabenträgerin für den innerstädtischen allgemeinen ÖPNV sichert die 
Stadt Freising Angebotsumfang, Angebotsqualität und finanzielle Grundla-
gen des ÖPNV mit der Zielsetzung, Fahrgastnachfrage und -erlöse zu fördern 
und damit die Wirtschaftlichkeit und den gesellschaftlichen Nutzen des ei-
genen ÖPNV positiv weiterzuentwickeln. 

c) Als Trägerin öffentlicher Belange vertritt die Stadt Freising mit politischen 
Gremien, Verwaltung und beteiligten Betrieben aktiv ihre Interessen bei der 
Ausgestaltung des ÖPNV im Landkreis Freising und des SPNV seitens der 
Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), der Verkehrsverbundorganisation 
des MVV sowie der Entwicklung kommerzieller Personenverkehrsangebote 
privater Unternehmen (z.B. Fernbuslinien) im Rahmen gesetzlicher Anhö-
rungen, Beteiligungsverfahren oder freier Kontaktpflege. Dies geschieht mit 
dem Ziel, Angebot und Qualität des gesamten öffentlichen Verkehrs für Frei-
sing weiter zu verbessern. 

d) Die Stadt Freising beantragt beim Landkreis die Änderung zur Aktualisierung 
der Übertragungsverordnung (Aufgabenträgerschaft). Maßgeblich sind die 
Hinweise in Kap. 2.5.4. 
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Festlegung 3: Stadtplanung und ÖPNV 

a) Die Integration der Stadt- und Verkehrsplanung verfolgt die Realisierung von 
Freising als kompakter Stadt der kurzen Wege. Wesentliche Strategie in die-
sem Rahmen ist die Stärkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes aus 
ÖPNV, Fahrradverkehr und Fußverkehr. 

b) Im Rahmen städtebaulicher oder infrastruktureller Bauvorhaben sind die 
jeweiligen finanziellen und betrieblichen Anforderungen des ÖPNV frühzei-
tig zu prüfen und mit der Aufgabenträgerstelle abzustimmen, um jeweils 
verkehrlich und wirtschaftlich und verkehrlich optimale Lösungen zur ÖPNV-
Erschließung zu finden. 

c) Bei Neubaugebieten und Erzeugung verkehrlichen Mehrbedarfs ist darauf zu 
achten, dass ÖPNV-Angebote möglichst bereits vor Erstbezug bzw. Inbe-
triebnahme bestehen, um Bevölkerung und Besuchern von Anfang der Nut-
zung an eine Entscheidung zugunsten des ÖPNV bei ihrer Mobilitätswahl zu 
erleichtern.  

d) Um eine kleinräumige Erschließung durch den ÖPNV zu ermöglichen, sind im 
Zuge neuer Sammel- bzw. Erschließungsstraßen die Befahrbarkeit mit Stan-
dardlinienbussen und ggf. geeignete Buswendemöglichkeiten sicherzustel-
len. Zentral gelegene, gut erreichbare Flächen sind für Haltestellenanlagen 
zu reservieren. 
  

Zur engen Verzahnung der räumlichen Planung und der Entwicklung des ÖPNV in Frei-
sing sollte die Festlegung 3 b) und c) auch in das Stadtentwicklungsprogramm STEP 
2030 sinngemäß übereinstimmend Eingang finden. 

4.2 Netzstruktur 

Das Netz des ÖPNV setzt sich zusammen aus (Teil)strecken, die durch Knoten- oder 
Verknüpfungspunkte räumlich miteinander verbunden sind. Aus jeweils mehreren 
Teilstrecken werden Linien gebildet. An Verknüpfungspunkten, die gleichzeitig Umstei-
gepunkte sind, sollen Linien idealerweise nicht nur räumlich miteinander verbunden 
sein, sondern auch zeitlich mit abgestimmten Fahrplänen, so dass möglichst kurze 
Wartezeiten beim Umsteigen entstehen. 

Nicht alle Linien sind als gleichwertig zu betrachten: Länge, Funktion und Bedeutung 
für das Gesamtnetz unterscheiden sich von Linie zu Linie. Daher lässt sich das Linien-
netz strukturieren, und es lässt sich eine Hierarchie herausbilden. Diese Hierarchie 
dient wiederum als Grundlage, differenzierte Angebots- und Qualitätsstandards defi-
nieren zu können. 

4.2.1 Netzhierarchie 
Das folgende Unterkapitel beschreibt die Gliederung und Hierarchisierung des Freisin-
ger Liniennetzes. 

 

Festlegung 4: Definition der Netzhierarchie 

a) Das Freisinger Liniennetz besteht aus den Stadtbuslinien (inkl. Verkehrskor-
ridor bis und ab Marzling) sowie ergänzenden AST-Linien und Schüler-/ 
Hochschulverstärkerfahrten. Das innerstädtische Netz wird vervollständigt 
durch Stadtgrenzen überschreitende Regionalbuslinien in Verantwortung 
des Landkreises Freising und dem SPNV in Verantwortung der BEG. 
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b) Das Freisinger Liniennetz setzt sich neben der SPNV-Anbindung zusammen 
aus einem Grundnetz und einem Ergänzungsnetz gemäß Tabelle 23. Die 
Teilnetze unterscheiden sich in ihren Kernfunktionen, Angebots- und Quali-
tätsstandards. 

Die Netzgliederung mit den jeweiligen Merkmalen und Kernfunktionen sowie die Zu-
ordnung der in Freising verkehrenden Linien zu den Hierarchieebenen wird in Tabelle 
23 erläutert. 

Tabelle 23: Netzebenen und Linienzuordnung 

Netzgliederung Merkmale/Funktionen Linienzuordnung 

Grundnetz Grundgerüst des ÖPNV im Planungsraum (zusam-
men mit dem SPNV) 
Verbindung der Zentren und aufkommensstarken 
Stadtteile mit hoher Nachfrage 
Täglicher Betrieb mit dichter Taktfolge* (NVZ auch 
am Samstag während der Ladenöffnungszeiten) 

SPNV 
Regionalbus: 635 
Stadtbus: 620, 621, 
622, 630, 631, 638, 
640 

Ergänzungsnetz Sonstige Busverkehrsbeziehungen in und um Frei-
sing 
Verbindung kleinerer Orte und aufkommensschwä-
cherer Stadtteile mit geringerer Nachfrage 
Ergänzung des Grundnetzes v.a. im Berufs- und 
Schulverkehr 
Betrieb mindestens Mo-Fr ggf. mit geringerer Takt-
folge oder ohne Vertaktung 
Beim Stadtbus z.T. auch Taktverkehr samstags, beim 
Regionalbus z.T. Einzelfahrten am Wochenende 

Regionalbus: 511, 
601, 602, 603, 614, 
615, 616, 617, 618, 
619, 691 
Stadtbus: 623, 633, 
634, 637, 639 
AST: 6001, 6002, 
6003, 6004 

* gemäß der Mindestbedienungsstandards in Tabelle 25 

4.2.2 Netzausrichtung 
In diesem Kapitel wird die räumliche Grundausrichtung des Freisinger Liniennetzes 
definiert. 

 

Festlegung 5: Definition der Netzausrichtung 

a) Das Freisinger Liniennetz mit Grundnetz und Ergänzungsnetz ist zum einen 
auf den Knotenpunkt Bahnhof/Busbahnhof/P+R-Platz ausgerichtet, zum an-
deren auf die Freisinger Innenstadt. Das Ergänzungsnetz ist teilweise auch 
auf die Schul- und Hochschulstandorte hin orientiert. 

b) Gemäß den gesetzlichen Vorgaben und zum Vorteil des Einkaufsstandortes 
Freising soll die Innenstadtanbindung für die Stadtbuslinien aufrechterhal-
ten und weiter gefördert werden. Dazu gehört vor allem, dem ÖPNV bei 
Aus- und Umbauvorhaben Vorrang vor dem übrigen motorisierten Verkehr 
einzuräumen und die Haltestellen möglichst nahe den Nachfrage erzeugen-
den Einrichtungen anzusiedeln. 
 

Das Bayerische ÖPNV-Gesetz verlangt, dem ÖPNV in Innenstädten Vorrang vor dem 
übrigen motorisierten Verkehr einzuräumen, wenn sich dies aufgrund der Linienwege 
anbietet, eine wirtschaftliche Betriebsführung sichergestellt ist und die Nachfrage-
ströme dies rechtfertigen. Für die unmittelbare Anbindung der Freisinger Altstadt inkl. 
Haltestelle im Bereich Marienplatz werden für die Stadtbuslinien zumindest im Grund-
netz diese Voraussetzungen deutlich erfüllt. Im Rahmen der Innenstadtentwicklung gilt 
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es, ein verträgliches Konzept aus Fuß- und Radwegeführung, Aufenthaltsflächen, Bus- 
und Taxifahrbahn sowie barrierefreier Haltestellen zu erstellen und umzusetzen. 

4.2.3 Verknüpfungs- und Umsteigepunkte 
Dieser Abschnitt benennt die wesentlichen Netzknotenpunkte zur Verknüpfung von 
Linien bzw. als Umsteigehaltestellen. 

 

Festlegung 6: Verknüpfungs- und Umsteigepunkte 

a) Primärer Verknüpfungs- und Umsteigepunkt im Freisinger Liniennetz ist der 
Freisinger Bahnhof mit den Bushaltestellen Stadtbusbahnhof, P+R-Platz und 
Regionalbusbahnhof. Hier sind neben der Verknüpfung zwischen Bus und 
Bahn alle Haupt- und Basislinien im Busverkehr räumlich miteinander ver-
knüpft. 

b) Von wesentlicher Bedeutung als Verknüpfungs- und Umsteigepunkt ist au-
ßerdem die Haltestelle Kriegerdenkmal. Hier sind fast alle Stadtbuslinien 
miteinander verknüpft.  

c) Weitere Verknüpfungspunkte sind die Haltestellen Weihenstephan, Stadt-
werke, AOK, Rotkreuzstraße, Landratsamt, Untere Hauptstraße und Kirche 
St. Lantpert. 
 

4.2.4 Schnittstellen zum übrigen Verkehr 
Nachfolgendes Kapitel definiert die Schnittstellen zwischen dem ÖPNV und dem moto-
risierten Individualverkehr bzw. Fahrradverkehr im Freisinger Stadtgebiet. 

 

Festlegung 7: Schnittstellen zu MIV (Park + Ride) und Fahrradverkehr (Bike + Ride) 

a) Vorrangige Schnittstelle in Freising zwischen ÖPNV und dem Individualver-
kehr ist der Freisinger Bahnhof mit dem Park + Ride-Platz (Bahnhof Südseite) 
und Bike + Ride-Fahrradabstellanlagen (Bahnhof Nord- und Südseite). 

b) Von hoher Bedeutung sind außerdem die Abstellanlagen P+R/ B+R an den 
Bahnhaltepunkten im Stadtteil Pulling und in der Gemeinde Marzling. 

c) Aufgrund der kompakten Struktur der Freisinger Kernstadt und der geringen 
radialen Ausdehnung bei den Verkehrsverbindungen zwischen Innen-
stadt/Bahnhof und Stadtrand werden dem Bau peripherer P+R-Anlagen in 
Verbindung mit Stadtbus/Shuttlebus-Diensten wenig Erfolgschancen auf 
wirksame Entlastung der Innenstadt eingeräumt.  

4.3 Definition von Mindeststandards 

Nachfolgend wird der Umfang der „ausreichenden Verkehrsbedienung“ gemäß Perso-
nenbeförderungsgesetz für den Zeitpunkt der NVP-Beschlussfassung definiert. 

 

Festlegung 8: „Ausreichende Verkehrsbedienung“ im Stadtbusverkehr 

a) Die „ausreichende Verkehrsbedienung“ für den ÖPNV im Stadtgebiet Frei-
sing ist dann gewährleistet, wenn mindestens die nachfolgend definierten 
Erschließungsstandards (entsprechend Festlegung 9), Bedienungsstandards 
(entsprechend Festlegung 10) und weitere Mindestqualitäten (entsprechend 
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Festlegung 11) im Rahmen der Umsetzung des NVP vollumfänglich erfüllt 
werden. 

b) Entsprechend der Entwicklungsprognose und der Weiterentwicklung des 
ÖPNV durch Umsetzung der Maßnahmenkonzeption steigt das Niveau der 
„ausreichenden Verkehrsbedienung“ in den kommenden Jahren weiter an. 

 

Die Bemessung des Erschließungsstandards erfolgt auf Basis aller vorhandenen Halte-
stelle im Planungsgebiet bzw. innerhalb einer Verkehrszelle. Die Bemessung des Be-
dienungsstandards erfolgt an den für jede Verkehrszelle festgelegten Referenzhalte-
stellen. Mindestens an dieser Haltestelle innerhalb der betroffenen Verkehrszelle muss 
die geforderte Bedienungsqualität vollständig verfügbar sein. 

4.3.1 Erschließungsstandards 
Zur Sicherung der erforderlichen Mindesterschließung im Stadtgebiet Freising werden 
die nachfolgenden Erschließungsstandards festgelegt. 

 

Festlegung 9: Definition der Erschließungsstandards 

Die Erschließung des Freisinger Stadtgebietes im ÖPNV ist dann gewährleistet, 
wenn die Erschließungsqualitäten je Verkehrszelle (s. Tabelle 24) erfüllt werden. 

 

Der Erschließungsqualität beurteilt die Entfernung der Wohnstandorte zu nächstgele-
genen Haltestelle des Öffentlichen Verkehrs (ausgenommen Haltestellen, die nur zu 
den Zeiten des Schülerverkehrs bedient werden). Die akzeptablen Einzugsbereiche 
einer Haltestelle (Luftlinienentfernung zwischen Haltestelle und dem Start- oder Zie-
lort) werden je nach Bevölkerungsdichte abgestuft und liegen in jeweils in einem Radi-
us zwischen 300 und 800 Metern. Angegeben wird dann der Anteil der Bevölkerung je 
Verkehrszelle, der mindestens innerhalb einer dieser Einzugsbereiche liegen muss. 

Tabelle 24 zeigt neben den Einzugsbereichen und dem Mindestanteil der erschlosse-
nen Bevölkerung auch die zur Anbindung der Referenzhaltestellen jeder Verkehrszelle 
(s. Tabelle 20) zugeordnete höchste Netzebene. 
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Tabelle 24: Mindesterschließungsstandards nach Verkehrszellen 

Verkehrszelle Räumliche 
Einordnung 

Einzugsbereich  
Haltestellen (m) 

Erschlossener 
Anteil der  

Bevölkerung 

Netzanbindung 

Altstadt Kernbereich 300 > 90 % Grundnetz 

Bahnhof Kernbereich 300 > 80 % Grundnetz 

Freising Nord hohe Nutzungs-
dichte 

400 > 95 % Grundnetz 

Lerchenfeld hohe Nutzungs-
dichte 

400 > 90 % Grundnetz 

Neustift hohe Nutzungs-
dichte 

400 > 90 % Grundnetz 

Vötting hohe Nutzungs-
dichte 

400 > 80 % Grundnetz 

Attaching niedrige Nut-
zungsdichte 

600 > 95 % Ergänzungsnetz 

Pulling* niedrige Nut-
zungsdichte 

600 > 90 % Ergänzungsnetz 

Tuching niedrige Nut-
zungsdichte 

600 > 95 % Ergänzungsnetz 

Marzling niedrige Nut-
zungsdichte 

600 > 95 % Ergänzungsnetz 

Haindlfing ländlicher Raum 800 > 95 % Ergänzungsnetz 

Hohenbachern ländlicher Raum 800 > 95 % Ergänzungsnetz 

Sünzhausen ländlicher Raum 800 > 95 % Ergänzungsnetz 

Tüntenhausen ländlicher Raum 800 > 95 % Ergänzungsnetz 

* die vorhandene SPNV-Versorgung erfüllt das Kriterium der Grundnetzanbindung 

4.3.2 Bedienungsstandards 
Zur Sicherung der erforderlichen Mindestbedienung im Stadtgebiet Freising werden 
die nachfolgenden Erschließungsstandards festgelegt. 

 

Festlegung 10: Definition der Bedienungsstandards 

a) Die Tagesverkehrszeiten für Freising werden wie folgt verbindlich festgelegt:  
• Hauptverkehrszeit (HVZ) von Montag bis Freitag 6:00 bis 9:00 Uhr und 

15:30 bis 19:00 Uhr sowie an Schultagen von 12:00 bis 14:00 Uhr (im 
ländlichen Raum Mo bis Fr an Schultagen 6:00 bis 8:00 Uhr und 12:00 bis 
14:00 Uhr);  

• Nebenverkehrszeit (NVZ) alle übrigen Zeiten Montag bis Freitag vor 
21:00 Uhr sowie Samstag vor 17.00 Uhr (im ländlichen Raum alle übri-
gen Zeiten Mo bis Fr vor 19:00 Uhr, Sa vor 14:00 Uhr);  

• Schwachverkehrszeit (SVZ) alle übrigen Zeiten Montag bis Sonntag so-
wie ganztägig an Feiertagen innerhalb der festgelegten Betriebszeitfens-
ter. 
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b) Die ausreichende Bedienung des Freisinger Stadtgebietes im ÖPNV ist dann 
gewährleistet, wenn die Mindestbedienungsqualität je Netzebene und Ta-
gesverkehrszeit (s. Tabelle 25) zumindest an den festgelegten Referenzhal-
testellen (s. Tabelle 20) erfüllt wird. 

Die mindestens zu gewährleistenden Bedienungsstandards, differenziert nach Netz-
ebene und Tagesverkehrszeiten und bezogen auf die einzelnen Verkehrszellen. 

Tabelle 25: Mindestbedienungsstandards 

Kriterium Grundnetz Ergänzungsnetz Bemerkungen 

Montag-Freitag    

Betriebszeitfenster 5:00-22:00 Uhr* 6:00-19:00 Uhr  

Fahrtenpaare/Takt HVZ  26 FP / 15‘ 8 FP / (60‘) An Schultagen im Grundnetz 
+ 4 FP, im Ergänzungsnetz 
+ 2 FP oder Verstärkerfahrten 

Fahrtenpaare/Takt NVZ 19 FP / 30‘ 5 FP / (60‘)  

Fahrtenpaare/Takt SVZ 1 FP* / 60‘ --- * Freitag und vor Feiertagen: 
5:00-2:30 Uhr, SVZ +4 FP / 60‘ 

Summe Montag-Freitag 46 Fahrtenpaare 13 Fahrtenpaare  

Samstag    

Betriebszeitfenster 7:00-2:30 Uhr 8:00-17:00 Uhr  

Fahrtenpaare/Takt NVZ 20 FP / 30‘ 3 FP / (120‘)  

Fahrtenpaare/Takt SVZ 9 FP / 60‘ ---  

Summe Samstag 29 Fahrtenpaare 3 Fahrtenpaare  

Sonn-/Feiertag    

Betriebszeitfenster 9:00-22:00 Uhr ---  

Fahrtenpaare/Takt SVZ 13 FP / 60‘ ---  

Summe Sonn-/Feiertag 13 Fahrtenpaare ---  

FP = Fahrtenpaare; bei Taktverkehren wird zusätzlich die Taktfolge in Minuten angegeben. 
() Taktfolgen in Klammern gelten für Stadtbus- und AST-Linien innerhalb des Ergänzungsnetzes 

4.3.3 Weitere Mindestqualitäten 
Zur Sicherung angemessener Mindestqualitäten beim ÖPNV im Stadtgebiet Freising 
werden die nachfolgenden Qualitätsstandards festgelegt. 

 

Festlegung 11: Definition grundsätzlicher Qualitätsstandards 

Die Mindestqualität im Freisinger ÖPNV ist dann gewährleistet, wenn die Quali-
tätsstandards entsprechend Tabelle 26 erfüllt werden. 

 

Die nachfolgende Tabelle 26 benennt alle verbindlichen Mindestqualitätsstandards, 
gegliedert nach Kriterien und differenziert je nach Netzebene. 
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Tabelle 26: Mindestqualitätsstandards 

Kriterium Grund-
netz 

(ohne 
SPNV) 

Ergän-
zungsnetz 

(ohne 
AST) 

Bemerkungen 

Gesetzliche Sicherheits-, 
Informations- und Quali-
tätsstandards 

alle verpflichtende Basisstandards, insbe-
sondere gemäß BOKraft 

Haltestellenstandards MVV-Standards Bei nur vom Stadtbus bedienten 
Haltestellen sind abweichende Rah-
men- und Zielschildfarbe sowie evtl. 
Wetterschutz gemäß Stadtbus-CI 
zulässig und erwünscht (Karmin-
rot/Weiß statt Blau/Grün) 

Fahrzeugstandards MVV-Standards Bei Regelfahrzeugen für den Stadt-
busverkehr ist abweichende Farbge-
bung gemäß Stadtbus-CI zulässig und 
erwünscht (Karminrot/Weiß statt 
Blau/Grün) 

Kundeninformation MVV-Standards  

Anforderungen an das 
Fahrpersonal 

MVV-Standards  

Umweltstandards MVV-Standards  

Technische Infrastruktur alle Fahr-
zeuge 

alle Neu-
fahrzeuge 

Spezifikationen gem. MVV-
Vertragsmuster 
Fahrzeugseitige Voraussetzungen: 

• LSA-Bevorrechtigung 
• Echtzeitinformation 

 

Die Stadt Freising greift als Qualitätsbasis für Ihren Wirkungsbereich als Aufgabenträ-
gerin im Wesentlichen auf die „Qualitätsstandards im MVV-Regionalbusverkehr“ zu-
rück. Hierbei handelt es sich zwar nicht um rechtsverbindlich definierte Standards. 
Vielmehr stellt der Katalog ein definiertes Regelwerk der MVV GmbH als Hilfestellung 
für die Aufgabenträger im MVV ausgehend von gesetzlichen Anforderungen und lang-
jährigen Praxiserfahrungen dar, auf das seit über 10 Jahren in den Verbundlandkreisen 
im Rahmen von Ausschreibungen und Direktvergaben zurückgegriffen wird26. Gleich-
wohl wird die Stadt Freising aufgrund langjähriger eigener Corporate-Design-
Entwicklung  im ÖPNV Ausnahmen und Abweichungen von den MVV-Regelungen zu-
lassen, wo dies für das Stadtbild angemessen ist und nachvollziehbar begründet wer-
den kann. 

Während an gemeinsamen Haltestellen Regionalbus/Stadtbus das Design des MVV 
umgesetzt werden soll, wird die Stadt Freising bei nur durch den Stadtbus bedienten 
Haltestellen abweichend ihre Hausfarben in Karminrot/ Weiß anstelle des MVV-
Verkehrsblau/ Verkehrsgrün/ Weiß anwenden. Entsprechend gilt dies für die Gestal-

                                                                 
26  Quelle: Qualitätsstandards im MVV-Regionalbusverkehr, Münchner Verkehrs- und Tarif-

verbund GmbH, Bereich Leistung, Stand: 02/2009; Internet: http://www.mvv-
muenchen.de/fileadmin/media/Dateien/4_Service/dokumente/downloadbereich/ 
mvv_qualitaetsstandards.pdf 
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tung der Fahrzeuge außen und innen sowie für Informationsmedien (z.B. Fahrplan-
heft). Lediglich das MVV-Logo wird grundsätzlich immer in den Originalfarben darge-
stellt. 

Nachfolgend werden die für Freising bedeutendsten Standards, basierend auf dem 
Regelwerk der MVV GmbH, auszugsweise dargestellt: 

• Für die Haltestellenbeschilderung kommen Masten nach den Referenztypen 
FIS2 (Säule) oder FIS3 (Schild) mit für die vorhandenen Linien ausreichender 
Zahl an Einschüben und Fahrplankästen bzw. in ausreichender Anzahl von 
Masten zum Einsatz. 

• Fahrzeuge im ÖPNV müssen zur Kundeninformation eine korrekte und funk-
tionierende Zielbeschilderung und Fahrtzielanzeige in LED-, LCD- oder Matri-
xausführung besitzen. Sie müssen außen und innen sauber sein und regelmä-
ßig gereinigt werden. Ein Bordrechner mit funktionstüchtigem Fahrscheindru-
cker muss vorhanden sein. Fahrzeuge müssen RBL-fähig und für Ampelbevor-
rechtigung ausgestattet sein. Es müssen mindestens zwei Entwerter bei Fahr-
zeugen > 8,6 Meter Länge vorhanden sein, 3 Entwerter sind bei Gelenkbussen 
(18-Meter) erforderlich. 

• Innen in den Fahrzeugen müssen bei Standardlinienbussen mindestens 2 
Stück DIN A 3 Klapprahmen für den Tarifplan (Gesamtnetz), Hinweis für EBE 
(Erhöhtes Beförderungsentgelt) sowie MVV-Werbeinformation vorhanden 
sein. Ein DIN A 2 Klapprahmen ist hinter der Fahrerkabine anzubringen. Eine 
Handzettelbox muss vorhanden sein. Die Ansagen im Bus müssen automa-
tisch, elektronisch, korrekt und rechtzeitig funktionieren. Ein TFT-Bildschirm 
mit DAB-Empfänger (Digitaler Radiotext) muss als Inneninformation vorhan-
den sein und die korrekten Haltestellen und Uhrzeit anzeigen. 

• Das Fahrpersonal muss ein hellblaues (oder weißes) Hemd und eine dunkel-
blaue Stoffhose tragen. Im Winterhalbjahr ist eine Krawatte vorgeschrieben. 
Beim Einsteigen der Fahrgäste sind die Fahrkarten vom Fahrpersonal zu kon-
trollieren (Vordereinstiegskontrolle). Die Fahrerin/ der Fahrer muss umfas-
sende Tarifkenntnisse besitzen und Fahrausweise korrekt verkaufen können. 
Ein Handstempel muss vorhanden sein, sofern der Entwerter defekt geht. Die 
Haltestellenansagen müssen per Mikrophon angesagt werden, wenn die au-
tomatische Ansage nicht funktioniert. Das Fahrpersonal muss Auskunft geben 
können und Hilfestellung leisten. An der Endhaltestelle ist der Motor auszu-
schalten. Es darf kein Radio gehört oder sonstiges Audiogerät genutzt werden. 
Das Fahrzeug muss rauchfrei sein. Der Fahrstil des Fahrers muss umsichtig, 
vorausschauend und vorsichtig sein. 

• In direkter Nähe zur den Türen, sowie direkt hinter dem Fahrerplatz sind  Sitz-
plätze für Schwerbehinderte durch entsprechende Piktogramme zu kenn-
zeichnen. Die Anbringung dieses Piktogramms erfolgt auf Wunsch der Behin-
dertenvertreter. Die Kennzeichnungen nach Richtlinie 2001/85/EG bleiben 
davon unberührt. Der Bereich der Sondernutzungsfläche gegenüber Tür II ist 
als Stellplatz für Kinderwagen und Rollstühle zu kennzeichnen. Ferner sind 
folgende Hinweise an bzw. in den Fahrzeugen vorzusehen:  

o Rauchverbot gemäß BNichtRSchG,  
o während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen,  
o Verbot des Verzehrs von Speisen und Getränken,  
o Viersprachenhinweis bzgl. erhöhten Beförderungsentgelts. 

• Um in den Sommermonaten eine ausgeglichene Temperatur und in den Win-
termonaten eine ausreichende Entfeuchtung des Fahrgastraumes zu errei-
chen, ist die Installation und der Betrieb einer ausreichend dimensionierten 
Klimaanlage vorgeschrieben. Die Klimaanlage ist ganzjährig thermostatge-
steuert zu betreiben. Für den Fall einer Störung der Klimaanlage sind ausrei-
chende Belüftungsmöglichkeiten durch Dachluken und Klappfenster vorzuse-
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hen (für Busse bis 12 m Länge zwei Klappfenster, für Busse über 12 m vier 
Klappfenster, davon bei Gelenkbussen je zwei im Vorder- und Hinterwagen). 
Liegt keine Störung der Klimaanlage vor, sind Dachluken und Klappfenster ge-
schlossen zu halten. 

• Bei Neufahrzeugen Dieselmotoren mit Abgaswerten nach EEV-Norm; alterna-
tive Antriebskonzepte als Dieselmotor sind möglich bei nachgewiesener Pra-
xistauglichkeit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Lärmarme Ausführung 
von Neufahrzeugen gemäß EU-Richtlinie 92/97/EWG; Abschalten des Motors 
bei mehr als 2 Minuten Standzeit, um Emissionen zu reduzieren und Belästi-
gungen zu vermeiden. 

4.4 Anforderungen an übergeordneten Öffentlichen Verkehr 

Nachfolgend werden Anforderungen und Zielsetzungen für diejenigen Teile des Öffent-
lichen Verkehrs formuliert, für die die Stadt Freising als Aufgabenträgerin nicht selbst 
zuständig ist, gleichwohl als Trägerin öffentlicher Belange politische Forderungen an 
diese Verkehre stellen kann. 

Die festgelegten Anforderungen der Stadt Freising werden im Rahmen von Anhörun-
gen, Beteiligungen, Stellungnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und informellen Gesprächen 
zur Thematik von den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt als Aufgabenträger und 
ihrer Organisationen herangezogen und in den Dialog eingebracht.  

4.4.1 Öffentlicher Personenfernverkehr auf Schiene und Straße 
Dieses Kapitel legt die Anforderungen der Stadt Freising an den Schienenpersonen-
fernverkehr (SPFV) und den Fernlinienverkehr mit Bussen fest. 

 

Festlegung 12: Anforderungen an den Schienenpersonenfernverkehr 

a) Die derzeitige Qualität der Anbindung Freisings an das Netz des schnellen 
SPFV über die Bahnhöfe München Hbf, Regensburg Hbf, Plattling und Passau 
Hbf ist auch künftig sicherzustellen. Vorhandene Schwachstellen im Ab-
schnitt München – Freising sind zu beseitigen und das Qualitätsniveau zu 
verbessern. 

b) Der Halt in Freising von internationalen und überregionalen Fernzugverbin-
dungen, z.B. von und nach Prag, Hof und Nürnberg, wird ausdrücklich be-
grüßt und ist auch künftig zu erhalten. Die Stadt Freising fordert zudem ei-
nen Regelhalt aller RB-, RE- und alex-Züge ohne Ausnahme. 

c) Bei künftig neuen Fernzugverbindungen auf der Strecke München – Lands-
hut ist die Einrichtung eines Regelhaltes in Freising ausdrücklich erwünscht.  

 

Festlegung 13: Anforderungen an den Buspersonenfernverkehr 

a) Die gesetzliche Freigabe des innerdeutschen Busfernverkehrs seit Januar 
2013 im Rahmen der Novellierung des PBefG wird von der Stadt Freising be-
grüßt. 

b) Die Stadt Freising sichert Betreibern von Fernbuslinien zu, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten und finanziellen Möglichkeiten kooperativ nach geeigneten 
und attraktiven Haltestellen für Fernbusse im Stadtgebiet Freising zu su-
chen. Dabei kommt insbesondere dem Regionalbusbahnhof einen wichtige 
Bedeutung zu, wo räumlich und zeitlich passend entsprechende Plätze für 
den Fernbusverkehr – sofern der Regionalbusverkehr weiterhin störungsfrei 
abgewickelt werden kann – vorgehalten werden könnten. 
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Künftigen Anfragen von Fernbus-Betreibern nach gut erreichbaren, zentral 
gelegenen Halteplätzen im Stadtgebiet sollte sich die Stadt gegenüber aufge-
schlossen und lösungsorientiert zeigen, um sich mit einer evtl. zusätzlichen 
Anbindung im Fernverkehr einen weiteren Standortvorteil zu verschaffen. 

4.4.2 SPNV-Infrastruktur und Betrieb 
Dieses Kapitel stellt die Forderungen an Zustand und Ausbau der SPNV-Infrastruktur 
sowie die Weiterentwicklung der Bahnfahrpläne aus Sicht der Stadt Freising auf. 

 

Festlegung 14: Anforderungen an die SPNV-Infrastruktur 

a) Die technische Infrastruktur der Bahnstrecke München – Landshut – Re-
gensburg/Passau ist in einem Zustand zu erhalten, der Betriebssicherheit 
und Regelgeschwindigkeiten jederzeit gewährleistet. 

b) Es wird eine Verbesserung der Pünktlichkeitswerte auf der Schiene sowie 
eine Minimierung der Ursachen für Zugausfälle gefordert, damit fahrplan-
mäßige Anschlüsse zwischen Bahn und Bus am Bahnhof Freising in der ge-
wünschten Form sichergestellt werden können. 

c) Ein drei- bis viergleisiger Ausbau zwischen München und Freising ist anzu-
streben, um schnelle Regional-  und Güterzüge einerseits und häufig verkeh-
rende S-Bahnen andererseits voneinander zu trennen. 

d) Die regelmäßige Schienenanbindung des Flughafens München an die Strecke 
in Richtung Freising, Landshut, Regensburg nach dem Bau der Neufahrner 
Kurve wird ausdrücklich begrüßt. 

e) Um eine barrierefreie Umsteigemöglichkeit zwischen Bus und Bahn sowie 
Bussen untereinander am Bahnhof Freising auf kurzen Distanzen zu ermögli-
chen, soll die östliche Bahnhofsunterführung mit Fahrstühlen und Langram-
pen nachgerüstet werden. 

f) Darüber hinaus ist die Option einer weiteren, westlichen Bahnsteigerschlie-
ßung zu prüfen (Zugang aus Richtung Angerstraße und Seilerbrücklstraße 
und Verbindung Bahnhofsnord- und -südseite über neue ÖPNV-/Rad-/Fuß-
Brücke). 

Aufgrund der hohen und weiter zunehmenden Bedeutung des Knoten- und Umsteige-
punktes Bahnhof Freising soll die Erweiterung und Modernisierung der Infrastruktur 
immer eine Erleichterung der Umsteigevorgänge und Stärkung der baulichen Kapazitä-
ten als zentrales Ziel verfolgen. Dazu gehört auch der barrierefreie Ausbau des zweiten 
Bahnsteigzuganges am östlichen Ende der Bahnsteige, der zugleich wichtigste Verbin-
dung zwischen den Bussteigen am Stadtbusbahnhof und am Park + Ride-Platz ist. 

 

Festlegung 15: Anforderungen an den SPNV-Betrieb (Fahrplan) 

a) Bei den Regionalzugabfahrten und -ankünften ist eine einheitliche Taktung 
vorzusehen, d.h. die Züge fahren künftig jede Stunde gleichmäßig z.B. zu den 
Minuten :10 und :50 ab und kommen aus der Gegenrichtung gleichmäßig zu 
den Minuten :07 und :47 Uhr an. 

b) Vorhandene 40-Minuten-Lücken im S-Bahn-Fahrplan sind zu schließen, so 
dass künftig während der Berufs- und Geschäftszeiten durchgehend ein lü-
ckenloser (20-Minuten-) Takt auf der S1 angeboten wird, auch während der 
NVZ am Vormittag. 

c) Um Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Münchener S-Bahn lang-
fristig zu sichern, spätestens aber mit der Einführung der zweiten S-Bahn-
Stammstrecke in der Münchener Innenstadt, geht die Stadt Freising per-
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spektivisch von einer Umstellung des bisherigen Fahrplanschemas im 
20‘/40‘-Minuten-Takt hin zum bundesweit verbreiteten 15‘/30‘-Minuten-
Takt-Schema aus. 

Im Rahmen der Optimierung des Stadtbusverkehrs in den Jahren 2010/2011 erfolgte 
innerhalb der Stadt Freising bereits eine Umstellung des Taktschemas vom 10‘/20‘/40‘-
Takt zum 15‘/30‘/60‘-Takt, um trotz steigender Nachfrage in einem wirtschaftlich ver-
tretbaren Rahmen mehr Fahrten anbieten und gleichzeitig den Stadtverkehr stärker 
auf innerstädtische Verkehrsbeziehungen (Innenstadtanbindung) ausrichten zu kön-
nen. 

4.4.3 Regionalbusverkehr (Landkreislinien) 
Im Folgenden sollen grundsätzliche Aussagen zur Gestaltung der Regionalbusfahrpläne 
aus Sicht der Stadt Freising gemacht werden.  

 

Festlegung 16: Anforderungen an den Regionalbusverkehr 

Für die Regionalbuslinien zwischen Freising und Fahrenzhausen/Dachau (über 
Sünzhausen), Allershausen (über Kranzberg), Pfaffenhofen (über Haindlfing), 
Mainburg (über Tüntenhausen), Erding (über Attaching) und Neufahrn (über 
Hallbergmoos) wird ein täglicher Grundtakt mindestens alle 2 Stunden als 
sinnvoll angesehen (Mo-Fr 8, Samstag 7 und Sonn- und Feiertag 6 Fahrtenpaa-
re). Dieser Regionalbus-Grundtakt sollte im Berufs- und Schülerverkehr sowie 
auf Teilstrecken nach Aufkommen und Bedarf verdichtet bzw. verstärkt wer-
den. 

Zur Entlastung der Verkehrsdichte und der Parkplatzsituation in der Freisinger Innen-
stadt ist neben einem attraktiven Stadtbusverkehr auch die Stärkung der Linienäste im 
Nachbarorts- und Regionalverkehr unverzichtbar. Dies betrifft auch, aber nicht nur, die 
Anbindung der ländlichen Freisinger Stadtteile. Gleichzeitig können mit gestärkten 
Nahverkehrsachsen zwischen den S-Bahn-Linienästen neue Impulse bei der Siedlungs-
entwicklung auch außerhalb der großen Zentren gegeben werden. In einer ersten Stufe 
sollen die radial um Freising verlaufenden Linien außerhalb der Hauptverkehrszeiten so 
verdichtet werden, dass mindestens alle 2 Stunden eine verlässliche Fahrtmöglichkeit 
in beiden Richtungen besteht. Die Stadt Freising wird mit dieser Thematik kooperativ 
auf die Nachbaraufgabenträger zugehen, um gemeinsam die Realisierungsmöglichkei-
ten abzustimmen, und im Rahmen künftiger Anhörungen diese Positionen vertreten. 

4.4.4 Organisation und Auftritt des MVV 
Als konzessioniertes Verkehrsunternehmen ist die Freisinger Parkhaus- und Verkehrs-
gesellschaft mbH (PVG) mit der Stadt Freising vertreten durch die MVV GmbH ver-
kehrsvertraglich verbunden. Gesellschafter der MVV GmbH sind der Freistaat Bayern, 
die Landeshauptstadt München und die 8 Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dach-
au, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg.  

Seit 1996 ist der MVV als Aufgabenträgerverbund organisiert. Im  Auftrag ihrer Gesell-
schafter leistet die MVV GmbH einen bedeutenden Beitrag zur Ausgestaltung des 
ÖPNV im Großraum München. Die Verbundgesellschaft ist in 4 Fachbereichen organi-
siert: Konzeption, Regionalbus, Marketing/Tarif und Verkehrsforschung. Hinzu kommt 
das Consulting. 

Tariflich sind alle Regionalbusse und die Stadtbuslinien in den MVV eingebunden. Auf 
den AST-Linien wird der MVV-Tarif zzt. nicht angewandt. 
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Festlegung 17: Anforderungen an Tarif und Einnahmeaufteilung 

a) Auf den regionalen und innerstädtischen Buslinien in Freising ist grundsätz-
lich der MVV-Tarif anzuwenden. Dieses beinhaltet die Möglichkeit des Um-
steigens auf andere Buslinien oder die Bahn zu Fahrtzielen im Bereich des 
MVV ohne Lösen eines neuen Fahrscheins. 

b) Die (Wieder-)Anerkennung des MVV-Tarifs im Rahmen bedarfsgesteuerter 
Angebote innerhalb der Stadt Freising wird angestrebt. Voraussetzungen 
hierfür sind erfolgreiche Verhandlungen zwischen Stadt Freising und MVV 
mit dem Ziel, die Einnahmewirksamkeit der AST-Beförderung für die Stadt 
zu verbessern, z.B. durch eine zusätzliche Tarifzone oder eine Zuschlagsrege-
lung. 

Da die Stadt Freising zwar Aufgabenträger für den ÖPNV, nicht aber Gesellschafter des 
MVV ist, sind die Bemühungen um Verbesserung der Einnahmewirksamkeit bedarfsge-
steuerter Systeme eng mit dem Landkreis Freising als Partner abzustimmen. 

 

Festlegung 18: Anforderungen an MVV-Qualitätsstandards 

a) Die vom MVV definierten Qualitätsstandards für Haltestellengestaltung, 
Fahrzeugeinsatz, Kundeninformation, Fahrpersonal und Umweltschutz 
kommen innerhalb der Stadt Freising grundsätzlich zur Anwendung. 

b) Abweichungen vom MVV-Standard sind im Stadtverkehr Freising zulässig bei 
der Farbgebung im Rahmen des städtischen Corporate Designs. Hier kann 
anstelle der Farbkombination Grün/Blau/Weiß auch Rot/Weiß verwendet 
werden. Der Bezug zum MVV soll auch im Rahmen der städtischen Farbge-
bung erkennbar bleiben. 

c) Die vollständige Umsetzung und Einhaltung der Qualitätsstandards wird in 
angemessenen Stichproben durch den Aufgabenträger überwacht. Im Rah-
men künftiger Verkehrsverträge sind entsprechende Sanktionen (Pönale) für 
den Fall der Nichteinhaltung vereinbarter Standards festzulegen. 

4.5 Auswirkungen der Rahmenkonzeption 

Nachfolgend werden die finanziellen und organisatorischen Auswirkungen zur Umset-
zung der Rahmenkonzeption grob abgeschätzt. 

 

Festlegung 19: Finanzierung der Rahmenkonzeption 

a) Die Festlegungen der Rahmenkonzeption umfassen in erster Linien grund-
sätzliche Definitionen und Anforderungen gegenüber Dritten, die in entspre-
chenden Gremien, Mitwirkungsverfahren oder bei Initiativanlässen für die 
Stadt Freising zu vertreten sind.  

b) Soweit diese Festlegungen unmittelbar finanzielle Auswirkungen für die 
Stadt Freising und/oder die Stadtwerke Freising haben sollten, kann die Fi-
nanzierung innerhalb des bisherigen Rahmens auch in den Folgejahren er-
folgen. 

c) Des Weiteren sind die Personal(mehr)kosten zu ermitteln, die für ein Sicher-
stellen der ständigen Befahrbarkreit aller Busfahrwege in Freising inkl. der 
Haltestellenanlagen und Zuwege erforderlich sind. 

Da sich die maßgeblichen Fragen der Finanzierung erst im Zusammenhang mit der 
Maßnahmenkonzeption (Betrieb, Investition) stellen, kann der Verweis in der Rah-
menkonzeption entsprechend knapp ausfallen. Zusätzliche Tätigkeiten bei Stellung-
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nahmen, Veranstaltungen und Gremienarbeit sind bei unveränderten personellen 
Ressourcen im Rahmen der allgemeinen Verwaltung anzusiedeln. 
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5 Maßnahmenkonzeption 

Die Maßnahmenkonzeption baut auf der Rahmenkonzeption auf, konkretisiert und 
differenziert diese und trifft im Detail Festlegungen zu einzelnen oder mehreren Linien. 
Im Rahmen der Maßnahmenkonzeption wird das seitens der Stadt gewünschte Leis-
tungs- und Qualitätsangebot sowie dessen weitere Entwicklung präzise beschrieben. 

5.1 Linienbündelungskonzept 

Zur Sicherung sowie zur weiteren Optimierung der Wirtschaftlichkeit sowie der In-
tegration des Nahverkehrsangebotes in der Stadt Freising werden die innerstädtischen 
Linien zusammengefasst und als sogenannte Linienbündel definiert. 

Mit der Linienbündelung in Freising werden folgende Ziele verbunden: 

• Wirtschaftlichere Verkehrsbedienung durch mehr Spielräume und Synergieef-
fekte bei der Umlauf- und Dienstplanung, beim Fahrzeugeinsatz und der Vor-
haltung von Reservefahrzeugen, 

• Stärker integrierte Verkehrsbedienung durch Vermeidung eines erhöhten Ko-
ordinationsaufwandes bei der Aufstellung und Abstimmung einzelner Linien-
fahrpläne, insbesondere bei der Planung und Sicherung von Anschlussverbin-
dungen zwischen den Linien und bei der Kommunikation des Betriebsperso-
nals untereinander (z.B. bei Verspätungen und Störungen), 

• höhere Transparenz der Verkehrsbedienung gegenüber den Fahrgästen durch 
einen einheitlichen Marktauftritt bezüglich Funktionalität, Design und Image 
(vor allem betreffend das Erscheinungsbild von Fahrzeugen, Haltestellenaus-
stattung und Informationsmedien). 

• Darüber hinaus soll die Linienbündelung die Umsetzung der im NVP definier-
ten Leistungs- und Qualitätsstandards unterstützen. 

Der Stadtbusverkehr von Freising ist in besonderem Maße als homogene Einheit zu 
betrachten, sowohl betrieblich als auch in der Vermarktung. Die im Stadtverkehr ein-
gesetzten Fahrzeuge kommen ausschließlich hier zum Einsatz, wechseln innerhalb 
ihres Betriebs aber permanent den Linieneinsatz, um hier ein hohes Maß an Effizienz 
zu gewährleisten, und auch bestimmte, von Kunden nachgefragte Direktverbindungen 
über einzelne Linien hinweg zu ermöglichen. Ebenso wird das Liniennetz in der Darstel-
lung und Kommunikation für die Fahrgäste als „aus einem Guss“ eng verzahnt darge-
stellt und betreut. Betrieb und Betreuung nur einzelner Stadtbuslinien durch mehrere 
Betreiber parallel würden unweigerlich zu Synergie- und Transparenzverlusten führen, 
welche den Erfolg des Systems beeinträchtigen bis deutlich schmälern könnte. Daher 
fällt letztlich in der Abwägung die Entscheidung, den gesamten Stadtbusverkehr inner-
halb eines Linienbündels „Freising Stadt A“ zu organisieren, als logische Konsequenz. 

Die Betriebszweige Stadtbus und AST sind bei der Bildung der Linienbündel aufgrund 
der unterschiedlichen Fahrzeug- und Systemeigenschaften allerdings getrennt zu be-
trachten. Die Bildung eines weiteren, kleinen Bündels „Freising Stadt B“ ist begründet 
in der besonderen Betriebsweise des bedarfsgesteuerten Verkehrs mit Taxen und 
Mietwagen, wonach bei geringem Fahrgastaufkommen ein einziges Fahrzeug die Fahr-
gäste mehrerer Linien gemeinsam befördern kann. 

Für den MVV-Regionalbusverkehr erfolgt in diesem Rahmen keine Bildung von Linien-
bündeln. Zuständig für Bündelungsentscheidungen ist hier der zuständige Aufgaben-
träger Landkreis Freising. Somit werden nach erfolgter Abwägung aller Auswahlkriterien 
für das Freisinger Stadtgebiet folgende Linienbündel definiert: 
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Festlegung 20: Definition der Linienbündel 

a) Alle innerstädtischen Buslinien (Stadtbus) werden in einem Linienbündel 
„Freising Stadt A“ zusammengefasst. Dabei handelt es sich um alle straßen-
gebundenen Nahverkehrslinien, die ausschließlich innerhalb des Stadtgebie-
tes Freising verkehren inkl. Nachtbus. Es handelt sich außerdem um stra-
ßengebundene Nahverkehrslinien, die auch Leistungen außerhalb des Stadt-
gebietes Freising erbringen, mit den überwiegenden Leistungsanteilen und 
von der wesentlichen Verkehrsbedeutung her allerdings dem Stadtgebiet 
Freising zuzuordnen sind (sogenannte „abgehende Linien“, vorbehaltlich 
einvernehmlicher Abstimmung mit dem Landkreis Freising als Nachbar-
Aufgabenträger; hier: Linie 633). 

b) Alle innerstädtischen Bedarfsverkehrslinien (AST) werden in einem Linien-
bündel „Freising Stadt B“ zusammengefasst. Es handelt sich hierbei um alle 
Anruf-Sammel-Taxi-Verkehre auf eigenständigen AST-Linien innerhalb des 
Stadtgebietes Freising. 

c) Für innerstädtische Linien, die zu einem späteren Zeitpunkt neu (zusätzlich) 
eingerichtet werden, erfolgt die Zuordnung zu einem der o. g. Linienbündel 
je nach Linientyp. Die maximale Genehmigungslaufzeit der neuen Linie ist 
auf die harmonisierte Laufzeit des jeweiligen Linienbündels zu begrenzen. 

Nachfolgend sind die in den festgelegten Linienbündeln für das Freisinger Stadtgebiet 
zusammengefassten Linien mit Verlauf tabellarisch-aufgelistet. 

Tabelle 27: Linienbündelung im Freisinger Stadtgebiet 

Linie Verlauf Laufzeitende 

 Linienbündel Freising Stadt A  

620 Freising Bahnhof S – Waldfriedhof – Bahnhof S 12.12.2015 

621 Freising Bahnhof S – Landratsamt – Bahnhof S 12.12.2015 

622 Freising Bahnhof S – Haggertystr. – P+R-Platz S u. z. 12.12.2015 

623 Freising P+R-Platz S – Jagdstr. – P+R-Platz S 12.12.2015 

630 Freising Bahnhof S – Kleine Wies – Bahnhof S 12.12.2015 

631 Freising Bahnhof S – Seniorenzentrum – Bahnhof S 12.12.2015 

633 Freising Gutenbergstr. – Bahnhof S – Marzling u. z. 12.12.2015 

634 Freising P+R-Platz S – Savoyer Au – Attaching u. z. 12.12.2015 

637 Freising Bahnhof S – Hohenbachern u. z. * 

* Variante: Verlängerung nach Sünzhausen und zurück 

12.12.2015 

638 Freising Bahnhof S – Fraunhofer-Institut/Hittostr. u. z. 12.12.2015 

639 Freising Bahnhof S – Weihenstephan – Bahnhof S 12.12.2015 

640 Freising Bahnhof S – Waldfriedhof – Bahnhof – Jagdstr. – Bahnhof S 12.12.2015 

 Linienbündel Freising Stadt B  

6001 Freising Bahnhof S – Haindlfing u. z. 12.12.2015 

6002 Freising Bahnhof S – Sünzhausen u. z.** 

** AST 6002 entfällt bei Verlängerung der Linie 637 

12.12.2015 

6003 Freising Bahnhof S – Achering u. z. 12.12.2015 

6004 Freising Bahnhof S – Altenhausen u. z. 12.12.2015 
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Festlegung 21: Bestimmung des Harmonisierungszeitpunktes 

a) Frühestmöglicher Harmonisierungszeitpunkt für die Linienbündel Freising 
Stadt A und Stadt B ist der 12.12.2015. 

b) Damit soll die Linienbündelung zum Fahrplanwechsel ab 13.12.2015 wirk-
sam werden. Für den darauf folgenden Zeitraum sind Genehmigungsanträge 
entsprechend für die Linienbündel als Ganzes zu stellen. 

Vorsorglich wird für jedes Linienbündel ein Datum als Harmonisierungszeitpunkt fest-
gelegt. Bis zu diesem Datum sind bestehende Einzelgenehmigungen oder gebündelte 
Genehmigungen kleinerer Einheiten von in diesem Bündel zusammengefassten Linien 
maximal zu befristen. Ab diesem Datum kann das festgelegte Linienbündel als planeri-
sche Einheit auch genehmigungsrechtlich wirksam werden. 

5.2 Netz- und Linienkonzeption für den Stadtbusverkehr 

Die Netzgliederung beim Stadtbus erfolgt gemäß den Grundsätzen in Kap. 4.2.1. Auf 
der Grundlage der festgelegten Tagesverkehrszeiten (siehe Kap. 4.3.2) leiten sich die 
Grundtakte für die einzelnen Betriebsstunden ab. Die linienweise Festlegung der Be-
triebstage, Betriebszeiten, Grundtakte und Zusatzfahrten kann den Leistungsübersich-
ten in Tabelle 28 und Tabelle 29, je nach Netzhierarchie, entnommen werden.  

 

Festlegung 22: Angebot und Umfang der innerstädtischen Linien im Grundnetz 

a) Im Stadtbusverkehr bilden die Linien 620, 621, 622, 630, 631, 638 und 640 
das Grundnetz. Mit diesen Linien werden die Stadtteile Altstadt, Bahnhof, 
Freising Nord, Lerchenfeld, Neustift und Vötting an 7 Tagen in der Woche er-
schlossen. 

b) Das Angebot und der Umfang der innerstädtischen Linien im Grundnetz wird 
entsprechend der Leistungsübersicht in Tabelle 28 festgelegt. 

Zum jetzigen Stand und mit Blick auf die anstehende Erneuerung der Verkehrsverträge 
Ende 2015 sind keine konzeptionellen Änderungen an Fahrwegen und Betriebszeiten 
der Linien im Grundnetz vorgesehen. Damit wird das aus der Liniennetzoptimierung 
der Jahre 2010/2011 hervorgegangene Netz und Angebot mit dem NVP im Wesentli-
chen bestätigt. 

 

Festlegung 23: Angebot und Umfang der innerstädtischen Linien im Ergänzungsnetz 

a) Im Stadtbusverkehr bilden die Linien 623, 633, 634, 637 und 639 das Ergän-
zungsnetz. Mit diesen Linien werden die Stadtteile Attaching, Hohenba-
chern, Sünzhausen, Tuching und der Ortsteil Marzling an 5-6 Tagen in der 
Woche erschlossen. 

b) Die AST-Verkehre der Linien 6001, 6002, 6003 und 6004 vervollständigen das 
Ergänzungsnetz des Stadt- und Regionalbusverkehrs im Freisinger Stadtge-
biet. Mit den AST-Verkehren erhalten die Stadtteile Haindlfing, Sünzhausen, 
tlw. Pulling und tlw. Tüntenhausen eine Basisanbindung an 5 Tagen in der 
Woche. 

c) Der Linienweg der Stadtbus-Linie 637 wird montags bis freitags erweitert 
und mit 6 von 10 Fahrtenpaaren zusätzlich von Dürnast über Hohenbachern 
und die Orte Pallhausen, Haxthausen, Sünzhausen, Kleinbachern zurück 
nach Hohenbachern geführt (nachmittags Bedienung zuerst von Kleinba-
chern). Es werden alle Haltestellen auf dem Weg bedient. Die Fahrten bilden 
etwa einen 2-Stunden-Takt, der durch die Regionalbusse der MVV-Linien 
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614/615 morgens und nachmittags zu einer stündlichen Fahrtenfolge ver-
dichtet wird. 

d) Als Ausgleich für die Erweiterung der Linie 637 kann die AST-Linie 6002 voll-
ständig entfallen. 

e) Das Angebot und der Umfang der innerstädtischen Linien im Grundnetz wird 
entsprechend der Leistungsübersicht in Tabelle 29 festgelegt. 

Der Stadtteil Sünzhausen – hier insbesondere der Hauptort – ist der einwohnermäßig 
und von den Beschäftigtenzahlen größte Freisinger Stadtteil, der bisher nicht in das 
Stadtbusnetz eingebunden war (abgesehen von Pulling, das aber über einen eigenen S-
Bahn-Anschluss verfügt). Gleichzeitig sind die hier verkehrenden Regionalbuslinien 
614/615 ausschließlich auf die Hauptverkehrszeiten Morgens und am Nachmittag 
beschränkt. Mit der Verlängerung der Kleinbuslinie 637, die bisher Dürnast und Ho-
henbachern versorgt hat, nach Sünzhausen27 anstelle der AST-Fahrten 6002 erhält 
dieser Stadtteil eine flächenhafte Linienbedienung über den ganzen Tag mit Anwen-
dung des MVV-Tarifs. Die Busse der Linie 637 fahren im Wesentlichen in den Betriebs-
pausen der Linien 614/615. 

Zur Neuausschreibung der Stadtbus-Leistungen zum Dezember 2015 ist der Einsatz 
eines größeren Fahrzeuges (künftig 15-20-Sitzer statt heute 8-Sitzer, der bei zuneh-
mender Nachfrage an seine Kapazitätsgrenzen stoßen kann) vorgesehen. 

Mit der Einstellung der AST-Linie 6002 können gemäß dem bisherigen Abrufgrad 
(2012) ca. 13.000 Nutz-Wagenkilometer pro Jahr (PKW/Kleinbus) eingespart werden. 
Hinzu kommen mit der Verlängerung der Linie 637 jährlich neu ca. 21.000 Nutz-
Wagen-km (Kleinbus). 

Nicht mehr unmittelbar bedient durch die Linie 637 werden die Ortslagen von Gartels-
hausen, Pellhausen und der Halt Pallhausen West; hier muss jeweils auf benachbarte 
bzw. sogenannte „Abzweig“-Haltestellen ausgewichen werden, deren Einzugsbereich 
die betroffenen Siedlungen aber noch mit umfasst. 

 

Festlegung 24: Wegverbindung Dürnast – Hohenbachern 

Zu prüfen ist die Möglichkeit einer baulichen Ertüchtigung und Freigabe des 
Wirtschaftsweges Dürnast – Hohenbachern für Linienbusse bis ca. 6 Tonnen zu-
lässiges Gesamtgewicht bzw. ca. 3 Tonnen max. Achslast, max. Fahrzeugbreite 2 
Meter und Länge bis zu 8,1 Meter. 

Mit Umsetzung dieser Maßnahme kann bei unveränderter Angebotsqualität für die 
Fahrgäste die Fahrleistung der Linie 637 um jährlich ca. 7.000 Nutz-Wagen-km redu-
ziert werden. Die Reisezeit reduziert sich gleichzeitig um ca. 154 Fahrplan-Stunden pro 
Jahr. Außerdem ist eine Verlegung der Haltestelle Dürnast vom wenig einladenden 
Wirtschaftsweg vor dem Gelände in den Innenhof der Anlage möglich. Für diese Maß-
nahmen (Busdurchfahrt, Haltestellenlage) wird die Zustimmung der TU München vo-
rausgesetzt. 

Die Mehrkosten, die bei der Linie 637 durch die Verlängerung nach Sünzhausen anfal-
len werden, können durch diese Maßnahme fast vollständig kompensiert werden. 

 

Festlegung 25: Integration freigestellter Schülerverkehr in den ÖPNV 

Inwieweit es aus wirtschaftlichen, verkehrlichen und organisatorischen Ge-
sichtspunkten sinnvoll sein kann, den freigestellten Schülerverkehr zu den 

                                                                 
27  geplante Fahrzeit Freising – Sünzhausen über Hohenbachern ca. 20-25 Minuten 
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Grund-, Haupt- und Förderschulen (s. Tabelle 17) ganz oder teilweise in den 
städtischen ÖPNV zu integrieren, soll Gegenstand eines Prüfauftrages sein. 

In wirtschaftlicher Hinsicht kann die gemeinsame Ausschreibung von Stadtbus- und 
Schulbus-Leistungen zu Synergieeffekten beim Verkehrsunternehmen und daher zu 
Preissenkungen gegenüber den heute „getrennten“ Auftragsverhältnissen führen. 

Nach verkehrlichen Kriterien ermöglicht die Integration der Schulbuslinien in den 
ÖPNV eine verbesserte öffentliche Verkehrsanbindung gerade der kleinen Dörfer auch 
für andere Fahrgäste als Schüler (sogenannter „Jedermann-Verkehr“). Somit würde 
auch bei schwacher Nachfrage ein aufeinander abgestimmtes Konzept aus schulbezo-
genen Linienfahrten und ergänzenden AST-Fahrten greifen können. Nicht alle Schul-
busse sind auf den Ortschaften bereits ausgelastet. Denkbar ist auch eine „Teilöff-
nung“ für den Jedermann-Verkehr:  

• Alle Fahrgäste werden von den einzelnen Ortschaften bis an den Rand der 
Kernstadt gefahren 

• Jedermann-Fahrgäste können hier umsteigen auf den Stadtbus. 
• Schüler werden dann direkt bis an ihre Schulen weiter befördert. 

Auch denkbar wäre eine stärkere Integration von schulbezogenen Verstärkerbussen 
(bereits Teil des ÖPNV) und ehemals freigestellten Schülerfahrten. 

Organisatorisch bietet sich eine Zusammenführung der Planung, Betreuung und Sach-
bearbeitung für die freigestellten und integrierten Schülerverkehre an. Dies könnte die 
Stadt als Aufgabenträger des ÖPNV organisatorisch in eine Hand geben. Sofern die 
Stadtwerke/PVG diese Rolle wahrnehmen (werden), könnte die erforderliche personel-
le Kapazität von der Stadt zu den Stadtwerken verlagert werden. 
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Tabelle 28: Leistungsübersicht Stadtbus im Grundnetz (Linien-Takt-Tabelle) 
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Tabelle 29: Leistungsübersicht Stadtbus/AST im Ergänzungsnetz (Linien-Takt-Tabelle)   
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5.3 Netz- und Linienkonzeption für bedarfsgesteuerte Verkehre 

Folgende Aussagen lassen sich zu den Anruf-Sammel-Taxi-Verkehren (AST) aktuell und 
perspektivisch treffen. 

 

Festlegung 26: Einsatz von bedarfsgesteuerten Verkehrsangeboten 

a) Im AST-Verkehr erweitern die Linien 6001, 6002, 6003 und 6004 das Ergän-
zungsnetz an 5 Tagen pro Woche während der Tageszeiten ohne Regional-
bus-Bedienung bzw. für Orte abseits der Hauptstraßen. Es werden damit die 
Ortschaften und Wohnplätze in den Stadtteilen Haindlfing, Tüntenhausen, 
Pulling und Sünzhausen erreicht. Mit der vorgesehenen Verlängerung der 
Linie 637 nach Sünzhausen (s. Festlegung 23) entfällt die AST-Linie 6002. 

b) Das Angebot und der Umfang der AST-Verkehre im Ergänzungsnetz wird 
entsprechend der Leistungsübersicht in Tabelle 29 festgelegt. 

c) Anzustreben ist eine (Wieder)Einbindung der AST-Verkehre in den MVV-
Tarif, ggf. ergänzt durch die Zahlung eines Komfortzuschlages bei entspre-
chender „Zusatzleistung“. Hierzu sind entsprechende Verhandlungen mit 
dem MVV zu führen. 

Mit den AST-Verkehren sollen zeitliche und räumliche Lücken im Buslinienverkehr 
tagsüber geschlossen werden. Insbesondere sollen die kleinen Ortschaften, für die 
eine regelmäßige Busverbindung nicht möglich oder wirtschaftlich unverhältnismäßig 
ist, eine Grundversorgung zur Personenbeförderung erhalten. 

Aufgrund der geringen Tarifergiebigkeit ist das AST zzt. nicht in den MVV-Tarif inte-
griert, d.h. es muss beim Umsteigen am Bahnhof oder zu Stadt-/Regionalbuslinien 
jeweils ein neuer Fahrschein gelöst werden. Bemühungen, eine Tarifregelung zu fin-
den, die eine Integration des AST-Verkehrs in den Verbundtarif ermöglicht, sollen den-
noch im weiteren Dialog mit dem MVV fortgeführt werden. 

5.4 Erweiterte Qualitätskonzeption 

5.4.1 Allgemeine Standards 
Aus der Netz- und Linienkonzeption für die Stadt Freising leiten sich linienweise neben 
detaillierten Angebotsparametern auch konkrete Leistungs- und Qualitätsstandards ab. 

 

Festlegung 27: Allgemeine Standards zur Qualitätssicherung 

Für die in Kapitel 5.2 und 5.3 aufgeführten Linienverkehre gelten die Leis-
tungs- und Qualitätsvorgaben gemäß der Standards in Tabelle 30 verbindlich 
für alle Fahrplanfahrten und die darauf eingesetzten Regel- und Verstärker-
fahrzeuge. 

Neben den Qualitätsmindestanforderungen gemäß Tabelle 26 und den MVV-
Qualitätsstandards in Verbindung mit Festlegung 18, die im Stadtverkehr Freising 
grundsätzlich zur Anwendung kommen, werden die Standards nachfolgend linienweise 
konkretisiert, bezogen auf die geforderte Fahrplanleistung, den Fahrzeugeinsatz, den 
Anteil an Niederflurfahrzeugen sowie den Anteil klimatisierter Fahrzeuge. 
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Tabelle 30: Linienspezifische Leistungs- und Qualitätsvorgaben Stadtbus/AST 

Linie Verlauf Betriebs-
tage 

Leistung 
Fpl-km  

Jahr****                                          

Einsatz 
Fzg-

Typ*** 

Nieder-
flurquote 

Fahrten mit 
Klimaanlage 

 Grundnetz      

620 Freising S – FS Nord – 
Neustift – Freising S 

täglich 107.000  S 100% 100% 

621 Freising S – Neustift – FS 
Nord – Freising S 

Mo-Sa 95.000 S 100% 100% 

622 Freising S – Lerchenfeld 
– Freising P+R S u.z. 

täglich 141.000 S 100% 100% 

630 Freising S – FS Nord – 
Klinikum - Freising S 

Mo-Sa 53.000 S 100% 100% 

631 Freising S – Klinikum – 
FS Nord – Freising S  

täglich 50.000 S 100% 100% 

638 Freising S - Weihenste-
phan – (Fraunhofer) – 
Hittostraße u.z. 

täglich 111.000 S 100% 100% 

640 Freising S – Weihenste-
phan – FS Nord – 
Neustift – Freising S – 
Lerchenfeld – Freising S 

Nächte 
vor Sa, So, 

Feiertag 

10.000 S 100% 100% 

 Summe Grundnetz  567.000    

 Ergänzungsnetz      

623 Freising P+R S – 
Lerchenfeld – Freising 
P+R S 

Mo-Sa 68.000 S 100% 100% 

633 FS Gutenbergstr. – 
Freising S – Marzling u.z. 

Mo-Sa 54.000 S 100% 100% 

634 Freising P+R S – 
Lerchenfeld – Attaching 
u.z. 

Mo-Sa 99.000 S 100% 100% 

637 Freising S - Hohenba-
chern – Sünzhausen u.z. 

Mo-Fr 42.000* K oder M 100% 100% 

639 Freising S - Weihenste-
phan – Lange Point – 
Freising S 

Mo-Sa 56.000 S 100% 100% 

6001 Freising S – Haindlfing – 
Freising S 

Mo-Fr 6.000** T oder K --- 100% 

6003 Freising S – Achering – 
Freising S 

Mo-Fr < 1.000** T oder K --- 100% 

6004 Freising S – Altenhausen 
– Freising S 

Mo-Fr < 1.000** T oder K --- 100% 

V Verstärkerfahrten aus 
den Stadtteilen bzw. 
vom Bahnhof zu den 
weiterführenden 
Schulen und Hochschul-
standorten 

Mo-Fr  
(Schul- 

und/oder 
Vorlesungsta-

ge) 

26.000 S oder G 100% 100% 

 Summe Ergänzungsnetz  345.000*    

 Summe  
Stadtbus 

 912.000*    

Leistung: Fpl-km = Fahrplankilometer (Nutz-Wagenkilometer), jeweils auf volle 1.000 Kilometer gerundet 
Fzg-Typ: G = Gelenkbus, S = Standardlinienbus, M = Midibus, K = Kleinbus, T = Taxi (PKW) 
Niederflurquote: Zielwert der eingesetzten Fahrzeuge 
Fahrten mit Klimaanlage: Zielwert der durchgeführten Fahrten 
* Bei Öffnung der Wegeverbindung Dürnast – Hohenbachern und zurück abzgl. 7.000 Fpl-km/Jahr 
** Abgerufene Fahrplan-km (Besetzt-km) nach Auswertung Betriebsjahr 2012 
*** Alle einzusetzenden Fahrzeuge (außer Typ T) müssen mit LSA-Ansteuerung zur Nutzung der Busbe-
schleunigung ausgerüstet sowie für die Übermittlung von Echtzeitdaten vorbereitet sein. 
**** Bezugsjahr Stand Fahrplan 2013 
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5.4.2 Ausgestaltung der MVV-Standards 
Nachfolgend werden Sachverhalte festgelegt, die für die Stadt Freising die Qualitäts-
standards des MVV ergänzt oder weiter ausgestaltet. 

 

Festlegung 28: Echtzeitinformation an Haltestellen 

a) Die Stadt Freising verfolgt das Ziel, Fahrgäste im innerstädtischen Busver-
kehr „dynamisch“ über die Abfahrtszeiten der Busse an den Haltestellen zu 
informieren, d.h. über den tatsächlichen Zeitpunkt der Abfahrt unter Be-
rücksichtigung von Verzögerungen, Verspätungen etc.  

b) Die Stadt Freising möchte sich dazu dem „Integrations-System für Echtzeit-
daten (ISE)“ des MVV anschließen, dessen Systemaufbau derzeit in Vorbe-
reitung ist. Im laufenden Dialog mit dem MVV soll darauf hingewirkt wer-
den, durch Investitionen des Aufgabenträgers frühzeitig und bereits vor Ab-
lauf der Verkehrsverträge mit den Busunternehmen Stadt- und Regionalbus-
linien an das ISE anzuschließen – als eine der fahrgaststärksten Umsteigehal-
testellen im Verbundgebiet außerhalb Münchens eignet sich der Freisinger 
Bahnhof hierfür besonders. 

c) Perspektivisch ist eine Ausdehnung der Echtzeitinformation auf das gesam-
ten Stadtgebiet geplant, an Knotenpunkte und Haltestellen mit hohem Auf-
kommen mittels optischer/akustischer Informationsanzeigern. An anderen 
Haltestellen sollen die entsprechenden Informationen zum Abruf über 
Smartphones oder im Internet bereitgestellt werden. 

Mit der Bereitstellung von Echtzeitinformationen an Haltestellen mittels Anzei-
ge/Ansagesystem oder zum Abruf über private Smartphones wird der ÖPNV durch die 
Fahrgäste als zuverlässiger wahrgenommen; Sorge und Stress aufgrund ungewisser 
Betriebslage wird durch situationsgerechte Mitteilungen entgegengewirkt. Das Infor-
mationsdefizit bei den Fahrgästen als ein häufig kommunizierter Mangel des ÖPNV 
kann somit deutlich reduziert werden. 

Der folgende Passus widmet sich dem Umgang mit Werbeveröffentlichungen auf Bus-
sen im Stadtverkehr. 

 

Festlegung 29: Werbung auf Bussen 

a) Die äußere Gestaltung und Beschriftung der auf innerstädtischen Linien ein-
gesetzten Busse wird durch den Aufgabenträger Stadt Freising vorgegeben. 
Jegliche zusätzliche oder alternative Beklebung der Fahrzeuge zum Zweck 
der Eigen- oder Drittwerbung bedarf der einvernehmlichen Abstimmung mit 
dem Aufgabenträger. 

b) Grundsätzlich soll auf den Freisinger Stadtbussen keine kommerzielle Wer-
bung für Dritte positioniert werden. Im Fall von begründeten Ausnahmen 
sowie bei Eigenwerbung (für den Stadtbus, den ÖPNV allgemein oder ande-
re kommunale Einrichtungen) soll auf sogenannte „Ganzflächenwerbung“ 
verzichtet werden. Außerdem sollen die Fensterflächen frei von Sicht behin-
dernder Werbefolie bleiben. 

In der nächsten Festlegung geht es um die Kenntnisse des Fahrpersonals über den 
angemessenen Umgang mit mobilitätseingeschränkten Fahrgästen. 
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Festlegung 30: Fahrpersonalschulung: Kommunikation und Fahrweise 

a) Das Fahrpersonal muss regelmäßig und ausreichend in den Verhalten ge-
genüber den Kundinnen und Kunden sowie in der Zuverlässigkeit des Fah-
rens, insbesondere bei der An- und Abfahrt an Haltestellen, geschult wer-
den. 

b) Fahrerinnen und Fahrer sollten in die Lage versetzt werden, insbesondere 
gegenüber den Bedürfnissen und Schwierigkeiten älterer Menschen und 
Personen mit Behinderung größeres Verständnis aufzubringen. Dies soll sich 
im Kundenkontakt, in der Fahrweise und bei der Nutzung technischer Hilfs-
mittel widerspiegeln. Blinden Fahrgästen soll beim Einsteigen zu einem 
freien Sitzplatz in den vorderen Reihen verholfen werden. 

c) Essentiell sind das möglichst gerade Heranfahren der Busse an den Halte-
stellenborden, um Vorrichtungen, wie die Kneeling-Technik, effektiv einset-
zen zu können, und das Vermeiden des Haltens unmittelbar vor Fahrrad-
ständern, Abfallbehältern, Masten etc. an der Türposition. Bauliche Mängel 
diesbezüglich an bestimmten Haltestellen sind dem Aufgabenträger durch 
das Verkehrsunternehmen konkret zu benennen. Busse einer Linie sollen 
möglichst immer an gleicher Abfahrtstelle halten können. Nummer und 
Fahrtziel des Busses sollten über Außenlautsprecher bekanntgegeben wer-
den können, insbesondere wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig die Halte-
stelle bedienen. 

d) Fahrgastinformationseinrichtungen, wie Haltestellenanzeigen oder Halte-
stellenansagen, sind grundsätzlich in Betrieb zu halten und ausnahmslos 
während der Fahrt einzuschalten; die korrekte Arbeitsweise (hörbare Laut-
stärke, keine Informationen „zu früh“ oder „zu spät“) ist regelmäßig zu 
überwachen. 

5.4.3 Barrierefreie Nutzung des ÖPNV 
Das folgende Kapitel widmet sich dem Sachstand und den Perspektiven für einen 
durchgängig barrierefreien ÖPNV in Freising. 

 

Festlegung 31: Realisierung eines barrierefreien ÖPNV in Freising 

a) Ehrenamtliche Organisationen und Initiativen, die sich mit der Verbesserung 
der Verhältnisse für die ÖPNV-Benutzung insbesondere durch Kinder, Senio-
ren, behinderte Menschen oder sonstige mobilitätseingeschränkte Personen 
befassen, wie z.B. das Angebot eines Orientierungstrainings „fit im ÖPNV“ 
für ältere Menschen, werden an dieser Stelle ausdrücklich begrüßt und sol-
len im Rahmen der Möglichkeiten des Aufgabenträgers in ihrer Arbeit unter-
stützt werden. 

b) Die Stadt Freising lässt für den Einsatz auf den innerstädtischen Linien aus-
schließlich Niederflurfahrzeuge mit Absenkmöglichkeit (Kneeling) und Ein-
stiegsvorrichtung für Rollstühle (Klapprampe) zum Einsatz kommen. Der 
konsequente Einsatz dieser Vorrichtungen ist beim Verkehrsbetreiber einzu-
fordern und zu überwachen. Dieser Standard ist auch bei künftigen Ver-
tragsvergaben verpflichtend. 

c) Im Rahmen von innerstädtischen Maßnahmen zum Straßenbau bzw. -erhalt 
und in diesem Kontext betroffenen Haltestellen werden diese Zugangsstel-
len zum ÖPNV bereits behindertengerecht inkl. Hochborden und Blinden-
leitstreifen (Bodenindikatoren gemäß DIN 32984 plus Querung am Einstieg) 
ausgebaut. 

d) Mit Blick auf die Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes, bis 2022 ei-
nen „vollständig barrierefreien ÖPNV“ zu ermöglichen, ist zu prüfen, in wel-
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chem Zeitraum und durch welche Maßnahmen diese Ziel für die Stadt Frei-
sing finanziert und umgesetzt wird. Dazu, insbesondere auch zur Festlegung 
von Standards und Prioritäten, muss das Gespräch mit Behindertenvertre-
tungen (Beauftragten, Organisationen) gesucht werden. 

e) Fahrplan- und Informationsaushänge sollen nicht zu hoch oder zu tief hän-
gen und auch bei schlechtem Wetter gut lesbar sein. 

Nach der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), welches seit An-
fang 2013 in Kraft ist, hat der NVP die „Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch 
eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefrei-
heit zu erreichen“. Ausnahmen von der Frist sind möglich, diese müssten aber im NVP 
„konkret benannt und begründet“ werden. 

5.5 Netz- und Linienkonzeption für den Regionalbusverkehr 

Neben der Verbindung mit umliegenden Regionen abseits der Schiene erfüllt ein Teil 
der Regionalbuslinien für die Stadt Freising wichtige Aufgaben des Ergänzungsnetzes. 
Die Linie zur Flughafenanbindung wird dem Grundnetz zugerechnet. Die übrigen Regi-
onalbuslinien haben aus Sicht der Stadt Freising nur eine nachrangige verkehrliche 
Bedeutung für das Stadtgebiet. 

Nachfolgend werden die Regionalbuslinien mit Bedeutung für den innerstädtischen 
Verkehr näher betrachtet. Nach dem Gebot der interkommunalen Abstimmung müs-
sen Planungen von Stadt und Landkreis aufeinander abgestimmt werden. Grundsätz-
lich liegt die Federführung und Finanzierungsverantwortung der Regionalbuslinien 
beim Aufgabenträger Landkreis Freising (bzw. anteilig bei weiteren Aufgabenträgern), 
so dass die Festlegungen der Stadt Freising in Bezug auf den Regionalbusverkehr alle-
samt den Charakter von Empfehlungen haben, deren Erhalt oder Umsetzung mit den 
Partnern Landkreis(e) und MVV abzustimmen und voranzubringen wäre. Die State-
ments der Stadt Freising dienen daher vorwiegend der inhaltlichen Positionierung und 
der Stärkung des weiteren Dialogs. 

 

Festlegung 32: Anforderungen an Stadtgrenzen überschreitende Linien 

a) Im Regionalbusverkehr ist die Linie 635 aufgrund der engen Verflechtung 
zwischen Stadtgebiet Freising und Flughafen München sowie aufgrund der 
Erschließung des Schlüterviertels an 7 Tagen in der Woche als Teil des 
Freisinger Grundnetzes zu betrachten. 

b) Mit der Inbetriebnahme der SPNV-Verbindung Freising – Flughafens (Neu-
fahrner Kurve) ist die Anpassung der Konzeption bei der Linie 635 gemein-
sam mit dem Landkreis als Aufgabenträger und dem MVV zu prüfen. In Er-
gänzung zum SPNV lassen sich dann ggf. neue aufkommensstarke Direktver-
bindungen, z.B. Flughafen – Lerchenfeld – Weihenstephan, realisieren. 

c) Die Regionalbuslinien 601, 602, 603, 614, 615, 617 und 618 sind dem Ergän-
zungsnetz zuzurechnen. Mit diesen Linien werden die Stadtteile Haindlfing, 
Tüntenhausen und Sünzhausen an 5-7 Tagen in der Woche erschlossen. 

d) Die Anforderungen an Angebot und Umfang der Regionalbuslinien im 
Grund- und Ergänzungsnetz werden entsprechend der Leistungsübersicht in 
Tabelle 31 dargestellt. Diese dient als Diskussions- und Abstimmungsgrund-
lage mit dem Aufgabenträger Landkreis Freising und dem MVV. 

e) Zwischen den Universitätsstandorten Weihenstephan und Garching ist eine 
direkte Busverbindung zu schaffen. Der Einrichtung einer Campus-Linie wird 
in den Beratungen der Stadt mit dem Aufgabenträger Landkreis Freising und 
dem MVV besonderes Gewicht beigemessen. 
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f) Perspektivisch ist eine Weiterentwicklung der Angebote bei den Regional-
buslinien im Ergänzungsnetz anzustreben. Dazu sollen gemeinsam mit dem 
Aufgabenträger Angebotsverbesserungen, insbesondere im Hinblick auf eine 
stärkere Vertaktung des Fahrplanes und der Schließung von Fahrplanlücken 
zumindest am Vormittag, an Samstagen und innerhalb des Stadtgebietes 
Freising entwickelt und wirtschaftlich geprüft werden.  
 

Zu den sonstigen Buslinien können aus Sicht der Stadt Freising die folgenden Grund-
sätze formuliert werden, denen im Rahmen von Prüfaufträgen und in gemeinsamer 
Abstimmung mit dem Landkreis Freising nachzugehen wäre. 

 

Festlegung 33: Positionierung zu übrigen Regionalbuslinien 

a) Im Zuge der Regionalbuslinie 511 ist die Möglichkeit einer Verbesserung der 
Städteverbindung Freising – Erding zu untersuchen. Bei stärkerer Systemati-
sierung und Vertaktung der Linie 511 ist außerdem eine Integration mit 
Stadtbuslinie 634 ab/bis Attaching zu prüfen (einheitlicher Linienweg, abge-
stimmte Fahrpläne). 

b) Im Rahmen der Regionalbuslinien 616 und 619 ist zu prüfen, inwieweit eine 
Anbindung der Domäne Dürnast (Hochschulstandort) durch Einrichtung je 
einer Haltestellenbucht an der Thalhauser Straße (sichere Zuwegung und 
Fahrbahnquerung für Fußgänger erforderlich) ermöglicht werden kann. 

c) Bei der Regionalbuslinie 691 sind die Möglichkeiten für eine Verbesserung 
des Nachbarortsverkehrs Freising – Hallbergmoos und zurück zu untersu-
chen. 

d) Es sind Möglichkeiten für eine Aufwertung der Städteverbindung Freising – 
Ingolstadt und zurück zu prüfen, die zzt. regelmäßig nur per Bahn mit Um-
stieg über München Hauptbahnhof zu bewältigen ist, z.B. durch Integration 
der Schnellbuslinie X109 (zusätzlicher Halt am Freisinger Bahnhof oder re-
gelmäßige Bedienung des Briefzentrums mit Anschluss an die Linie 635) oder 
durch Aufwertung der Linie 619 Freising – Petershausen u.z. mit abgestimm-
ten Bahnanschlüssen in Petershausen. 
 

Hierzu ist anzumerken, dass die MVV-Regionalbuslinie 511 – die zu ca. 80 Prozent 
durch den Landkreis Erding finanziert wird -  in erster Linie als Angebot für Schüler der 
berufsfortbildenden Einrichtungen BS, FOS, BOS in Erding und Freising zu verstehen ist. 
Hier sind die Zeitlagen den Unterrichtsbeginn- und -endzeiten anzupassen. Eine Ver-
taktung ist nicht im Interesse der vorhandenen Nutzer; es sei denn, die Vertaktung 
wäre zufällig mit den Erfordernissen der Schülerbeförderung vereinbar.  

Zu beachten ist außerdem, dass der Landkreis Erding in seinem Nahverkehrsplan Frei-
sing zwar als „Arbeitsort von Bedeutung“ bezeichnet, aber keine weiteren Aussagen 
zur Entwicklung der Linie 511 trifft. Leistungserweiterungen der Linie 511 sind im Nah-
verkehrsplan des Landkreis  Erding nicht vorgesehen – allenfalls Ausgestaltungen oder 
auch Reduzierungen der Nutzerzahl entsprechend.  

Die Verbindung zwischen Erding und Freising ist darüber hinaus durch Umstieg zwi-
schen den MVV-Regionalbuslinien 512 und 635 am Flughafen München gewährleistet. 
Sowohl die MVV-Regionalbuslinie 512 als auch die MVV-Regionalbuslinie 635 verfügen 
über ein dichtes Fahrplanangebot von Montag bis Sonntag. 
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Tabelle 31: Leistungs- und Qualitätsanforderungen Regionalbus (Linien-Angebots-Tabelle) 
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5.6 Weitere Maßnahmen und Prüfaufträge 

5.6.1 Maßnahmen aus dem Aufstellungsprozess 
Einen Überblick über die lokalisierbaren Maßnahmen und Prüfaufträge (ohne zusätzli-
che, aus dem Anhörungsverfahren resultierende Prüfaufträge) gibt die nachfolgende 
Karte 12. 

Karte 12: Maßnahmenkonzeption, Maßnahmen und Prüfaufträge 

 
Weitere Festlegungen für Maßnahmen und Prüfaufträge sind in diesem Kapitel zu-
sammengefasst. 
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Festlegung 34: Organisation innerhalb der Verwaltung des Aufgabenträgers 

a) Über den weiteren Umbau von Haltestellen, den barrierefreien Ausbau von 
Haltestellen sowie den Neubau von Haltestellen im Stadtgebiet Freising soll 
eine Vereinbarung zwischen den beteiligten städtischen Ämtern und den 
Stadtwerken (PVG) als Aufgabenträgerorganisation geschlossen werden. Da-
rin soll neben der Abstimmung eines Maßnahmen- und Zeitplanes (Prioritä-
ten) auch die Federführung und Finanzierung (bzw. kommunalinterne Ver-
rechnung) der einzelnen Maßnahmen geklärt werden. 

b) In diesem Rahmen sollten auch weitere zuständigkeitsbedingte Unklarhei-
ten in der Abstimmung der verschiedenen Stellen (z.B. Fragen nach der re-
gelmäßigen oder künftigen Befahrung Oberbau-unertüchtigter Straßen 
durch Busse, Regelungen bzgl. der Anforderungen des ÖPNV an den Winter-
dienst) gesammelt, angesprochen und einer Organisationslösung zugeführt 
werden. 

Zahlreiche Alltagsfragen betreffend die Federführung, Organisation und Finanzierung 
von Verkehrsmaßnahmen, die (auch, aber ausdrücklich nicht nur) dem ÖPNV zu Gute 
kommen, konnten in der Vergangenheit zwischen den thematisch beteiligten Stellen 
von Stadt und Stadtwerken nicht nachhaltig geklärt werden. Es wurde dann jeweils nur 
für den Einzelfall entschieden mit der Folge, dass ähnliche Organisationsdefizite immer 
wieder auftauchten. Dieser Mangel sollte künftig in einer Art „Organisations- und Fi-
nanzierungsvereinbarung“ innerhalb der städtischen Zuständigkeiten grundsätzlich 
behoben werden. 

 

Festlegung 35: Verbesserung der Verhältnisse am P+R-Platz Freising 

a) Anlässlich der gravierenden Mängel bei der alltäglichen Verkehrsab-
wicklung am Park + Ride-Platz Bahnhof Freising (s. Kap. 2.5.4) ist im Dia-
log zwischen Aufgabenträger und MVV zu prüfen, inwieweit auf Grund 
der vorangegangenen Untersuchungen und Empfehlungen zum Thema, 
auf Grund der tatsächlichen Verkehrsentwicklung und auf Basis der ak-
tuellen Vorschläge des MVV die Verkehrssituation für PKW, Busse und 
Fahrräder langfristig entschärft werden kann. 

b) Die Stadt Freising begrüßt den Vorschlag des MVV einer Berücksichti-
gung des hiesigen P+R-Platzes im Forschungsprojekt „Tür zu Tür“. 

c) Vorzusehen ist außerdem ein barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle 
Freising P+R-Platz. 

 

Festlegung 36: Konzept für peripheres Bike + Ride 

Zur Entlastung der Freisinger Innenstadt ist zu prüfen, inwieweit ein Schnittstel-
lenprogramm aufgelegt und umgesetzt werden kann, das mehrere neue Bike + 
Ride-Stationen (Fahrradabstellanlagen) außerhalb der Kernstadt schafft. 

Vor allem auf topographisch weniger anspruchsvollen Zugangswegen kann der übliche 
Einzugsradius einer Haltestelle um bis um das 10fache vergrößert werden, wenn eine 
sichere und geschützte Abstellmöglichkeit an der Haltestelle verfügbar ist. Dadurch ist 
z.B. die Anbindung abgelegener, kleinerer Ortschaften an das Stadtbusnetz möglich. 

 

Festlegung 37: Entwicklung von Durchmesserlinien 

Im Rahmen der späteren Weiterentwicklung des Freisinger Stadtbusnetzes ist 
u.a. auch die Bildung zusätzlicher Durchmesserlinien bzw. Direktverbindungen, 
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insbesondere aus dem Lerchenfeld (inkl. westlichem Teil) nach Freising Nord 
(Waldfriedhof) und nach Vötting (Weihenstephan) zu prüfen. 

5.6.2 Maßnahmen aus dem Anhörungsverfahren 
Folgende Festlegungen ergeben sich aus der Übernahme von Rückmeldungen, Stel-
lungnahmen und Anregungen im Rahmen des formalen Anhörungsverfahrens. 

 

Festlegung 38: Verkehrsanbindung Tuching 

Im Rahmen einer Verbesserung der Verkehrsanbindung Tuching sollen folgende 
Aspekte nach verkehrlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen sowie deren Fi-
nanzierungsmöglichkeit – auch gemeinsam mit der Gemeinde Marzling – geprüft 
werden: 

• Ausweitung der Betriebszeiten des Stadtbusses auf Mo-Fr 5:30-20:00 
Uhr; 

• Ausweitung des Bedienungstaktes vom 60- auf 30-Minuten-Takt; 
• Einrichtung einer zusätzlichen Haltestelle zwischen der Landshuter Str. 

und Tuchinger Maibaum; 
• Verbesserung der Fahrplanabstimmung zwischen den Linien 620, 621 

und 633 mit der Bahn. 
 

Festlegung 39: Haltestelle Pförrerhof 

Im Rahmen der Linien 635 und 691 – ist in Abstimmung mit MVV und Landkreis 
Freising – die Einrichtung einer zusätzlichen Haltestelle Freising Pförrerhof an 
der FS 44 zu prüfen. 

 

Festlegung 40: Taktlücke bei der Linie 633 Abschnitt Angerstraße 

Bei der Linie 633, Abschnitt Freising Bahnhof – Angerstraße und zurück ist die 
Möglichkeit zur Schließung einer Fahrplanlücke zwischen ca. 16:30 Uhr und 
18:30 Uhr auf betriebliche und wirtschaftliche Machbarkeit zu prüfen. 

 

Festlegung 41: Angebotserweiterung in Richtung Weihenstephan/Vötting 

Gemäß der sich entwickelnden Nachfrage ist ein sukzessiver weiterer Ausbau 
der Buskapazitäten zwischen Freising und Weihenstephan (Linien 638, 639) zu 
prüfen. Dazu gehört auch die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Wochen-
endangebotes. 

 

Festlegung 42: Ermittlung Verkehrsmittelwahlverhalten für Stadt Freising 

Der Modal Split für ÖV, MIV und nicht motorisierten Verkehr speziell für die 
Stadt Freising ist zu erheben und nach verschiedenen Kriterien auszuwerten, z.B. 
Wege zwischen Stadtteilen, Innenstadtwege, Wege zur Hochschule, ein- und 
ausbrechende Wege, etc. Die Untersuchung sollte separat oder im Rahmen von 
weitergehenden Planungsmaßnahmen, z.B. Aufstellung Verkehrsentwicklungs-
plan, erfolgen. Die Model Split-Ermittlung ist in angemessenen Abständen fort-
zuschreiben, um die Entwicklung der Verkehrsmittelwahl weiter beobachten zu 
können. 
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Festlegung 433: Erschließung Stadtteil Pulling und Anbindung der Ortsteile 

Es ist zu prüfen, inwieweit die Erschließung des Stadtteils Pulling durch eine 
Busanbindung verbessert werden kann. Ebenso sollen Möglichkeiten einer An-
bindung der Ortsteile Achering, Dürneck und Eggertshofen an den Hauptort und 
die S-Bahn-Station untersucht werden. Beispielsweise könnte mit einer zusätzli-
chen Buslinie Pulling – Vötting – Weihenstephan evtl. der Hochschulverkehr 
über Bahnhof Freising gezielt entlastet werden. 
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6 Umsetzung der Nahverkehrsplanung 

In der Steuerung der konkreten Umsetzung der Vorgaben der Nahverkehrsplanung und 
damit auch der Vorgaben dieses Nahverkehrsplans hat die Stadt Freising mehrere 
Möglichkeiten. Maßgeblich für die Auswahl zwischen den Möglichkeiten ist dabei un-
ter anderem die Ausgangssituation und bisherige Praxis. 

6.1 Aufgabenträgerschaft und Wirkung 

Gemäß dem Bayerischen Nahverkehrsgesetz obliegt die Funktion des Aufgabenträgers 
für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) dem Freistaat Bayern, der sich zur Erfül-
lung des operativen Geschäfts der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) bedient. 
Die Funktion des Aufgabenträgers für den übrigen „allgemeinen“ ÖPNV obliegt den 
Landkreisen und kreisfreien Städten. Darüber können hinaus können kreisangehörige 
Kommunen, die über eigenständige Nahverkehrsstrukturen verfügen, die Aufgaben-
trägerschaft für ihren Wirkungsbereich auf freiwilliger Basis und auf Antrag an den 
jeweiligen Landkreis übernehmen. 

In der letztgenannten Rolle befindet sich die Stadt Freising, die sich wiederum zur 
Erfüllung des operativen Geschäfts der eigenen Stadtwerke-Betriebe, hier der Freisin-
ger Parkhaus und Verkehrsgesellschaft, bedient. Die Federführung bei der „handwerk-
lichen“ Aufstellung des Nahverkehrsplans (in der Regel und auch in diesem Fall mit 
Unterstützung durch externen Gutachter) ist Teil des operativen Geschäfts.  

Zur Erlangung der rechtlichen Bedeutung des NVP, v.a. in der Außenwirkung aus der 
Sicht der Regierung von Oberbayern als Genehmigungsbehörde und der betroffenen 
Verkehrsunternehmen, bedarf es jedoch der Beschlusskraft durch die politischen Gre-
mien der Stadt Freising. Mit dem Gremienbeschluss des Aufgabenträgers tritt der NVP 
„in Kraft“. 

Änderungen am laufenden NVP sind jederzeit – wiederum durch Gremienbeschluss – 
möglich, wenn eine geänderte Sachlage oder neue, bei der Aufstellung des NVP noch 
nicht absehbare Aspekte dies erfordern. Es ist zu empfehlen, diese Änderungen bei der 
folgenden NVP-Fortschreibung zu bestätigen. 

6.2 Fortschreibung und Priorisierung des NVP 

Die Laufzeit des Nahverkehrsplans ist in Bayern gesetzlich nicht exakt vorgegeben28. In 
der bundesweiten Praxis – und in den Nahverkehrsgesetzen zahlreicher Bundesländer 
als „Soll“-Bestimmung oder sogar verpflichtend – hat sich jedoch ein 5-Jahres-Zeitraum 
bis zur Fortschreibung etabliert. In jedem Fall kann eine inhaltliche Fortschreibung im 
Vorfeld (rechtzeitig) vor anstehenden Neuerteilungen von Liniengenehmigungen bzw. 
Vergabeverfahren empfohlen werden.  

Die Umsetzung des NVP erfolgt üblicherweise über die gesamte Laufzeit. Eine Prioritä-
tensetzung, soweit erforderlich, orientiert sich dabei neben den verkehrlichen Bedürf-
nissen und den organisatorisch-finanziellen Rahmenbedienungen an folgenden Eck-
terminen: 

2013: Inkrafttreten des NVP 

2013: Vorabbekanntmachtung einer Ausschreibung im EU-Amtsblatt 

                                                                 
28  Art. 13 (2) Satz 3 BayÖPNVG: Der Nahverkehrsplan ist in regelmäßigen Zeitabständen zu 

überprüfen und bei Bedarf fortzuschreiben. 
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2014: EU-weite Ausschreibung bzw. Vorbereitung anderweitiger Vergabe der  
  Leistungen des Stadtverkehrs 

2015: Auslaufen des alten und Inkrafttreten des neuen Verkehrsvertrags;  
  Betriebsbeginn für den Ausschreibungsgewinner 

2019: Fortschreibung des NVP 2020 - 2025 

2025: Vsl. Ende Laufzeit des Folgevertrages. 

Während der Laufzeit dieses NVP ist außerdem zu rechnen mit: Fortschreibung des 
NVP Landkreis Freising, (bevorstehende) Eröffnung der 2. S-Bahn-Stammstrecke Mün-
chen und (bevorstehende) Inbetriebnahme der Neufahrner Kurve, die jeweils Anlass 
für weitergehende Veränderungen im ÖPNV-Netz geben. 

Daneben ist es zu empfehlen, während der Laufzeit des NVP regelmäßig, z.B. 1x jähr-
lich, den Beschlussgremien über den Umsetzungsstand des NVP Bericht zu erstatten. 

6.3 NVP und Leistungsvergabe 

Zum Zeitpunkt des Auslaufens der heute bestehenden vertraglichen Bindungen zum 
Dezember 2015 muss ein neuer Betreiber für die in Rede stehenden Leistungen be-
stimmt worden sein. Unter Berücksichtigung der für ein entsprechendes Vergabever-
fahren maßgeblichen Vorgaben und der Notwendigkeit für neue Busse verfügbare 
Fördermittel zu sichern, sind noch in 2013 die notwendigen Schritte einzuleiten. 

Bei der detaillierten Beschreibung der ab 2015 neu zu vergebenden Leistungen liefert 
der NVP die Rahmenvorgaben. Weitergehende Anforderungen an die künftige Ange-
botsgestaltung können mittels der obligatorischen Leistungsbeschreibung zum Verga-
beverfahren durch die Stadt Freising als Aufgabenträger festgeschrieben werden. Die 
Leistungsbeschreibung konkretisiert und ergänzt die NVP-Grundlagen entsprechend 
der spezifischen Vorgaben an die Leistungsvergabe. 
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Anhang I: Auszug Bayerische Leitlinie zur Nahver-
kehrsplanung 

 

Die nachfolgenden Tabellen stammen aus der Bayerischen Leitlinie zur Nahverkehrs-
planung und beziehen sich auf die Analyse und Bewertung des Bestands bzw. geben 
Empfehlungen zur Festlegung von Mindeststandards. 
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Anhang II: Stellungnahmen im Rahmen der Rückmel-
dungen zum Anhörungsverfahren 

Vor Beschlussfassung über den NVP 2014 für die Große Kreisstadt Freising wurde auf 
Basis von Art. 13 (1) 2 und (2) 2 BayÖPNVG den Trägern öffentlicher Belange sowie den 
an der Nahverkehrsplanung interessierten regionalen Stellen die Gelegenheit zur 
Kenntnisnahme und Stellungnahme gegeben.  

Im Rahmen dieses Anhörungsverfahrens wurden im August 2013 nachfolgende Stellen 
angeschrieben, über den Entwurf des NVP zur Anhörung informiert und um Stellung-
nahme gebeten. Der Anhörungsentwurf selbst konnte als PDF-Dokument von den 
Webseiten der Stadt Freising und der PVG heruntergeladen werden. 

Folgende Stellen und Organisationen wurden um Stellungnahme gebeten: 

• Fraktionsvorsitzender der CSU 
• Fraktionsvorsitzender der FDP 
• Sprecher Die Linke 
• Fraktionsvorsitzender der Freisinger Mitte 
• Fraktionsvorsitzende der SPD 
• Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler 
• Fraktionsvorsitzende der ödp 
• Fraktionssprecherin Bündnis 90 / Die Grünen 
• Fraktionssprecher Bündnis 90 / Die Grünen 
• Verkehrsunternehmen Hadersdorfer 
• Verkehrsunternehmen Boos 
• Verkehrsunternehmen RVO 
• Verkehrsunternehmen Stanglmaier 
• Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 23.2 
• Blinden- und Sehbehindertenberaterin  
• Behindertenbeauftragter der Stadt Freising 
• Projektgruppe Menschen mit Behinderung AGENDA 21 und Sozialbeirat 
• Treffpunkt Ehrenamt, Projektgruppe Senioren 
• Gemeinde Marzling 
• Sünzhausen, Bürgervertretung 
• Ortssprecher Haindlfing 
• Ortssprecher Itzing 
• Ortssprecherin Pulling 
• Ortssprecherin Tüntenhausen 
• Fahrgastverband Pro Bahn 
• Verkehrsclub Deutschland e.V. Kreisverband Freising 
• Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
• Verwaltungsstellen Weihenstephan (TUM) 
• Wissenschaftszentrum Weihenstephan (TUM) 
• Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft Lfl 
• Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft LWF 
• Fraunhofer Institut 
• Münchner Verkehrs - und Tarifverbund MVV 
• Bürger Haxthausen 
• Planungs- und Verkehrsreferent der Stadt Freising 
• Schulreferentin der Stadt Freising 
• Referent für die Zusammenarbeit mit Weihenstephan der Stadt Freising 
• Stadt Freising, Sicherheit und Ordnung, Schulen, Sport und soziale Angelegen-

heiten 
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• Stadt Freising, Stadtplanung und Umwelt / Büro transver Verkehrsplanung 
• Stadt Freising, Tiefbauplanung 
• Stadt Freising, Amt 64, Straßen- und Brückenbau 
• Stadt Freising, Hauptamt 
• Bayerische Eisenbahngesellschaft BEG 
• Deutsche Bahn DB Regio AG 
• Vogtlandbahn GmbH 
• Landratsamt Freising 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Rückmeldungen nach Absendern sinngemäß 
zusammengefasst dargestellt und kommentiert worden mit Hinweis, inwieweit eine 
Berücksichtigung im NVP vorgesehen ist. 

Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

Bayerische 
Landesanstalt 
für Landwirt-
schaft 

Kap. 2.1.4: Unter „bedeutende Arbeitgeber in Frei-
sing“ wird LfL mit 170 Beschäftigten ausgewiesen. 
Richtig sind 650 Bedienstete. 

Angabe der Beschäf-
tigten wird korri-
giert. 

Bayerische 
Landesanstalt 
für Landwirt-
schaft 

Kap. 2.3.10: Aufnahme einer 3-Tages-Karte für Frei-
sing-Besucher in das Fahrkartensortiment. 

Die 3-Tages-Karte 
wird zzt. nur im MVV-
Innenraum (Stadt 
München) angebo-
ten. 
Anregung wird nicht 
ergänzt. 

Bayerische 
Landesanstalt 
für Landwirt-
schaft 

Erhalt der Fahrzeiten Linie 638 und 639 bzw. Abstim-
mung mit MVV-Fahrplan und anderen Buslinien 

Derzeit sind keine 
größeren Fahr-
planänderungen 
vorgesehen.  

Blinden- und 
Sehbehinder-
tenberaterin 

Lautsprecheranlagen im Bus sind immer funktionsfä-
hig zu halten und ausnahmslos während der Fahrt 
einzuschalten. 

Festlegung 30 wird 
im Wortlaut ergänzt 
bzw. präzisiert. 

Blinden- und 
Sehbehinder-
tenberaterin 

Für barrierefreien Zugang zu den Bussen muss jede 
Busstation zur Auffindung mit den Bodenindikatoren 
DIN 32875 sowie einer Querung zum Einstieg ausge-
stattet sein. 

DIN 32875 ist unbe-
kannt. DIN 32984 ist 
derzeit gültig. Fest-
legung 31 wird im 
Wortlaut geprüft 
und entsprechend 
ergänzt bzw. präzi-
siert. 

Blinden- und 
Sehbehinder-
tenberaterin 

Fahrpersonal sollte so sensibilisiert sein, dass es Blin-
den beim Einstieg zu einem freien Sitzplatz in den 
vorderen Reihen verhilft. 

Festlegungen 30 a 
und b  werden im 
Wortlaut entspre-
chend ergänzt bzw. 
präzisiert. 

Blinden- und 
Sehbehinder-
tenberaterin 

Die Busse einer Linie sollten nach Möglichkeit immer 
an der gleichen Abfahrtsstelle halten. 

Festlegung 30 c) wird 
im Wortlaut präzi-
siert. 



Nahverkehrsplan 2014-2019 für die Große Kreisstadt Freising       

130919_2111_Bericht_NVP-Freising_final Seite 107 von 139  

Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

Blinden- und 
Sehbehinder-
tenberaterin 

Bekanntgabe der Nummer des Busses über Mikrofon 
wäre wünschenswert, insbesondere wenn mehrere 
Busse gleichzeitig an- und abfahren. 

Festlegungen 6 b, 30 
und 31 werden im 
Wortlaut geprüft 
und entsprechend 
ergänzt bzw. präzi-
siert. 

Blinden- und 
Sehbehinder-
tenberaterin 

Bessere Abstimmung der Bus-Abfahrtszeiten mit den 
einfahrenden Zügen am Freisinger Bahnhof (Blinde 
und Behinderte benötigen mehr Zeit zum Umsteigen) 

Grundlegende Auf-
gabe, die unter den 
gegenwärtigen Be-
dingungen nur mit 
erheblichem Mehr-
aufwand zu realisie-
ren ist. 

Blinden- und 
Sehbehinder-
tenberaterin 

Fahrplanaushänge sollten nicht zu hoch oder zu tief 
hängen und auch bei schlechtem Wetter gut lesbar 
sein. 

Festlegung 31 e wird 
neu aufgenommen. 

Blinden- und 
Sehbehinder-
tenberaterin 

Ermöglichung eines barrierefreien Ein- und Ausstiegs 
am P+R-Platz. 

Festlegungen 31 und 
35  werden im Wort-
laut geprüft und 
entsprechend er-
gänzt bzw. präzisiert. 
Neuer Unterpunkt 
35 c barrierefreier 
Ausbau. 

Stadtratsfrak-
tion Bündnis 
90/Die Grü-
nen 
PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Festlegung 1 a): Wort „weitgehend“ streichen. Be-
gründung: Zusammen mit Radverkehr und Fußverkehr 
soll die Mobilität gesichert werden. Die Nutzung des 
privaten PKW-Verkehr im Stadtgebiet soll nicht weiter 
zunehmen sondern abnehmen. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
Streichung von 
„weitgehend“ stellt 
ein selbstbewusstes 
Ziel dar. 

Stadtratsfrak-
tion Bündnis 
90/Die Grü-
nen 

Seite 61: Grundsätzlich soll der ÖPNV so ausgebaut 
werden und attraktiv gestaltet werden, dass eine 
deutlich erkennbare Veränderung des Modal-Split 
erreicht werden kann.  

Es soll ein Prüfauf-
trag zum Modal-Split 
formuliert werden. 
Der Modal-Split wird 
in der Stadt Freising 
nicht erfasst und 
sollte künftig erfasst 
werden, um eine 
Veränderung feststel-
len zu können. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

Stadtratsfrak-
tion Bündnis 
90/Die Grü-
nen 

Grundsätzliches: Ziel soll eine weiteren Taktverdich-
tung sein. Dies kommt in diesem NVP nicht vor. 

Zur Kenntnis. 
Es wird zunächst von 
einen gleich bleiben-
den Angebot ausge-
gangen. 
Verbesserungen und 
Taktverdichtungen 
nur im Rahmen der 
finanziellen Möglich-
keiten der PVG mög-
lich. 

Stadtratsfrak-
tion Bündnis 
90/Die Grü-
nen 

Grundsätzliches: Die Stadt ist verpflichtet, die Ver-
kehrswege für den Bus inkl. der Haltestellen freizuhal-
ten. (Aufnahme in Festlegung 34 und 31.) Personal-
Mehrkosten für Abend, Sa, Sonn- und Feiertagsschicht 
soll in Festlegung 19 aufgenommen werden. 

Zur Sicherung der 
ordnungsgemäßen 
Betriebsdurchfüh-
rung ist die Freihal-
tung der Verkehrs-
weg und Haltestellen 
ein Grundsatz der in 
der Festlegung 31 
und 34 aufgenom-
men wird. 
Prüfauftrag für 
Mehrkosten in Fest-
legung 19.  

Stadtratsfrak-
tion Bündnis 
90/Die Grü-
nen 

Festlegung 3a (Seite 63): Umformulierung „ … mit der 
Aufgabenträgerstelle abzustimmen, um jeweils ver-
kehrlich und wirtschaftlich optimale Lösungen zur 
ÖPNV-Erschließung zu finden.“ 

Wird geändert. 

Drehung der Formu-
lierung „verkehrlich 
und wirtschaftlich“ 
anstatt „wirtschaft-
lich und verkehrlich“, 
setzt die Priorität auf 
die verkehrlichen 
Aspekte. Meist ste-
hen die wirtschaftli-
chen Belange über 
den verkehrlichen 
Belangen. Änderung 
sofern mehrheitsfä-
hig.  

DB Regio AG 
(Deutsche 
Bahn) 

Kap. 2.5.4 (S. 56) Sonstige Mängel und Schwachstel-
len": Hier bitten wir um eine objektive Darstellung der 
Fakten. Formulierungsvorschlag für den ersten Absatz 
nach SPNV-Betrieb beigefügt: 
 
Der derzeitige S-Bahn-Betrieb verkehrt überwiegend in 
einem 20-Minuten-Takt. Wobei es teilweise nach 
Freising und auch auf dem Weg nach München zu 
unregelmäßigen Fahrplanabweichungen kommt. In 
diesen Fällen verkehrt die S-Bahn im 40-Minuten-
Abstand. Die Fahrzeit nach München Hauptbahnhof 
beträgt mit der S-Bahn derzeit 43 Minuten, mit dem 
Regionalexpress ca. 26-28 Minuten. 

Wird zum Teil ange-
passt. 
Die Formulierungen 
werden geglättet. Die 
bestehenden Mängel 
und Schwachstellen 
werden aber be-
nannt. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

Hochschule 
Weihenste-
phan-
Triesdorf 

Bedarfsgerechte Erhöhung der Buskapazitäten Rich-
tung Weihenstephan zu Spitzenzeiten 

Die Kapazitätsreser-
ven und Engpässe 
werden regelmäßig 
beobachtet und bei 
Bedarf kann kurzfris-
tig gehandelt wer-
den. Im Planungsho-
rizont 2014-2019 das 
Angebot nach Wei-
henstephan bedarfs-
gerecht ausgebaut. 
Maßnahme wird zur 
Prüfung in den NVP 
aufgenommen. 

Hochschule 
Weihenste-
phan-
Triesdorf 

Befahren des Weihenstephaner Bergs durch Busse bis 
zur ersten Gabelung, die zum Kreisverkehr mit Bushal-
testelle umgebaut werden müsste. 

Ein Freihalten von 
parkenden PKW (24 
Stunden täglich, am 
Wochenende und 
feiertags) in der 
Wendeschleife, 
sowie die Sicherstel-
lung des Winter-
dienstes ist Voraus-
setzung für diese 
Überlegung. Den 
anderen Fahrgästen, 
die nicht auf den 
Berg wollen, wird die 
Fahrt unattraktiv und 
zu lang erscheinen. 
Die Fahrzeit verlän-
gert sich um schät-
zungsweise 3-5 Mi-
nuten. Weitere Busse 
sind notwendig.  
Keine Aufnahme in 
den NVP 

Landesanstalt 
für Wald und 
Forstwirt-
schaft (LWF) 

Einführung der Ergänzung 638 mit 639 hat wesentlich 
zur Steigerung der Attraktivität des Busses für Studen-
ten und Angestellte beigetragen. 
Anbindung insbesondere zur HVZ, aber auch tagsüber 
wichtig. 
Vorschlag: Zugverspätungen bis 5 Min. (gem. DB-
Auskunft) abwarten, weil eine Wartezeit von 30 Minu-
ten zwischen Bus 635 und Stadtbus sowie Stadtbus 
und Zug/S-Bahn bei einigen Fahrten zu lange dauert. 
Forderung nach Regelhalt aller RB-, RE- und Alex-Züge 
in Freising wird unterstützt. 
Forderung nach durchgehendem 20-Min-Takt bzw. 
Wechsel zum 15-/30-Min-Takt bei der S-Bahn wird 
unterstützt. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 1.2.1: Tabelle 1 - Statt § 8 (2) muss es heißen § 8 
(3). 
Vorschlag: Dort auch § 8 Abs. 3 Satz 1 PBefG (oder Abs. 
3 gleich vollständig) zu zitieren, da hier wesentliche 
Kompetenzen übertragen werden. 

Korrektur erfolgt. 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 2.2.3: Tabellen 9 und 10 beziehen sich auf MVV-
Daten aus 2009. Wir schlagen vor diese durch Darstel-
lungen auf Basis der MVV-Erhebung Reale Ertragskraft 
2012 zu ersetzen und den Text im Punkt 2.2.3 darauf 
abzustimmen. 

Korrektur erfolgt. 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 2.3.2: Zu Grundtakten auf den einzelnen Linien in 
Tabelle 13: genannte Taktmodelle nur auf einem Teil 
der Linien in Reinform umgesetzt. Auf einigen Linien je 
nach Zeitlage bzw. Verkehrstag größere Abweichungen 
bei Abfahrtszeiten feststellbar. Zum Teil verkehren 
Busse in bestimmten Zeitlagen auf anderen Linienwe-
gen - was ebenfalls zu abweichenden Abfahrts- bzw. 
Ankunftszeiten führt. Merkbarkeit und Begreifbarkeit 
der Fahrpläne für Fahrgäste leidet darunter. 

Einwand wird zur 
Kenntnis genom-
men.  
Ziel ist es, betriebs-
bedingte Abwei-
chungen vom Nor-
maltakt und Normal-
linienweg auf ein 
nötiges Minimum zu 
reduzieren. 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 2.3.3: Bei in Tabelle 15 angegeben Betriebszeiten 
ist es ggf. sinnvoll hinzuweisen, dass es sich um Be-
triebszeiten im Stadtgebiet Freising handelt.  
Wir regen an, in der Tabelle bei der MVV-
Regionalbuslinie 635 in der Spalte VU zusätzlich den 
neuen Betreiber RVO ab 15.12.2013 zu ergänzen. 

Wird ergänzt. 
 
 
Wird ergänzt. 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 2.3.6: Von Seiten MVV existierten vor Einführung 
der MVV-Haltestellenstandards FIS2 und FIS3 keine 
weitergehenden Festlegungen für Gestaltung und 
Ausstattung der Haltestellen. Vorschlag Formulierung: 
„Ansonsten entspricht die Haltestellen-Beschilderung 
an den Stadtbus-Haltestellen sowie an Außerortshalte-
stellen der Regionalbusse den gesetzlichen Anforde-
rungen - ohne weitergehende Qualitäts- oder Gestal-
tungsvorgaben zu erfüllen.“ 

Formulierungsvor-
schlag wird aufge-
nommen. Streichung 
„älteren MVV-
Standard“. 

MVV Bereich 
Konzeption 

Kap. 2.3.9: Bitte ergänzen: „Die Fahrpläne der Stadt-
busse Freising bzw. alle MVV-integrierten ÖPNV-
Angebote in Freising sind außerdem über die elektro-
nischen Fahrplanmedien des Verbundes (EFA, EFA-
mobi, MVV-Companion) abrufbar und werden dort 
kontinuierlich gepflegt und aktualisiert. Über die Elekt-
ronische Fahrplanauskunft (EFA) des MVV können 
auch spezifische Fahrplanauskünfte für mobilitätsein-
geschränkte Personen und Tarifinformationen erteilt 
werden“. 

Die Hinweise werden 
berücksichtigt, so-
weit noch nicht im 
Text enthalten. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 2.3.9: Hier sollte erwähnt werden, dass Fahrpläne 
der Linien im Stadtverkehr Freising auch im gedruckten 
MVV-Gesamtfahrplanbuch enthalten sind. Fahrplan-
auskünfte erfolgen zudem auf der MVV-Website inkl. 
MVV-Online-Fahrplanauskunft EFA.  
Bzgl. Aussage „Für den Stadtverkehr Freising wurden 
die Vorgaben hinsichtlich der Fahrzeugfarben geän-
dert. So präsentieren sich die Stadtbusse in den Stadt-
farben karminrot-weiß und die Kundeninformationen 
im Hausdesign der PVG.“  regen wir an zu ergänzen, 
dass auch Haltestelle die nur von Stadtbussen bedient 
werden von MVV-Standards abweichen. 

Die Hinweise werden 
im NVP bei Kap. 
2.3.9 ergänzt. 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap 2.4: Bzgl. der in den Punkten 2.4.1, 2.4.2 und 2.4.3 
dargestellten Fahrgastzahlen stimmen Darstellungen 
tlw. nicht mit den MVV-Daten der Realen Ertragskraft 
2012 überein. Wir gehen davon aus, dass die Darstel-
lungen inzwischen überarbeitet wurden bzw. werden. 
Sofern für 2012 nicht auf die Daten der MVV-Erhebung 
Reale Ertragskraft 2012 Bezug genommen wird, sollte 
ein entsprechender Hinweis auf die abweichende 
Datenbasis erfolgen. 

Zahlen werden 
überprüft und korri-
giert. Die Datenquel-
le wird korrekt an-
gegeben. 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 2.5: Im Rahmen Schwachstellenanalyse sollte 
auch auf Umsteigebeziehungen - insbesondere zum 
SPNV - eingegangen werden.  Wir sehen die im Rah-
men der Restrukturierung des Stadtverkehrs Freising 
erfolgte Umstellung auf ein 15/30-Minuten-Takt-
Schema nach wie vor kritisch. Im S-Bahn- und zum Teil 
auch Regionalzugverkehr - besteht eine 20/40er-
Taktung.  Auch die MVV-Regionalbuslinie 635, die 
zahlreiche Umsteiger von bzw. zu Stadtbuslinien auf-
weist, verkehrt im 20-Minuten-Takt. Vor der Restruk-
turierung verkehrte ein Großteil der Stadtbuslinien im 
10-, 20- oder 40-Minuten-Takt. Dadurch waren grund-
sätzlich entsprechende Anschlussbeziehungen zur 
Schiene und zur MVV-Regionalbuslinie 635 gegeben; 
auch wenn in bestimmten Zeitlagen ein Erreichen der 
Anschlüsse aufgrund von Verspätungen nicht immer 
realisiert werden konnte. Mit der Umstellung der 
Stadtbuslinien auf eine 15- bzw. 30-Minuten-Taktung 
zum 16. April 2011 hat sich die Anschlusssituation 
unseres Erachtens weiter verschlechtert. Systembe-
dingt ergeben sich regelmäßig Ankünfte am Freisinger 
Bahnhof, die erst nach einer 15 bis 20-minütigen War-
tezeit eine Weiterfahrt in Richtung München ermögli-
chen. Entsprechendes gilt natürlich auch für Umstei-
gebeziehungen in Gegenrichtung.   
 

Einwände werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
Dort wo kein 15-
Minuten-Takt exis-
tiert, ist die An-
schlussbeziehung 
meist schlechter 
geworden. Die Linien 
620/621 haben Fahr-
gäste verloren. Durch 
die neuen Linien 
630/631 konnten 
neue Bereiche erst-
malig erschlossen 
werden und neue 
Fahrgäste auch von 
den ehemaligen 
Linien 620/621 ge-
wonnen werden. 
Die Restrukturierung 
2011 hatte auch 
Einsparvorgaben zur 
Ziel und konnte aus 
diesem Grund nicht 
nur Verbesserungen 
bringen. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Auch das Thema Pünktlichkeit sollte bei der Schwach-
stellenanalyse bzgl. Stadtverkehr nicht völlig ausge-
klammert werden. Anschlussprobleme zwischen Regi-
onalzügen bzw. der S-Bahn und den Linien im Stadt-
verkehr Freising sind vielfach, aber nicht allein auf 
Verspätungen bei S-Bahn und Regionalzügen zurückzu-
führen wie in Punkt 2.5.4 dargestellt. Vielmehr ist 
aufgrund des weiter zunehmenden Individualverkehrs 
in der HVZ sowohl bei den städtischen Linien als auch 
im Regionalbusverkehr ein Einhalten der Fahrpläne 
zunehmend schwieriger.  Daneben verursachen auch 
Falschparker immer wieder Behinderungen - und 
letztlich Verspätungen - im Busverkehr. Verschärft 
wird die Verspätungsproblematik durch die von Jahr zu 
Jahr zunehmende Zahl von Straßensperrungen im 
Stadtgebiet Freising aufgrund von Straßenbaumaß-
nahmen, Kanalbauarbeiten, Veranstaltungen etc.  Die 
Sperrungen führen regelmäßig dazu, dass Buslinien 
umgeleitet werden müssen. Ein pünktliches Erreichen 
der Anschlüsse kann unter diesen Rahmenbedingun-
gen oft nicht garantiert werden. 

Verspätungen haben 
vielerlei Ursache: 
hohes KFZ-
Aufkommen, Baustel-
len, Falschparker. 
Selten herrscht Re-
gelbetrieb.  
Handlungsbedarf ist 
vor allem bei den 
Falschparkern zu 
sehen. Verbesserung 
ist im Zuge der In-
nenstadtkonzeption 
mit Verringe-
rung/Vermeidung 
des MIV in der Unte-
ren und Oberen 
Hauptstraße zu er-
warten. 

MVV Bereich 
Konzeption 

Kap. 2.5.4 (S. 56): Entgelterhebung auf geförderten 
Anlagen ist zum Zwecke der Überschusserzielung 
schon rein aus förderrechtlichen Gründen nicht zuläs-
sig. Besser wäre der Begriff „Betriebskostendeckung“ 
Nutzungsbestimmungen auf n P+R-Anlagen sind 
grundsätzlich umzusetzen, unabhängig vom Entgelt 

Hinweis wird aufge-
nommen und der 
Text entsprechend 
geändert. 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 2.5.4: In der Schwachstellenanalyse wird darauf 
verwiesen, dass sowohl beim 20/40-Minuten-Takt als 
auch bei dem neuen 15/30-Minuten-Takt der Über-
gang zwischen dem Stadtbus und den SPNV-
Verkehrsmitteln nicht reibungslos funktioniert.  
Wesentlicher Grund für den unzuverlässigen Anschluss 
ist die hohe Verspätungsanfälligkeit im SPNV. In zahl-
reichen Gesprächen zwischen BEG, DB Netz und den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen wurden Maßnahmen 
zur Erhöhung der Betriebsstabilität erörtert. Grund-
problem ist jedoch, dass die vorhandene Schieneninf-
rastruktur durch die große Anzahl von S-Bahnen und 
Regionalzügen eine äußerst hohe Auslastung aufweist, 
die einer pünktlichen Betriebsabwicklung entgegen-
steht.  Lediglich eine Beschleunigung der S-Bahn – 
wobei mit der S-Bahn München zu klären wäre, ob 
dieses überhaupt technisch möglich wäre – ist nicht 
zielführend. Vielmehr müssen Maßnahmen umgesetzt, 
die die Stabilität des Fahrplans erhöhen, z.B. durch 
eine überschlagende Wende der S-Bahn im Bahnhof 
Freising.  Ferner sind Absprachen zwischen den Eisen-
bahnverkehrsunternehmen und DB Netz erforderlich, 
damit die Übertragung von Verspätungen zwischen 
den Zügen minimiert wird.  
Grundsätzlich erachten wir eine einheitliche Taktfami-
lie für alle an einem Verknüpfungspunkt verkehrenden 
öffentlichen Verkehrsmittel für sinnvoll. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die Stadt Freising 
setzt sich für ihre 
Belange ein, dass die 
Verspätungsanfällig-
keit im SPNV verrin-
gert wird und die 
vorhandenen Prob-
leme erörtert werden 
und gemeinsamen 
Lösungen zugeführt 
werden.  
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 3: Da der Nahverkehrsplan nach  unserer Infor-
mation noch in 2013 beschlossen werden soll, ist die 
Aussage einer 5 Jährigen-Gültigkeit bis max. zum Jahr 
2021 für uns nicht ganz nachvollziehbar. 

Der NVP ist gültig 
von 2014 bis 2019. 
Die Zahl 2021 wird 
durch 2019 ersetzt. 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 4.3.3: Bei Tabelle 26 wird unterschieden nach 
Grundnetz und Ergänzungsnetz. Laut Punkt 4.2.1 ist im 
Grundnetz auch der SPNV und im Ergänzungsnetz auch 
der AST-Verkehr enthalten. In Tabelle 26 wird dann in 
Bezug auf das Grundnetz und das Ergänzungsnetz auf 
MVV-Standards verwiesen. Diese finden bei SPNV und 
AST keine Anwendung.  
Insofern sollte in Tabelle 26 vermerkt werden „Grund-
netz (ohne SPNV)“ und „Ergänzungsnetz (ohne AST)“.  
In Tabelle 26 bitten wir zudem bei der Rubrik Halte-
stellenstandards im Feld Bemerkungen den Satz „Im 
Ergänzungsnetz bzw. bei Stadtbus-Haltestellen mit nur 
1 Linie sind Einfach-H-Schilder ohne Rahmen zulässig 
(Design an MVV-Standard angelehnt)“ zu streichen, da 
sonst auf Dauer ein Haltestellendesign toleriert würde, 
dass sowohl von MVV-Vorgaben als auch vom Stadt-
bus-CI abweicht.  Bei der Erneuerung älterer Haltestel-
lenmasten sollte unseres Erachtens eine vollständige 
Umstellung auf Masten nach MVV-Standard FIS2 oder 
FIS3 bzw. Stadtbus-CI das Ziel sein. 

Die MVV-Standards 
finden beim SPNV 
und AST keine An-
wendung.  
Hinweis wird ergänzt 
bzw. MVV-Standard 
wird entfernt.  
Die MVV-Standards 
werden einzeln 
ausformuliert.  

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 4.4.2: In der Festlegung 15 wird der lückenlose 
20-Minuten-Takt auf der S1 gefordert. Diese Forde-
rung entspricht nicht dem Angebotsstandard bei der S-
Bahn München, wonach auf den Außenästen in den 
Nebenverkehrszeiten die Züge im 20/40-Minuten-Takt 
verkehren.  
Nach dem Startkonzept für die 2. Stammstrecke (Mit-
fall 6T) wird auf der S1 bis Neufahrn ein ganztägiger 
15-Minuten-Takt bis Neufahrn eingeführt. Ab Neu-
fahrn verkehrt die S1 dann halbstündlich nach Freising 
und halbstündlich zum Flughafen.  
Damit wird künftig in Freising  ein gut merkbarer, 
regelmäßiger 30-Minuten-Takt für die S-Bahn angebo-
ten. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Regio-
nalzüge.  
Der MVV befürwortet nachdrücklich die Realisierung 
der zweiten Stammstrecke. Gleichwohl ist davon aus-
zugehen, dass die Inbetriebnahme frühestens zum 
Jahresfahrplan 2020 erfolgen wird. D.h. es ist zu erwar-
ten, dass es zumindest für die nächsten 6 Jahre beim 
20/40-Taktschema bei der S-Bahn bleibt – mit der 
entsprechenden Diskrepanz zum 15/30-Minuten-
Grundtakt im Stadtbusverkehr der im Rahmen der 
Restrukturierung zum 16. April 2011 eingeführt wurde. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
Ein 30-Minuten-Takt 
ist für die Große 
Kreisstadt Freising zu 
gering. Freising ist die 
größte Stadt nach 
München im MVV 
und sollte in der HVZ 
auch mit einem 15-
Minuten-Takt ange-
bunden werden. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 4.4.3: In Festlegung 16 wird für die Regionalbusli-
nien zwischen Freising und Fahrenzhausen/Dachau 
(über Sünzhausen), Allershausen (über Kranzberg), 
Pfaffenhofen (über Haindlfing), Mainburg (über 
Tüntenhausen), Erding (über Attaching) und Neufahrn 
(über Hallbergmoos) ein täglicher Grundtakt mindes-
tens alle 2 Stunden als sinnvoll angesehen (Mo-Fr 8, 
Samstag 7 und Sonn- und Feiertag 6 Fahrtenpaare).  
Dieser Regionalbus-Grundtakt sollte im Berufs- und 
Schülerverkehr sowie auf Teilstrecken nach Aufkom-
men und Bedarf verdichtet bzw. verstärkt werden. 
Grundsätzlich ist hierzu festzustellen, dass aus Sicht 
des MVV die Festlegungen und Anforderungen des 
Landkreises Freising als zuständigen Aufgabenträger 
die Grundlage des Fahrplanangebots bilden. Der Land-
kreis Freising legt diesbezüglich großen Wert auf eine 
wirtschaftliche Betriebsgestaltung. Dokumentiert ist 
dies unter anderem im Nahverkehrsplan des Landkrei-
ses Freising aus dem Jahr 1999 bzw. in der Fortschrei-
bung aus dem Jahr 2005. So wird z.B. in der Fort-
schreibung des Nahverkehrsplans eine wirtschaftliche 
und effektive Abwicklung des Busverkehrs als strategi-
sches Ziel vorgegeben.   
Auf vielen  der hier angesprochenen MVV-
Regionalbuslinien wurde das Angebot in den letzten 
Jahren deutlich ausgebaut. Dabei  ist es gelungen 
entsprechend den Vorgaben des Aufgabenträgers 
einen insgesamt relativ hohen Kostendeckungsgrad 
beizubehalten bzw. diesen zu steigern. Aus Sicht des 
MVV ist dies der richtige Weg, der weiter bestritten 
werden sollte.  
Das hier angeregte, umfassende Angebot lässt sich 
allerdings schwerlich mit dem Ziel einer wirtschaftli-
chen und effektiven Gestaltung des MVV-
Regionalbusverkehrs in Einklang bringen. In einigen 
Aspekten ist das aktuelle Angebot auf einzelnen MVV-
Regionalbuslinien  - z.B. auf den Linie 602 und 603  - 
zwar bereits auf dem bzw. über dem hier geforderten 
Niveau; auf anderen MVV-Regionalbuslinien aus nach-
vollziehbaren Gründen deutlich darunter. Das ge-
wünschte Fahrtenangebot würde z.B. für die MVV-
Regionalbuslinien 614 und 615 eine Vervielfachung des 
Angebots und der Kosten bedeuten. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die Festlegung 16 ist 
im Hinblick auf eine 
Fortschreibung des 
Nahverkehrsplanes 
der Stadt Freising zu 
sehen. 
Letztendlich ent-
scheiden der Kreis 
und die Politik über 
das Angebot. 
Ein gutes Grundan-
gebot mit 2-Stunden-
Takt kommt auch 
dem Stadtverkehr 
angemessen zu gute. 
Mittelfristig sollten 
sich beide Angebote 
ergänzen.  
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

MVV/ Land-
kreis Freising 
(Fortsetzung) 

Einer solchen Ausweitung steht unseres Erachtens 
keine entsprechende Nachfrage gegenüber. Insbeson-
dere die Forderung nach 6 Fahrtenpaaren an Sonn- 
und Feiertagen ist unseres Erachtens mit Blick auf die 
Wirtschaftlichkeit nicht vertretbar. 
Die pauschale Festlegung auf einen Grundtakt und 
eine Mindestzahl von Fahrten pro Verkehrstag wird 
unserer Meinung nach den unterschiedliche Fahrgast-
potentialen und Verkehrsbedürfnissen nicht gerecht. 
(Auch im Stadtgebiet Freising wird ja stark differenziert 
zwischen Linien im 15-Munten-Takt bis zu AST-
Verkehren mit stark beschränkten Fahrtenangebot.)  
Zu Bedenken ist in diesem Zusammenhang, dass in 
einige Gemeinden im Landkreis Freising die Verbin-
dung nach Freising nicht unbedingt im Fokus steht. Für 
Gemeinden oder Ortsteile im westlichen bzw. südli-
chen Landkreis sind die Busverbindungen zu den S-
Bahnhöfen und/oder Schulstandorten in Lohhof, 
Eching, Neufahrn oder Hallbergmoos von vergleichba-
rer bzw. größerer Bedeutung.  
Letztlich ist auch die Ausrichtung auf die Bedürfnisse 
der Schülerbeförderung mit einem 2-Stunden-
Taktschema schwer in Einklang zu bringen; allein 
dadurch, dass die Unterrichtszeiten einem anderen 
Zeitschema unterliegen. Auf den meisten MVV-
Regionalbuslinien stellen die Schülerinnen und Schüler 
die mit Abstand größte Nutzergruppe dar. Eine zeitge-
rechte Bedienung der Schulen ist somit unseres Erach-
tens gegenüber einer Vertaktung vorrangig zu berück-
sichtigen. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 

MVV Bereich 
Marketing/ 
Tarif 

Kap. 4.4.4 Festlegung 17 b) und Kap. 5.3 Festlegung 
26 c): Vor dem Hintergrund der Verbesserung der 
Tarifergiebigkeit würden wir vorschlagen den eigenen 
Tarif für die AST-Linien beizubehalten oder den AST-
Fahrpreis zu erhöhen und gleichzeitig aber den Fahr-
gästen mit MVV-Zeitkarten eine Ermäßigung von z.B. 
1,- € zu gewähren. Damit würde die Kundenakzeptanz 
bei den Kunden mit MVV-Zeitkarten erhöht und auf 
der anderen Seite könnte u.U. die Tarifergiebigkeit bei 
den Gelegenheitskunden, die noch keine MVV-
Fahrkarte in den Händen haben, erhöht werden.“ 

Vorschlag wird im 
Rahmen des Prüfauf-
trags aufgenommen. 
nachrichtlich: 
Derzeit PVG-Tarif 
2€/P/F: Vorschlag 
künftig 2€/P/F und 
Ermäßigung auf 
1€/P/F für Zeitkar-
teninhaber. Oder 
2,50€/P/F und Ermä-
ßigung auf 1,50€/P/F. 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 5.1: Hinsichtlich der Aussage: „Zur Sicherung 
sowie zur weiteren Optimierung der Wirtschaftlichkeit 
sowie der Integration des Nahverkehrsangebotes in 
der Stadt Freising werden die innerstädtischen Linien 
planerisch und rechtlich zusammengefasst und als 
sogenannte Linienbündel definiert.“  regen wir an 
genauer zu erläutern, was unter einer „rechtlichen 
Zusammenfassung“ zu verstehen ist. 

„Rechtlich“ wird 
gestrichen, da es 
keine rechtliche 
Zusammenfassung 
gibt. 
Es wird die Kurzform 
„zusammengefasst“ 
gewählt.  
Auch „planerisch“ ist 
zu streichen. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Festlegung 20: Wir bitten den Satz „Für den Betriebs-
zweig Regionalbus sind Lösungen im Rahmen land-
kreisweiter Linienbündel oder auf weiterer Basis von 
Einzelgenehmigungen zu finden.“ zu ersetzen durch: 
„Für den MVV-Regionalbusverkehr erfolgt die Bildung 
von Linienbündel in Abstimmung zwischen dem zu-
ständigen Aufgabenträger Landkreis Freising und dem 
MVV.“ 

Formulierungsvor-
schlag wird bei Fest-
legung 20 über-
nommen. 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 5.2, Festlegung 22: Bzgl. der Aussage „Damit wird 
das aus der Linienoptimierung der Jahre 2010/2011 
hervorgegangen Netz und Angebot mit dem NVP im 
Wesentlichen bestätigt.“ verweisen wir auf unsere in 
den Bedenken zum 15- bzw. 30-Minutem-Takt  in 
unseren Anmerkungen zu Punkt 2.5. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die Bedenken sind 
bekannt. 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Festlegungen 23 c), 26: Die vorgeschlagene Verlänge-
rung der Linie 637 nach Sünzhausen  und gleichzeitige 
Streichung der AST-Linie 6002 - ist aus Sicht des MVV 
sinnvoll. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 

MVV/ Land-
kreis Freising 

In Festlegung 25 wird angeregt, den freigestellten 
Schülerverkehr in den ÖPNV zu integrieren und ge-
meinsam mit den Stadtbusleistungen auszuschreiben 
um Synergieeffekte und Preissenkungen zu erzielen.   
Sofern der freigestellte Schülerverkehr in den ÖPNV 
integriert wird, sind allerdings auch kostensteigernde 
Effekte zu beachten; z.B. durch Anwendung der MVV-
Qualitätsstandards bzw. durch (Qualitäts-)Vorgaben 
aus dem Nahverkehrsplan.  
Außerdem ist zu bedenken, dass dadurch das ohnehin 
schon sehr große Linienbündel noch deutlich wächst. 
Die Bereitschaft sich um ein extrem großes Leistungs-
volumen zu bewerben dürfte bei vielen kleineren und 
mittleren Verkehrsunternehmen nicht sehr ausgeprägt 
sein.  Es ist nicht auszuschließen, dass sich nur sehr 
wenige Bewerber aus der Region darum bemühen. 
Eine geringe Zahl von Bewerbern ist aber mit Blick auf 
Preissenkungen tendenziell negativ zu bewerten. 

Die Festlegung 25 
dient der Diskussion. 
Die Rückmeldungen 
und Einschätzung 
sind als Hilfestellun-
gen für die Stadt 
Freising und die 
Politik zu verstehen.   

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 5.4.1: In Tabelle 30 sind u.a. die Betriebstage und 
die Nutzwagen-km pro Jahr dargestellt. Es sollte hier 
darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei um 
aktuelle Werte handelt, die sich im Gültigkeitszeitraum 
des Nahverkehrsplans nach aktuellen Erfordernissen 
auch ändern können. 

Die Werte werden 
ergänzt mit „Stand: 
Fahrplan 2013“. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 5.4.2, Festlegung 28: Für Festlegung 28 b) regen 
wir folgende Textänderung an:   
„  
Hintergrund: Für den Anschluss an das ISE müssen 
Busunternehmen ihre Fahrzeugausstattung erneuern 
sowie Hardware und Software bei den Bordrechner-
herstellern einkaufen. In laufenden Verkehrsverträgen 
sind die hierbei entstehenden Kosten nicht im Angebot 
eingepreist. Somit können die betroffenen Linien nur 
bei weiteren Investitionen durch den Aufgabenträger 
vor Ablauf des Verkehrsvertrages an das ISE ange-
schlossen werden. Vor dem Hintergrund einer mögli-
chen Neuvergabe der Linien im Stadtverkehr Freising 
mit Vertragsbeginn Dezember 2015 ist eine Ausstat-
tung der derzeit eingesetzten Fahrzeuge mit Blick auf 
die Kosten kritisch zu hinterfragen. Aus Sicht des MVV 
eignen sich für die ISE-Pilotphase nur Linien mit einer 
restlichen Vertragslaufzeit bis mind. Dezember 2017.  
In aktuell laufenden Linienausschreibungen sind die 
Busunternehmen verpflichtet, ihre Fahrzeuge mit 
Echtzeit-fähigen Bordrechnern auszustatten. Hierzu 
gehört ebenso die für den Betrieb nötige Hardware 
und Software. 

Wird geändert: 
b) Die Stadt Freising 
möchte sich dazu 
dem „Integrations-
System für Echtzeit-
daten (ISE)“ des MVV 
anschließen, dessen 
Systemaufbau derzeit 
in Vorbereitung ist. 
Im laufenden Dialog 
mit dem MVV soll 
darauf hingewirkt 
werden, durch Inves-
titionen des Aufga-
benträgers frühzeitig 
und bereits vor Ab-
lauf der Verkehrsver-
träge mit den Busun-
ternehmen Stadt- 
und Regionalbusli-
nien an das ISE anzu-
schließen – als eine 
der fahrgaststärksten 
Umsteigehaltestellen 
im Verbundgebiet 
außerhalb Münchens 
eignet sich der 
Freisinger Bahnhof 
hierfür besonders.“ 
 
In aktuell laufenden 
Linienausschreibun-
gen sind die Busun-
ternehmen verpflich-
tet, ihre Fahrzeuge 
mit Echtzeit-fähigen 
Bordrechnern auszu-
statten. Hierzu ge-
hört ebenso die für 
den Betrieb nötige 
Hardware und Soft-
ware. 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Kap. 5.5: Hier ist im Text vor dem Punkt „Festlegung 
32“ fälschlicherweise der Landkreis  München als 
Aufgabenträger für den MVV-Regionalbusverkehr 
genannt. Wir bitten hier „München“ durch „Freising“ 
zu ersetzen. 

Fehler wird behoben 
und korrigiert. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Festlegung 33 a): Es wird eine bessere Verbindung zw. 
Erding und Freising durch die MVV-Regionalbuslinie 
511 incl. Vertaktung und Integration mit der Linie 634 
angeregt.   
Hierzu ist anzumerken, dass die MVV-Regionalbuslinie 
511 – die zu ca. 80 Prozent durch den Landkreis Erding 
finanziert wird -  in erster Linie als Angebot für Schüler 
der berufsfortbildenden Einrichtungen BS, FOS, BOS in 
Erding und Freising zu verstehen ist. Hier sind die 
Zeitlagen den Unterrichtsbeginn- und -endzeiten an-
zupassen. Eine Vertaktung ist nicht im Interesse der 
vorhandenen Nutzer; es sei denn, die Vertaktung wäre 
zufällig mit den Erfordernissen der Schülerbeförderung 
vereinbar.  
Zu beachten ist außerdem, dass der Landkreis Erding in 
seinem Nahverkehrsplan Freising zwar als „Arbeitsort 
von Bedeutung“ bezeichnet, aber keine weiteren 
Aussagen zur Entwicklung der Linie 511 trifft. Leis-
tungserweiterungen der Linie 511 sind im Nahver-
kehrsplan des Landkreis  Erding nicht vorgesehen – 
allenfalls Ausgestaltungen oder auch Reduzierungen 
der Nutzerzahl entsprechend.  
Die Verbindung zwischen Erding und Freising ist dar-
über hinaus durch Umstieg zwischen den MVV-
Regionalbuslinien 512 und 635 am Flughafen München 
gewährleistet. Sowohl die MVV-Regionalbuslinie 512 
als auch die MVV-Regionalbuslinie 635 verfügen über 
ein dichtes Fahrplanangebot von Montag bis Sonntag. 

Wir ergänzen den 
Hinweis des MVV:  
Hierzu ist anzumer-
ken, dass die MVV-
Regionalbuslinie 511 
– die zu ca. 80 Pro-
zent durch den Land-
kreis Erding finanziert 
wird -  in erster Linie 
als Angebot für Schü-
ler der berufsfortbil-
denden Einrichtun-
gen BS, FOS, BOS in 
Erding und Freising 
zu verstehen ist. 
Zu beachten ist au-
ßerdem, dass der 
Landkreis Erding in 
seinem Nahver-
kehrsplan Freising 
zwar als „Arbeitsort 
von Bedeutung“ 
bezeichnet, aber 
keine weiteren Aus-
sagen zur Entwick-
lung der Linie 511 
trifft. Leistungserwei-
terungen der Linie 
511 sind im Nahver-
kehrsplan des Land-
kreis  Erding nicht 
vorgesehen – allen-
falls Ausgestaltungen 
oder auch Reduzie-
rungen der Nutzer-
zahl entsprechend.  
Die Verbindung 
zwischen Erding und 
Freising ist darüber 
hinaus durch Um-
stieg zwischen den 
MVV-
Regionalbuslinien 
512 und 635 am 
Flughafen München 
gewährleistet. So-
wohl die MVV-
Regionalbuslinie 512 
als auch die MVV-
Regionalbuslinie 635 
verfügen über ein 
dichtes Fahrplanan-
gebot von Montag 
bis Sonntag. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

MVV/ Land-
kreis Freising 

Festlegung 33 b): Die Einrichtung einer zusätzlichen 
Haltestelle auf der St2084 (= Thalhauser Str.) für die 
MVV-Regionalbuslinien 616 und 619 wird von Seiten 
des MVV befürwortet.  Aufgrund von Sicherheitsbe-
denken wurde dieses Vorhaben in der Vergangenheit 
jedoch von Seiten der zuständigen Verkehrsbehörde 
bzw. der Polizei abgelehnt. 

33b) MVV Befürwor-
tung wird zur Kennt-
nis genommen. 

Ortssprecher 
Haindlfing 

AST-Verkehr: Überschneidung von Zeiten der Busan-
bindungen (601, 617, 618) und der AST-Verkehre. Bitte 
entzerren, AST später abends oder ans Wochenende 
legen. 
 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
Bei Entzerrung ent-
stehen noch größere 
Fahrtzeitlücken beim 
AST. Derzeit: 9, 11, 
13, 16 Uhr. Wochen-
endanbindung: wenn 
dann für alle 4 AST 
mit gleichem Ange-
bot. Finanziell ist die 
Erweiterung derzeit 
nicht möglich.  

Ortsspreche-
rin Pulling 

Kritik: Keine Anbindung innerhalb des Stadtteils Pul-
ling. 
Keine direkte Anbindung der Orte Achering, Dürneck 
und Eggertshofen an Pulling. 

Vorschlag wird ge-
prüft. 
Pulling ist über die S-
Bahn an Freising 
angebunden. Prüfung 
einer Anbindung von 
Weihenstephan nach 
Pulling und umge-
kehrt, Testphase 
festlegen. Kostenkal-
kulation.  Vorlage für 
politische Entschei-
dung,  
Liniengenehmigung 
beantragen/ aus-
schreiben. Entspre-
chende Vorlaufzeit 
berücksichtigen. 

Vertretung 
für Ortsteil 
Sünzhausen/ 
Elternbeirats-
vorsitzende 
Camerloher 
Gymnasium 

Alle Maßnahmen, die den ländlichen Raum durch das 
Ergänzungsnetz besser erschließen werden begrüßt. 

Zur Kenntnis. 
  

Vertretung 
für Ortsteil 
Sünzhausen/ 
Elternbeirats-
vorsitzende 
Camerloher 
Gymnasium 

Festlegung 23: Fahrtzeitangabe der Linie 637 von 
Freising über Hohenbachern, Dürnast nach Sünzhau-
sen fehlt um die Attraktivität der Fahrplanführung 
abschätzen zu können.  

Wird ergänzt. 
Die geschätzte Fahrt-
zeit beträgt 20-25 
Minuten. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

Vertretung 
für Ortsteil 
Sünzhausen/ 
Elternbeirats-
vorsitzende 
Camerloher 
Gymnasium 

Festlegung 25: Integration des freigestellten Schüler-
verkehrs in den ÖPNV klingt vielversprechend und 
sinnvoll. 

Siehe Festlegung 25. 

Vertretung 
für Ortsteil 
Sünzhausen/ 
Elternbeirats-
vorsitzende 
Camerloher 
Gymnasium 

Festlegung 30: Soll-Regelung ist zu schwach.  Wird geändert. 
Festlegung 30: Diese 
muss als „Muss-
Regelung“ formuliert 
werden, ist auch 
gesetzlich vorgege-
ben. 

Vertretung 
für Ortsteil 
Sünzhausen/ 
Elternbeirats-
vorsitzende 
Camerloher 
Gymnasium 

Obwohl in Kap. 2.1.6 die Hochschulstandorte beleuch-
tet werden und in Kap. 1.4.2 unter „verkehrspolitische 
Ziele“ die „Einführung eines Semesterticket für die 
Studierenden am Hochschul- und TU-Standort Frei-
sing“ genannt ist, findet sich dieser Punkt in der Liste 
der anzustrebenden Maßnahmen nicht. 

Die Einführung eines 
Semestertickets 
erfolgt zum 01.10.13 
im gesamten MVV-
Raum. 
Verantwortlich für 
die Realisierung sind 
der MVV, die Hoch-
schulen und die Stadt 
München. Die Stadt 
Freising hat die Maß-
nahme eingefordert 
und begrüßt, aber 
keine direkten Ein-
fluss nehmen kön-
nen. 

Vertretung 
für Ortsteil 
Sünzhausen/ 
Elternbeirats-
vorsitzende 
Camerloher 
Gymnasium 

Festlegung 33: Die Verbindung Freising-Garching 
(Unigelände) fehlt im NVP. Wichtig für Arbeitnehmer 
und Studierende. Derzeit fehlt die direkte Anbindung. 
Das Auto ist die bessere Alternative. 

Zur Kenntnis. 
Die Anbindung Frei-
sing-Garching betrifft 
die Zuständigkeit des 
Aufgabenträgers 
Landkreis Freising, 
vertreten durch den 
MVV. 

Ortsspreche-
rin Tünten-
hausen 

Bitte in Zukunft beim ÖPNV den Ortsteil Tüntenhau-
sen nicht vergessen, trotz der (geringen) Größe 

Tüntenhausen ist als 
eigenständige Ver-
kehrszelle in der 
Analyse aufgeführt. 
Unter den „ländli-
chen Stadtteilen“ 
verfügt Tüntenhau-
sen über eine ver-
gleichsweise gute 
Anbindung durch die 
MVV-Linien 602/603. 
Daher hier kein aku-
ter Handlungsbedarf. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Festlegung 2: Attraktivität des Busverkehrs soll als 
eigenständiges Ziel formuliert werden. Steigerung der 
Fahrgastzahlen ist auch unabhängig von der Erlösent-
wicklung anzustreben wegen ökologischer Bedeutung 
und menschengerechter Gestaltung des Gesamtver-
kehrs. 

Wird im NVP ergänzt. 
Wird von PVG unter-
stützt. 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Zur Integration des Stadtbusverkehrs in das ÖPNV-
System im MVV und darüber hinaus wird ein unmiss-
verständliches Bekenntnis als wichtiges Ziel ge-
wünscht. 

Zur Kenntnis. 
Der Stadtbusverkehr 
ist Teil des MVV-
Systems. 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

AST-Tarif: Tarifliche Behandlung des bedarfsorientier-
ten Verkehrs kann nicht zugestimmt werden. Hinzufü-
gen von Sonderregelungen nicht wünschenswert. 
MVV-Tarif und dessen Regeln der Einnahmeaufteilung 
werden als reformbedürftig angesehen. 

1,30 Euro ist ein zu 
geringer Erlös für die 
Taxifahrten von 
weiter Reichweite. 
5% Kostendeckung 
ist zu gering, mit dem 
Eigentarif von 2 Euro 
werden ca. 20% 
Kostendeckung er-
zielt. MVV-
Tarifänderung für 
AST ist erforderlich, 
dann kann dies auch 
integriert werden. 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Qualitätsstandards: Anerkennung einiger Punkte, z.B. 
Festlegung 30. 

Zur Kenntnis. 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Anbindung Flughafen an Freising und Umsteigemög-
lichkeiten im Stadtgebiet (Lerchenfeld): Zukunftsper-
spektive in Zusammenhang mit künftiger Schienenver-
bindung FS – Flughafen wird vermisst. 

Vorschläge von Pro 
Bahn (2012) werden 
an den Landkreis und 
die Stadt Freising zur 
Kenntnis weiterge-
ben für künftige 
Entwicklungen. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Ausgestaltung Haltestellen: MVV-
Anforderungskatalog deckt die Anforderungen an die 
Qualität eines Bussystems nicht vollständig ab. Höhere 
Bordsteinkanten, Wetterschutz, ausreichend Aufstell-
fläche (Kepserstraße zu wenig Platz  Kaphaltestelle), 
Prüfungs- und Ertüchtigungsprogramm für die Halte-
stellenstandorte, P+R-Platz muss als zentrale Umstei-
gehaltestelle aufgewertet werden (Einbahnregelung in 
Fahrtrichtung der Busse auch für PKW zur Verbesse-
rung der Sicherheit und Vermeidung von Verzögerun-
gen 

Siehe Festlegungen 
31 und 35. 
Hochbord, ausrei-
chend Wetterschutz 
und barrierefreier 
Zugang sollen Stück 
für Stück und flä-
chendeckend umge-
setzt werden. Ein 
Umsetzungskonzept 
mit Zeitplan und 
Finanzierungsstufen 
ist zu erarbeiten. 
Die Verbesserung der 
Haltestellensituation 
P+R-Platz muss mit 
mehreren Beteiligten 
angegangen werden. 
(Übereinstimmung 
mit anderen Anhö-
rungsberechtigten). 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Kap. 2.3.8: Programm zur Busbeschleunigung wird 
ausdrücklich positiv beurteilt, die Stadt ermutigt, in 
dieser Form fortzufahren. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Kap. 2.5.3: Verbindungsqualität auch von SPNV zu 
Stadtbus und umgekehrt sollte stärker betrachtet 
werden. 

Daueraufgabe. 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Kap. 2.5.4: P+R-Platz: Hinweis auf dringende Notwen-
digkeit zur Umgestaltung der Haltestelle! Parkdruck 
auf den P+R-Platz wird nicht abnehmen, solange 
Stadtbus-Fahrpläne nicht optimal auf S-Bahn- und 
Zugfahrpläne abgestimmt sind. Jede Maßnahme, die 
ÖV als Zubringer gegenüber P+R stärkt, ist wichtiger 
Baustein des NVP. Hier sollten bereits kurzfristig wirk-
same Maßnahmen ergriffen werden! 
2012 

Lerchenfeld als größ-
ter Stadtteil ist priori-
tär zu fördern betref-
fend des ÖPNV-
Angebots. Die Infra-
struktur muss ent-
sprechend angepasst 
und barrierefrei 
ausgestaltet werden. 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Kap. 2.5.4: SPNV-Betrieb: Aussage zur fehlenden 
Übernahme verbesserter Fahrdynamik und Höchstge-
schwindigkeit der neuen S-Bahn-Triebwage in die 
Fahrpläne in dieser Form wird als nicht korrekt ange-
sehen. Voraussetzung für Änderungen wäre Infrastruk-
turausbau. 

Infrastrukturausbau 
bei SPNV würde die 
Pünktlichkeit erhö-
hen und den Stadt-
busverkehr zuverläs-
siger werden.  
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Kap. 2.5.4: SPNV-Betrieb: Gefahr, dass nach Flugha-
fenanschluss und Neuausschreibungen, zunehmenden 
Regional- und Güterverkehr die S-Bahn nur noch alle 
30 Minuten nach Freising fährt, auch im Berufs- und 
Ausbildungsverkehr. Daher Festschreibung des 20-
Minuten-Taktes als Mindesttaktfolge im NVP Mo-Sa 
tagsüber und So Nachmittag empfohlen. 

Freising wird nach 
Fertigstellung der 2. 
Stammstrecke (frü-
hestens 2020) nur 
noch alle 30 Minuten 
bedient.  
20-Minuten-Takt 
wird Grundtakt bei S-
Bahn bis 2020 blei-
ben. 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Kap. 2.5.4: SPNV-Betrieb: Beschleunigung S-Bahn und 
RE-/Alex-Züge nur bei deutlichem Ausbau der Schie-
neninfrastruktur möglich. 
Zustimmung zu Forderungen Halt aller RE-/Alex-Züge 
in Freising und Wiedereinführung einer harmonisier-
ten Taktung zwischen SPNV und Stadtbus 

Zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Plädoyer für einheitlichen Grundtakt im Verbund: 
Ablehnung eines NVP, der Rückkehr zum Bahnfahr-
plan-passenden 20-Minuten-Takt im Wege steht. 

Ein neues Konzept 
muss auch einige 
Jahre durchgeführt 
und evaluiert werden 
und kann nicht we-
gen Kritik kurzfristig 
verworfen werden. 
Aufgrund der ver-
schiedenen Ver-
kehrsbeziehungen ist 
ein 15-Minuten-Takt 
mit 4 Fahrten pro 
Stunde besser als ein 
20-Munuten-Takt mit 
nur 3 Fahrten, die 
auch nicht alle Ver-
spätungen ausglei-
chen können und 
ebenso jahrelang in 
der Kritik standen. 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Kap. 4.4.1: Festlegung 12: Umwandlung der Alex-
Verkehre in richtige Fernverkehrslinie ist anzustreben. 
Festlegung 13: Kein Bedarf für Busfernverkehr in Frei-
sing 

Zur Kenntnis ge-
nommen. 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Kap. 4.4.2: Festlegung 14 e) und f): Weitere Aufzug- 
oder Rampenanlage nicht förderfähig – eigene oder 
alternative Finanzierung wäre erforderlich.  
Denkbar wäre ggf. Finanzierung im Rahmen eines 
„Gesamtumbaus des Freisinger Bahnhofs“ (auch wg. 
anderer Mängel) wenn entsprechender Anlass und 
Wille besteht. 
Festlegung 15: Planungen für 2. Münchner S-Bahn-
Tunnel sehen keinen durchgehenden 15/30-Min-Takt 
vor, sondern zur Erreichung der Nutzen-Kosten-Werte 
eine Mischkonstruktion. Anbindung Freising ganztägig 
mit der S1 nur noch im 30-Minuten-Takt geplant 

Zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

PRO BAHN 
Regionalver-
band Ober-
bayern e.V. 

Kap. 5.4.2: Festlegung 29: Vorschlag für Neufassung 
der beiden letzten Sätze: „Im Fall von begründeten 
Ausnahmen sowie bei Eigenwerbung (für den Stadt-
bus, den ÖPNV allgemein oder andere kommunale 
Einrichtungen) wird auf sogenannte ‚Ganzflächenwer-
bung‘ verzichtet. Fensterflächen bleiben in jedem Fall 
frei von sichtbehindernden Werbefolien.“ 

Genereller Verzicht 
von Fensterflächen-
werbung. 

Stadt Frei-
sing, Amt 61 
(Stadtpla-
nung und 
Umwelt) 

Kap. 4.1: Bitte folgende Ziele entsprechend dem STEP 
in den NVP aufnehmen: 
Realisierung der kompakten Stadt der kurzen Wege 
Stärkung des Umweltverbundes (ÖPNV + Radverkehr +  
Fußverkehr) 

Vorgeschlagene Ziele 
werden aufgenom-
men unter Festle-
gung 3 a (neu) 

Stadt Frei-
sing, Amt 61 
(Stadtpla-
nung und 
Umwelt) 

Beschlussvorschlag zum NVP: Bitte Hinweis aufneh-
men: „Laufende Stadtplanungsthemen wie z.B. die 
Umsetzung des Wettbewerbs Neugestaltung der Obe-
ren und Unteren Hauptstraße mit Seitenstraßen, 
Stadteingängen und Moosachöffnung werden bei der 
Maßnahmenplanung berücksichtigt.“ 

Umgang wird im 
Rahmen der Gremi-
en geprüft. 

Stadt Frei-
sing, Amt 62 
(Tiefbaupla-
nung) 

Kap. 2.5.4: P+R-Platz am Bahnhof Freising ursprünglich 
nicht für Busbedienung vorgesehen und ausgelegt. Bei 
dauerhafter ÖPNV-Nutzung Überplanung des gesam-
ten P+R-Platzes erforderlich. Planungsdurchführung 
und Kostenübernahme zu klären. 

Wird zur Kenntnis 
genommen- 
P+R-Platz wird seit 
vielen Jahren als 
Haltestelle genutzt.  

Stadt Frei-
sing, Amt 62 
(Tiefbaupla-
nung) 

Kap. 2.5.4: Sicherung von Flächen im Vorfeld des 
Busbahnhofes bei auftretenden Kapazitätsgrenzen. 
Geeignete Flächen nur südlich Regionalbusbahnhofes 
vorhanden. 

Kapazitäten bietet 
der Regionalbus-
bahnhof. Ggf. kann 
die Linie 635 dorthin 
verlagert werden. 
Weitere Linienverla-
gerung (633, 637 und 
AST sind möglich) 

Stadt Frei-
sing, Amt 62 
(Tiefbaupla-
nung) 

Barrierefreier Umbau von Haltestellen zzt. nur im 
Rahmen von Straßenausbaumaßnahmen. Bei Bedarf 
zusätzlicher Umbauten wäre Konzept mit PVG aufzu-
stellen und Kostenübernahme zu klären. 

Gesetzliche Vorgaben 
von Behinderten-
gleichstellungsgesetz 
(2003) und Perso-
nenbeförderungsge-
setz (2013) werden 
beachtet. Die Ver-
kehrsunternehmen 
tragen die Kosten für 
den Haltestellen-
mast, der Straßen-
baulastträger (Kom-
mune, Landkreis) 
übernimmt die Kos-
ten für Straße, Geh-
wege und Borde. 
Bushaltestellen sind 
Bestandteil von 
Gehwegen. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

Stadt Frei-
sing, Amt 62 
(Tiefbaupla-
nung) 
Stadt Frei-
sing, Ref. 7 
(Stadtent-
wässerung, 
Techn. Be-
triebe) 

Kap. 3.3.2: Hinweis auf Unterschiede in den Aussagen 
im Zwischenbericht STEP und im NVP zur Verkehrs-
prognose mit Bezug auf Szenarien ohne und mit neuen 
Umfahrungsstraßen. 

Sinngemäße Wider-
sprüche zwischen 
Aussagen im STEP 
und NVP Kap. 3.3.2 
sind nicht erkennbar. 
Aussagen vom STEP 
sind berücksichtigt. 

Stadt Frei-
sing, Amt 62 
(Tiefbaupla-
nung) 

Kap. 4.1 Festlegung 3 c): Welche Straßenzüge werden 
beansprucht und wo sind Haltestellen sicher zu stel-
len? 

Festlegung gilt 
grundsätzlich, nicht 
bezogen auf be-
stimmte Projekte. 
Sachverhalt ist bei 
künftigen Projekten 
jeweils mit zu prüfen. 

Stadt Frei-
sing, Amt 62 
(Tiefbaupla-
nung) 

Kap. 4.4.2 Festlegung 14 e): Vorschläge sind aufgrund 
der Bahnsteiglängen und Leistungsfähigkeit zu unter-
suchen. Wer führt die Untersuchung aus? 

Frage wird zur 
Kenntnis genommen. 

Stadt Frei-
sing, Amt 62 
(Tiefbaupla-
nung) 

Kap. 4.4.2 Festlegung 14 f): Prüfung westliche Verbin-
dung über neue ÖPNV-/Rad-/Fußbrücke. Wer leitet 
Untersuchung ein? Verweis auf mind. 120 m Rampen-
länge bei 6% Längsneigung 

Frage wird zur 
Kenntnis genommen. 

Stadt Frei-
sing, Ref. 7 
(Stadtent-
wässerung, 
Techn. Be-
triebe) 

Kap. 2.3.8: Reine Ampelbevorrechtigung für Busse bei 
hoher und weiter steigender Verkehrsbelastung nicht 
machbar; Widerspruch zu bisherigen Beschlüssen 

Ampelbevorrechti-
gung für Busse not-
wendig. Zielsetzung 
von MIV und ÖPNV 
ist abzustimmen und 
im Einzelfall abzuwä-
gen. 

Stadt Frei-
sing, Ref. 7 
(Stadtent-
wässerung, 
Techn. Be-
triebe) 

Busbeschleunigung: Lichtsignalanlagen D1 bis D4 
haben noch keine ÖPNV-Ausstattung; bitte in Karte 11 
korrigieren. 

Maßnahme ist für 
2013 geplant und im 
Wirtschaftsplan 
vorgesehen. Karte 11 
wird korrigiert.  
Umsetzung wird bis 
Jahresende ange-
strebt. 

Stadt Frei-
sing, Ref. 7 
(Stadtent-
wässerung, 
Techn. Be-
triebe) 

Kap. 3.1: Busbeschleunigung Lichtsignalanlagen B5, C5 
und E2 – Einverständnis, wenn frühzeitige Abstimmung 
und Kostenübernahme durch PVG erfolgt. 

Wurde in der Ver-
gangenheit genauso 
geregelt. 

Stadt Frei-
sing, Schulre-
ferentin 

Festlegung 25: Möglichkeiten für Integration des städ-
tischen Schülerverkehrs in den ÖPNV sehr begrenzt, da 
die Busse nach dem Aufnahme der Schüler i.d.R. be-
reits voll ausgelastet sind. Evtl. aber Öffnung der 
Nachmittagsbusse für ÖPNV möglich. 

Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen 
und bei der Prüfung 
berücksichtigt. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

Stadtratsfrak-
tion SPD 

Zwischen den Universitätsstandorten Weihenstephan 
und Garching ist eine direkte Busverbindung zu schaf-
fen. Der Einrichtung einer Campus-Linie wird in den 
Beratungen der Stadt mit dem Aufgabenträger Land-
kreis Freising und dem MVV besonderes Gewicht 
beigemessen. 

Wird als Anforde-
rung unter Festle-
gung 32 aufgenom-
men. 

TU München, 
Verwaltungs-
stelle Wei-
henstephan 

Haltestelle Weihenstephan: Ausstattung mit einer 
Echtzeitanzeige für die Abfahrten, um unterschiedliche 
Auslastung der Busse ausgleichen zu können. 
Bahnanschluss: Umstieg Zug zum Bus 638 sollte auch 
sonn- und feiertags möglich sein – derzeit Übergang 
von 0 Minuten (auch für Besucher der Gärten und des 
Braustüberls). 
Letzte Fahrt der Linie 639 abends sollte als Linie 638 
nach Vötting fahren (mehr Bedarf). 
Serviceorientierteres Personal: Mündliche Ansage der 
Haltestellen bei Ausfall der Automatik, Hilfestellung 
und Auskunft für ortsfremde Fahrgäste. 
Wiedereinrichtung Haltestelle Technische Zentrale 
interessant. 
Befestigung des Wirtschaftsweges nach Hohenba-
chern und bessere Verbindung Weihenstephan – 
Dürnast: Klärung der Busdurchfahrt und Haltestellen-
anlage mit dem GF der Versuchsstationen zu klären. 

Anregungen werden 
zur Kenntnis ge-
nommen. 
Beteiligung der Stadt 
Freising an Echtzeit-
projekt des MVV ist 
vorgesehen. 
 

VCD Der VCD begrüßt ausdrücklich die Erstellung eines 
Nahverkehrsplans 

Zur Kenntnis. 

VCD Der Stadtbusverkehr darf jedoch nicht isoliert betrach-
tet werden, also auch der Schienenverkehr, der Regio-
nalbusverkehr sowie die Integration im MVV. 

Die jeweiligen Zu-
ständigkeiten gem. 
BayÖPNVG sind zu 
beachten. 

VCD Der ÖPNV insgesamt hat gute Entwicklungsmöglichkei-
ten für die Stadt Freising. Nicht nur “als Ergänzung”, 
sondern als wichtiger Verkehrsträger, kann der ÖPNV 
einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der beste-
henden Verkehrsprobleme beitragen. Parallel dazu 
sind jedoch auch eine Förderung des Radverkehrs und 
eine verbesserte Situation für Fußgänger dringend 
anzustreben. Eine einseitige Ausrichtung der Ver-
kehrsplanungen auf den motorisierten Individualver-
kehr (MIV) ist unbedingt zu vermeiden und nicht mehr 
zeitgemäß. 

Das Stadtplanungs-
amt weist in seiner 
Stellungnahme auf 
die Realisierung der 
kompakten Stadt der 
kurzen Wege und 
Stärkung des Um-
weltverbundes hin.  
Dies wird  in Festle-
gung 3 a berücksich-
tigt. 

VCD Mit Weihenstephan als Hochschulstandort und wis-
senschaftlichem Forschungszentrum besteht hier ein 
herausragender Standort mit mehr als 10.000 Men-
schen im Bereich Wissenschaft und Forschung 

Wird ergänzt. 
Dieser Satz wird in 
Kapitel 2.1.6 als 
grundsätzliche Aus-
sagen aufgenommen.  

VCD Daher sollte unbedingt in den NVP mit aufgenommen 
werden, dass alle Züge in Freising halten müssen. 

Siehe Festlegung 12 
b. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

VCD Auch sollte klar und deutlich formuliert werden, dass 
die Stadt Freising an einem Ausbau des SPNV stark 
interessiert ist.  

Siehe Festlegungen 
12 a und c. 

VCD Bei den Regionalbahnen (RB) sollten auch geeignete 
Haltemöglichkeiten in Feldmoching/Moosach mit 
eingeplant werden, um optimale Anknüpfungspunkte 
auf der Münchener U-Bahn-Netz sicherzustellen (auch 
Entlastung für Hauptbahnhof und S-Bahn-
Stammstrecke dadurch möglich). 
 

Vorschlag wird eher 
skeptisch beurteilt. 
Diese Forderung 
gewährleistet keinen 
klaren Taktverkehr 
und verlängert die 
Gesamtfahrzeit. 
Diese Forderung 
erschwert die Ab-
stimmung der An-
schlüsse zwischen 
Zug und Bus. 

 VCD Die Stadt Freising sollte auf jeden Fall klarstellen, dass 
ein Auslassen des Haltepunktes Freising nicht hin-
nehmbar ist, wie es bei den Planungen zur “Marzlinger 
Spange” vorgesehen gewesen wäre. Die derzeiti-
ge “Neufahrner Gegenkurve” beinhaltet diese Gefahr 
nicht mehr. Allerdings sollte die Stadt Freising unbe-
dingt darauf bestehen, dass die Regelverbindung wei-
terhin direkt von Freising (über Neu-
fahrn/Feldmoching) erfolgt, und kein Umweg über den 
Flughafen (wären längere Fahrtzeiten für Pendler; die 
überwiegende Mehrheit der Fahrgäste will nicht täg-
lich zum Flughafen!). Die neue Schienenverbindung 
zum Flughafen sollte ausschließlich für Flughafenver-
kehr (Sonderzüge/spezielle Flughafenlinien) und S-
Bahn-Ringschluss nach Erding vorbehalten bleiben! 

Die Marzlinger Span-
ge steht nicht (mehr) 
zur Diskussion.  
Die Aussagen wer-
den zur Kenntnis 
genommen. 

VCD Eine Ertüchtigung der Bahnstrecke zwischen Freising 
und München-Hbf. ist unbedingt erforderlich. Hierzu 
gehören neben Verbesserungen der Signaltechnik auch 
geeignete Überholmöglichkeiten. Derzeit fahren viele 
Regionalzüge langsam “hinter den S-Bahnen hinter-
her”, weil entsprechende Überholmöglichkeiten feh-
len. Dies führt zu erheblichen Störungen und Ver-
spätungen, stellt die Anschlüsse in Freising auf Stadt-
busse und Regionalbusse in Frage, und damit zur man-
gelnden Attraktivität und Akzeptanz des ÖPNV, mit der 
Folge von verstärktem Autoverkehr. Die Stadt Freising 
sollte dringend auf eine Verbesserung des Schienen-
verkehrs zwischen Freising und München drängen. 

Es ist richtig, dass die 
Bahnstrecke ertüch-
tigt werden müsste 
und der Stadtbus 
unter der mangeln-
den Zuverlässigkeit 
des SPNV leidet, an 
Akzeptanz und At-
traktivität verliert. 
Ein großer Teil der 
Beschwerden zielt 
auf unpassende Bus-
Zug-Anschlüsse ab. 
Die Stadt Freising 
nimmt die Proble-
matik und die Forde-
rung zur Kenntnis. 

VCD Es ist nicht hinnehmbar, dass zwar zum Flughafen alle 
20 Minuten eine S1 fährt, jedoch nicht durchgängig 
auch nach Freising. Auch für die Verbindung Freising-
Neufahrn ist ein durchgängiger 20-Minuten-Takt er-
forderlich! 

Zur Kenntnis. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

VCD Infolge der angespannten Verkehrs- und Wohnungssi-
tuation im Ballungsraum München sollte der SPNV 
weiter ausgebaut werden. Hierzu sind auch für Frei-
sing Kapazitätserweiterungen nötig, es sind zusätzliche 
Züge nötig.   
 

Wenn die Strecke 
überlastet wird und 
Engpässe besitzt, 
dann sind Kapazi-
tätserweiterungen 
wünschenswert aber 
nicht durchführbar 
auf Grund der Eng-
pässe.  
Wird zur Kenntnis 
genommen. 

VCD Eine weitere Schaffung von Stellplätzen sollte bei P+R-
Plätzen nicht erfolgen, da für die ersten Kilometer “ab 
Haustür” dann wieder das Auto verwendet wird. Wei-
tere P+R-Anlagen und mehr Stellplätze wären hier 
kontraproduktiv. Stattdessen sollte der ÖPNV bereits 
möglichst nach “an der Haustür” erfolgen. Die Schaf-
fung von guten Fahrradabstellmöglichkeiten bietet - 
neben dem Ausbau von Stadtbussen und Regionalbus-
sen - eine gute Entlastungsmöglichkeit für die P+R-
Plätze.  
Eine bauliche Umgestaltung des Freisinger P+R-Platzes 
sollte jedoch dahingehend erfolgen, dass die derzeitige 
Haltestellensituation für Stadtbusse sehr unbefriedi-
gend ist. Auch sollten dringend neue Fahrradabstellan-
lagen auch auf Lerchenfelder Seite eingerichtet wer-
den (Verbesserungen quantitativ und qualitativ). 

Siehe Festlegung 35. 

VCD Der Freising Bahnhof bedarf dringend ei-
ner “Generalsanierung”, ist einem Oberzentrum nicht 
angemessen. Neben einer Neugestaltung (”Aushänge-
schild der Stadt Freising”) sollten auch zusätzliche 
Einkaufsmöglichkeiten (Drogeriemarkt, etc.) und Gast-
ronomie (Café, Imbiss, etc.) geschaffen werden. Die 
Aufenthaltsqualität bedarf einer Verbesserung, 
Schließfächer sind wieder neu einzurichten. Die Ser-
vicezeiten des Reisezentrums sollten erweitert wer-
den. Informationshinweise bedürfen dringend einer 
Verbesserung (es kann nicht sein, dass die elektroni-
sche Anzeigentafel monatelang außer Betrieb ist) und 
Neugestaltung. Der Zugang vom Bahnhofsgebäude zu 
den Bahnsteigen ist nicht witterungsgeschützt (fehlen-
de Überdachung). 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die Stadt Freising hat 
eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet um die 
Attraktivität des 
Bahnhofes und sein 
Umfeld zu verbes-
sern und steht im 
direkten Austausch 
mit der Deutschen 
Bahn. 
Die Frage der 
Schließfächer, Ser-
vicezeiten, weitere 
Einkaufmöglichkei-
ten, Überdachung 
und elektrischer 
Anzeigetafel wird in 
die Gesprächsrunde 
bei Bedarf aufge-
nommen.  
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

VCD Aus Sicht von Barrierefreiheit (gesetzliche Vorgabe bis 
2022) sollten Aufzüge auch bei der nördlichen Unter-
führung geschaffen werden. Der VCD fordert bei stark 
frequentierten Bahnhöfen generell einen zweiten 
Aufzug - so kann bei etwaigem Ausfall zumindest noch 
ein Aufzug benutzt werden (und nicht wie geschehen, 
wochenlang am Freisinger Bahnhof keine Möglichkeit 
der Benutzung für mobilitätseingeschränkte Perso-
nen). 

Siehe Festlegung 14 
e. 

VCD Die Durchfahrt von Zügen stellt eine Sicherheitsge-
fährdung für wartende Fahrgäste dar. Es sollte daher 
geprüft werden, ob nicht ggf. ein separates Gleis für 
Durchfahrten genutzt werden kann, um gefährliche 
Situationen zu vermeiden und gleichzeitig die Aufent-
haltsqualität zu verbessern. Bei Durchfahrten sollten 
diese in verringerter Geschwindigkeit erfolgen, eine 
Durchsage erfolgen und auch eine visuelle Warnung… 

Wird zur Kenntnis 
genommen.  
Die Frage wird an die 
DB weitergegeben. 

VCD In diesem Zusammenhang sollte auch die Information 
für Touristen verbessert werden. Einerseits für den 
Umstieg auf die Busse, anderseits auch für die Auswei-
tung des Tourismus. Der Freisinger Dom und Domberg 
stellt ein herausragendes kultur- und kunsthistorisches 
Denkmal  erster Güte dar. Hierzu sollte entsprechende 
Information für Besucher erfolgen (Erreichbarkeit per 
ÖPNV und fußläufig, Unterkunftsverzeichnis, Hinweis 
auf Sehenswürdigkeiten, u.a. auch Altstadt, Neustift 
und Weihenstephan). 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
PVG und Touristenin-
formation stehen im 
Austausch wie die 
Information für 
Touristen um Aspek-
te zum Stadtbus 
verbessert werden 
können. 

VCD In gibt es eine stark trennende Wirkung durch Isar und 
Bahnlinie. Stadtbusse können jedoch die Korbinianbrü-
cke benutzen und dadurch einen relativ kurzen Weg 
zum P+R-Platz nehmen. Allerdings ist dort ei-
ne “Sackgasse”, d.h. die Busse können nur wieder 
zurück fahren. Auch hier wäre eine Querungsmöglich-
keit der Bahnlinie für Stadtbusse sinnvoll. So könnte 
eine Unterführung vom P+R-Platz zum Stadtbusbahn-
hof geschaffen werden, und dadurch die Stadtbusse 
viel bessere Verknüpfungen mit dem SPNV erreichen.    

Dieser Aspekt wurde 
unter Kapitel 1.4.2 
aufgenommen und 
bei der Schwachstel-
lenanalyse unter 
Kap. 2.5.4 erwähnt. 

VCD Die Umsteigemöglichkeiten vom SPNV auf Stadtbusse 
und Regionalbusse bedürfen dringend einer Verbesse-
rung! 
 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
Diese sehr allgemein 
formulierte Aussage 
stellt eine Dauerauf-
gabe dar, die unter 
den gegebenen 
Bedingungen nicht 
für alle befriedigend 
zu lösen ist.  
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

VCD Regionalbusse sind wichtige Zubringer zum Freisinger 
Bahnhof, zu weiterführenden Schulen, Arbeitsplätzen, 
nach Weihenstephan sowie zu Infrastruktureinrichtun-
gen, Ärzten, Ämtern und Behörden, und zum Freizeit-
verkehr. Neben den Stadtbussen sollten daher auch 
die Regionalbusse entsprechend in die Planungen mit 
einbezogen werden, und ein Ausbau erfolgen.   

Die Regionalbuspla-
nung obliegt dem 
Aufgabenträger 
Landkreis Freising. 
Die PVG hat bereits 
weitgehende Aussa-
gen zum Regional-
busverkehr getroffen 
(siehe Festlegungen 
16, 32, 33) 

VCD Darüber hinaus hat die Linie 635 eine wichtige Funkti-
on, verbindet Freising mit dem Flughafen (und zwar 
mehrere Haltestellen, nicht nur den Zentralbereich wie 
die S-Bahn), und wird gut genutzt. Gleichzeitig wird 
das “Schlütergelände” (also neue Einkaufs- und Frei-
zeitmöglichkeiten) angefahren, hat für die Stadt Frei-
sing eine enorme Bedeutung. Ein 10-Minuten-Takt auf 
der Linie 635 wäre sehr sinnvoll (wie er schon einmal 
bestanden hatte, aus Gründen der Kostenersparnis 
aber eingestellt wurde). Zusätzlich gibt es durch die 
Linie 635 eine Verbindung zur S8 nach Hallberg-
moos/Ismaning/Münchener Osten. Die Umsteigemög-
lichkeiten sollten verbessert werden, aus Richtung 
Freising kommend fehlt am S-Bahn-
Halt “Besucherpark”  nach wie vor der Aufzug! Gleich-
zeitig wäre eine elektronische Anzeige sinnvoll, wann 
der nächste Bus bzw. S-Bahn abfährt, um das Umstei-
gen zu erleichtern. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 

VCD Die Stadt Freising sollte in ständiger Abstimmung mit 
dem Landkreis Freising sein, hinsichtlich Abstimmung 
der beiden Bussysteme, und konstruktiver Zusammen-
arbeit. Die Stadt Freising ist aufgefordert, bei der 
Fortschreibung des NVP für den Landkreis Freising 
entsprechend darauf hinzuwirken.  

Wird zur Kenntnis 
genommen.  
Die Stadt Freising 
steht im Dialog mit 
dem Landkreis Frei-
sing und wird bei der 
Fortschreibung des 
kreisweiten Nahver-
kehrsplanes selbst-
verständlich beteiligt 
und ihre Aufgabe 
entsprechend wahr-
nehmen.  

VCD Bestimmte Außenbereiche der Stadt Freising könnten 
mittels der Regionalbusse ein deutlich besseres Ange-
bot als bisher erhalten (z.B. Haindlfing, Attaching, 
Tüntenhausen, Sünzhausen, ...), und das AST (in der 
Stadt Freising) als sinnvolle zeitliche und örtliche Er-
gänzung mit eingeplant werden. Ebenso können Halte-
stellen wie “Klinikum Ost” durch Regionalbusse eine 
Aufwertung auch im innerstädtischen ÖPNV erlangen. 
Regionalbusse können - wenn entsprechend mit ein-
geplant - auch wichtig für die Erschließung neuer 
Stadtteile sein.   

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
Zuständig sind der 
Landkreis München 
als Aufgabenträger 
sowie der MVV. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

VCD Auch bei den Regionalbussen sollten Umsteigemög-
lichkeiten optimiert werden. Unter anderem ist ei-
ne bessere Abstimmung der Linien 635 und 512 drin-
gend geboten, um - über den Flughafen - auch eine 
verbessere Verbindung zwischen den beiden Kreisstäd-
ten Freising und Erding herzustellen (zusätzlich zu 
einer Aufwertung der Linie 511). 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
Zuständig sind der 
Landkreis München 
als Aufgabenträger 
sowie der MVV. 

VCD Häufigere Fahrten bei den Regionalbussen und auch 
eine Erweiterung der Betriebszeiten können die Akzep-
tanz steigern, und vermehrt zum Umstieg vom Auto 
auf den ÖPNV führen. Gleichzeitig lässt sich durch 
einen Ausbau der Regionalbusse auch eine gewisse 
Entlastung im Wohnungsbereich erreichen, wenn 
Studenten auch aus Gemeinden im Landkreis Freising 
das Ziel Weihenstephan per ÖPNV erreichen können, 
und nicht mehr wie bisher voll auf den Freisinger 
Wohnungsmarkt drängen. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
Zuständig sind der 
Landkreis München 
als Aufgabenträger 
sowie der MVV. 

VCD In vielen Bereichen sind die Verkehrszahlen beim 
Autoverkehr bereits rückläufig, wogegen Radverkehr 
und ÖPNV im Modal Split zulegen und zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Der bisherige Entwurf des 
NVP trägt diesem Wandel (noch) nicht Rechnung. 
 
Der Freisinger Stadtbus hat sich seit seiner Einführung 
in den 1980-er gut entwickelt. Die Aussage auf Seite 31 
zur Verkehrsmittelwahl  “Daten ausschließlich für das 
Stadtgebiet liegen z.Z. nicht vor” bedauern wir sehr. 
Die Daten aus dem Landkreis sind hier nicht vergleich-
bar, da im ländlichen Raum des Landkreises Freising 
ein deutlich höherer PKW-Anteil besteht.  
Das Verkehrsplanungsbüro METRON hat bereits 1993 
die Verkehrsmittelwahl betrachtet (im Auftrag der 
Stadtwerke Freising), und einen sehr hohen Radver-
kehrsanteil in der Stadt Freising festgestellt. Es wären 
Vergleichswerte - z.B. alle 5 Jahre sinnvoll, 
um Entwicklungen erkennen zu können, damit Planun-
gen auf eine gute Grundlage gestellt werden können. 

Es soll ein Prüfauf-
trag zum Modal-Split 
formuliert werden. 
Es fehlen Erhebungs-
daten für den Modal-
Split um Aussagen 
treffen zu können 
und Entwicklungen 
zu beobachten. 
 

VCD Die Aussage auf Seite 61 “beim Modal Split sind keine 
Änderungen zugunsten des ÖPNV zu erwarten” sehen 
wir völlig anders. Infolge des demographischen Wan-
dels gibt es künftig immer mehr ältere Menschen, die 
aus gesundheitlichen Gründen kein Auto mehr selbst 
steuern dürfen, können oder wollen. Auch gibt es neue 
Trends, wie der derzeit boomende Radverkehr. Ausge-
hend von den Metropolen wie London, Paris und 
Berlin, schwappt dieser Trend auch auf München und 
kleinere Städte über. Auch gibt es zunehmend mehr 
und mehr junge Menschen, die keinen Führerschein 
mehr machen. Bei der Verkehrsmittelwahl ist sehr 
wohl mit Veränderungen zu rechnen. Politik und Ver-
waltung sollten diese sich veränderten Rahmenbedin-
gungen ebenfalls in die Planungen mit aufnehmen. 

Die Aussage im 
letzten Absatz zu der 
Intraplan-
Auswertung wird in 
der Endfassung des 
Nahverkehrsplanes 
entfernt. 
Intraplan-
Auswertung trifft nur 
Aussagen zu Land-
kreisen, diese nicht 
auf die Stadt Freising 
übertragen werden 
können und in der 
Diskussion des Nah-
verkehrsplan schon 
Missverständnisse 
erzeugt haben. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

VCD Der ÖPNV hat sehr wohl die Chance, einen größeren 
Anteil an den Verkehrsbewegungen einzunehmen. Wir 
widersprechen damit der Aussage auf Seite 60 beim 
Prognosenullfall der Ortsumfahrungen” werde das 
Straßennetz an seine Kapazitätsgrenzen stoßen, sei 
dann ausgeschöpft. Gerade der ÖPNV ist dazu geeig-
net, Autostaus zu verkürzen, zusätzlichen Verkehr 
aufzunehmen, Lärm und Abgase zu reduzieren - und 
damit auch zu mehr Lebensqualität in der Stadt beizu-
tragen. Daher sollte der Schwerpunkt auf den Ausbau 
des ÖPNV gelegt werden. 

Wird zur Kenntnis 
genommen.  
Die Aussagen sind 
aus dem STEP über-
nommen. 

VCD Von 1990 bis 2010 gab es auf den Hauptlinien einen 
20-Minuten-Takt, mit großem Erfolg, wie METRON im 
Jahre 1993 (!) feststellte. Mit aufgezeigt wurde auch, 
dass es (entgegen vielen anderen Städten) nicht nur in 
den Spitzen des Berufsverkehrs eine starke Nachfrage 
in Freising gebe, also ganztags, was ein positives Zei-
chen sei und für einen Ausbau des ÖPNV spreche. 
Gleichzeitig stellte METRON fest, dass das 
Ziel “Altstadt” fast genauso viele Fahrgäste habe, wie 
das Ziel Bahnhof ...  Die klassische Einteilung in HVZ / 
NVZ und SVZ ist daher nur bedingt übertragbar. 
Leider wurde die Neustrukturierung 2010/2011 der 20-
Min-Takt auf einen 30-Min-Takt verschlechtert. Der 
VCD hatte mehrfach vor einer Umstellung auf einen 
30-Min-Takt gewarnt. Am Beispiel der Haltestelle in 
der Heiliggeistgasse “Untere Hauptstraße”  ist ersicht-
lich, welche Auswirkungen sich dadurch ergeben ha-
ben. Zuvor hatte die Linie 621 bei einem 20-Min-Takt 
eine sehr hohe Nachfrage, 3x stündlich stiegen (bis zu 
20) Personen zu für die Fahrt in Richtung Neustift. Jetzt 
steigen dort nur mehr 2x stündlich (nur noch jeweils 
die Hälfte der) Personen zu. Die wichtige Erschlie-
ßungsfunktion des Stadtbusses für die Altstadt kann 
somit nicht mehr in diesem Umfang wahrgenommen 
werden, es steigen wieder mehr Leute auf das private 
Auto um. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 

VCD Das eigentliche Manko ist jedoch die Abstimmung auf 
das S-Bahn-System. Die S-Bahnen verkehren im 20/40-
Takt; der 30 (bzw. 30/15)-Takt passt einfach nicht 
dazu! Auch wenn langfristig das Münchner-S-Bahn-
System auf einen 30/15-Takt umgestellt werden soll, 
ist dies frühestens mit Fertigstellung des zweiten S-
Bahn-Tunnels (Stammstrecke) möglich, womit aller-
dings binnen der kommenden 10 Jahre nicht zu rech-
nen ist. So lange kann dieses Problem nicht aufgescho-
ben werden. Derzeit werden viele Fahrgäste vergrault, 
nutzen nicht mehr den Stadtbus.  

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

VCD Der VCD spricht sich daher zur Rückkehr des 20-
Minuten-Taktes als Regeltakt aus! 
 Konkret schlagen wir daher vor: 
 # regelmäßiger Taktverkehr, damit gute Anschlüsse, 
übersichtlich und leicht merkbare Abfahrtszeiten 
(13/33/53), ggf. auch Einsatz von Verstärkern (Berufs-
verkehr, Schüler, Studenten) 
 her) auf den Hauptlinien: 620, 621, 622, 623 und 638 
 # 10-Min-Takt ganztägig (Mo-Fr, bis 19h) auf den 
Linien 620+621. Auf den anderen Hauptlinien sollte 
anfangs zumindest in den nachfragestärksten Zeiten 
(HVZ: 6-9, Schüler 12-14, 15:30-19h) auf den Hauptli-
nien eingeführt werden. Dadurch erfährt der ÖPNV 
einen Riesen-Schub nach vorne, und es erfolgt eine 
Anschlusssicherung vom SPNV (und zwar für S-Bahnen 
und Züge) 
# auf den Hauptlinien in der SVZ ein 60-Min-Takt 
# Nebenlinien: 
Also alle anderen Linien sollten vom Prinzip her einen 
60-Min-Takt haben, bei entsprechender Nachfrage 
aber ggf. auch einen 20-Min-Takt bzw. Verstärker  
# Erweiterung der Betriebszeiten: 
a) Hauptlinien Mo-Do mind. bis 23:00/23:30h, Fr 
und Sa. mind. 1:00h (bzw. auch Nachtbus bis 3:00h), 
So mind. bis 23:00h ; 
b) Nebenlinien (Tuching, Attaching, ...) mind. bis 20h 
(Mo-Fr),samstags mind. bis 18h, Grundversorgung am 
Sonntag (zumindest morgens und mittags eine Fahrt 
stadteinwärts, mittags und abends eine Fahrt stadt-
auswärts) 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 

VCD Das Anrufsammeltaxi sollte unbedingt wieder in den 
regulären MVV-Tarif werden, also ohne zusätzlichen 
Aufpreis (regulärer MVV-Tarif). Das Ziel ist eine Grund-
versorgung der eingemeindeten Ortsteile, damit alle 
Teile der Bevölkerung (auch mobilitätseingeschränkte 
Personen) eine gewisse Teilhabe am wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Leben haben können. Der 
Grundgedanke: 
Mo-Fr 6-19h, möglichst stündlich; Sa 2-stündlich 8-17h 
= aber auch Einbeziehung der Landkreislinien (am 
Beispiel Haindlfing) 
Die Linie 633 sollte wieder auf dem alten Linienweg 
(wie vor der Umstellung) durch die Altstadt erfolgen. 

Siehe Festlegung 26 
c. 

VCD Zur besseren Übersicht sollten Linienvarianten eher 
die Ausnahme bilden (z.B. für Schülerverkehr). Durch 
weitgehend einheitliche klare Linienführung bessere 
Akzeptanz zu erreichen, möglichst kurze und zielge-
richtete Linienführung. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 

VCD An allen Haltestellen sollte auch ein Linienübersichts-
plan der Freisinger Stadtbusse sein, die Fahrgastinfor-
mation ist stark verbesserungswürdig.   

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
An sehr vielen Halte-
stellen hängt ein 
Liniennetzplan. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

VCD Bushaltestellen sollten möglichst ausgestattet sein mit 
Wartehäuschen, Sitzgelegenheit, ansprechendes Äu-
ßeres. Haltestellen sollten schon von Weitem als sol-
che erkennbar sein. 

Siehe Festlegung 11 
mit Erläuterungen. 

VCD Die Stadtbusse sollten in den Stadtfarben Rot und 
Weiß gestaltet sein, Fremdwerbung sollte vollständig 
unterbleiben (Eigenwerbung dezent, Fenster nicht 
bekleben). 

Siehe Festlegung 11 
mit Erläuterungen. 

VCD Auf Barrierefreiheit achten (gesetzliche Vorgabe bis 
2022), Bus-Kaps anstelle Busbuchten. Bei zugeparkten 
Haltestellen sollte abgeschleppt werden. 

Siehe Festlegung 31. 

VCD Der Stadtbus als fester Bestandteil der Freisinger Ver-
kehrssituation sollte gut schon von weitem erkennbar 
sein, wichtig ist auch das Erscheinungsbild in der Öf-
fentlichkeit. 
Verstärkte Werbung (auf die Vorzüge und schnellen 
Verbindungen hinweisen), gute Informationspolitik, 
saubere Busse und Bushaltestellen, Übersichtlichkeit, 
schöne Gestaltung von Bushaltestellen sind wichtig. 
Zuführende Fußwege und Querungshilfen, Fahrrad-
ständer an Bushaltestellen, Beleuchtung, Sitzgelegen-
heit, usw. ist bedeutend für ein gutes Image des Stadt-
busses und damit letztendlich für die Akzeptanz. 
Für den Tourismus sollte der Stadtbus verstärkt einge-
bunden werden: Infos an den Hauptsehenswürdigkei-
ten (Dom, Weihenstephan, Altstadt, Neustift), also 
Netzübersichtsplan und Abfahrtsplan der nächstgele-
genen Haltestelle. Ggf. auch Wegweisung  ///“H” > 
150m///. 
Nennung der Buslinien und Haltestellen bei den Se-
henswürdigkeiten und deren Publikationen und im 
Internet. Aushang von Linienübersichtsplänen und 
nächster Haltestelle in den Hotels (und Tarifinformati-
on). Kontaktaufnahme mit Hoteliers etc. ist sinnvoll. 
Jeder Neubürger/in von Freising sollte ein Fahrplanheft 
bei Anmeldung im Einwohnermeldeamt ausgehändigt 
bekommen (bei Neuorientierung am neuen Wohnort 
können neue Kunden am Leichtesten gewonnen wer-
den).   

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
 

VCD Die bisherigen Maßnahmen sind sehr zu begrüßen, es 
sollte auch weiterhin die Busbeschleunigung ausge-
baut werden. Dadurch ergibt sich ein Vorrang für den 
ÖPNV, Verspätungen werden damit abgebaut,  dies 
erhöht die Zuverlässigkeit. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Rückmeldung 
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der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

VCD Derzeit trennen Isar und Bahnlinie die Stadt in zwei 
Hälften. Die Verbindung über die Hochtrasse ist sehr 
störanfällig. Es sollte eine zusätzliche Querung geprüft 
werden. Über die Isar ist dies durch die Korbinianbrü-
cke bereits vorhanden. Eine neue Unterführung (unter 
der Bahnstecke hindurch, nur für Busse) würde eine 
Querung für Stadtbusse vom P+R zum Stadtbusbahn-
hof schaffen, damit die Busse eine optimale Nord-Süd-
Route nutzen können:  Kirche St. Lantpert - P+R - 
Stadtbusbahnhof - Kriegerdenkmal (Altstadt) - Wei-
henstephan bzw. Schulzentrum (Wippenhauser Str.). 
Der VCD hat diesen Vorschlag bereits 1994 gemacht, 
wir wiederholen ihn hiermit erneut. Dies wäre ein 
großer Schritt nach vorne beim Ausbau des ÖPNV in 
Freising. 
Bei neuen Wohn- oder Gewerbegebiete sollte von 
Anfang an die ÖPNV-Anbindung mit eingeplant wer-
den. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
 

VCD Das Zentrum Freisings muss weiterhin optimal ange-
bunden bleiben. Durch die direkte Führung durch die 
Hauptstraße und die bestehenden Haltestellen gibt es 
eine optimale Anbindung, und damit einen Vorteil 
gegenüber der Benutzung eines privaten Pkw (direkt 
ans Ziel, auch für mobilitätseingeschränkte Personen, 
keine Parkplatzprobleme). Die Aussa-
ge “Aufrechterhaltung der Innenstadt-Anbindung” ist 
viel zu schwach. Mit der direkten Fahrt durch die 
Hauptstraße ergibt sich für Stadtbus-Benutzer sogar 
ein Vorteil gegenüber der Nutzung des privaten Pkw, 
die Haltestelle muss näher am Ziel sein als das Park-
haus! Dadurch spielt der ÖPNV seinen Vorteil aus (vgl. 
auch die Aussage von METRON, 1993). 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 

VCD Der Hochschulstandort Weihenstephan sollte aufge-
wertet werden. Studenten und Beschäftigte sollten 
verstärkt auf den ÖPNV umsteigen können (und damit 
gleichzeitig Entlastung der derzeitigen Parkplatzsitua-
tion). Die zentrale Haltestelle in Weihenstephan könn-
te auch eine individuell gestaltete Haltestelle bekom-
men (”Aushängeschild”), evtl. einen Wettbewerb 
ausloben? (in Weihenstephan wird auch Landschafts-
architektur gelehrt).  

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
 

VCD Durch die gesetzliche Neuregelung für Fernbus-
se ergeben sich auch neue Chancen, z.B. wäre ei-
ne gute Direktverbindung Freising-Ingolstadt sinnvoll. 
Jedoch empfehlen wir der Stadt Freising, 
hier momentan eher zurückhaltend zu sein, um nicht 
die Forderung nach einer besseren Schienenanbindung 
zu gefährden. Sinnvoll sind jedoch Haltepunkte und 
Abstellmöglichkeiten für Touristenbusse (Besuch 
Domberg), wo die Besucher nur kurz aussteigen oder 
zusteigen, der Bus aber dann zwei oder drei Stunden 
(an geeigneter Stelle weiter außen) parken kann.  

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Anhörungs-
verfahren 
Absender 
Rückmeldung 

Kommentar, Anregung, Kritik Abwägung/Antwort 
der PVG (i.A. der 
Stadt Freising) 

Fahrgast 1 Vorschläge für die Verkehrsanbindung Tuching (Linie 
633):  
Betrieb morgens bereits ab 5:30 Uhr, abends bis 20:00 
Uhr.  
Betrieb im 30-Minuten-Takt statt 60-Minuten-Takt. 
Zusätzliche Haltestelle zwischen Landshuter 
Str./Tuchinger und Tuching Maibaum. 
Verbesserung der Anbindung Stadtbusse 620/621/633 
an die Regionalzüge (bei Verspätung). 

Maßnahmen sind in 
verkehrlicher Hin-
sicht sinnvoll. 
Die Möglichkeit der 
kurz- oder mittelfris-
tigen Finanzierung 
muss gemeinsam mit 
der Gemeinde Marz-
ling geprüft werden. 
Vorschläge werden 
zur Prüfung in den 
NVP aufgenommen.  

Fahrgast 2 Vorschlag: Neue Haltestelle in Höhe Pförrerhof an der 
FS 44 

Vorschlag wird zur 
Prüfung in den NVP 
aufgenommen. 

Fahrgast 3 Vorschlag: Verlängerung Stadtbus bis Waldsiedlung 
und Untergartelshausen 

Wenn Stadtbus-
Verlängerung in diese 
Richtung, dann nur 
bis/ab Haindlfing 
sinnvoll.  
Zzt. wird eine ver-
kehrliche Priorität bei 
dieser Maßnahme 
nicht gesehen. Kurz-
fristige Verbesserun-
gen könnten sich 
eher in der Fahrplan-
abstimmung zwi-
schen AST und Regi-
onalbus sowie beim 
Tarif ergeben. 
Vorschlag wird zur 
Kenntnis genom-
men, keine Aufnah-
me in den NVP. 
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Stadt Freising) 

Fahrgast 4 Vorschlag: Neue Busverbindung einmal am Tag zwi-
schen Studentenwohnheim 2 und 4 (Fraunhofer-
Institut) und Einkaufsmärkten (Angerstraße). Bedarf 
vor allem nachmittags 

Neue Busverbindung 
wird aus Gründen 
der Verkehrsnachfra-
ge und der Stra-
ßeninfrastruktur als 
nicht sinnvoll ange-
sehen. Es besteht 
bereits eine Verbin-
dung zwischen Vöt-
ting und Angerstraße 
mit Umsteigen am 
Bahnhof zwischen 
Bus 638 und 633.  
Nachmittags besteht 
bei der Linie 633 eine 
Taktlücke zwischen 
ca. 16:30 Uhr und 
18:30 Uhr. Es wird  
geprüft, ob mit den 
verfügbaren Be-
triebsreserven eine 
weitere Fahrt gegen 
17:30 Uhr eingerich-
tet werden kann. 
Vorschlag wird zur 
Prüfung in den NVP 
aufgenommen. 
nachrichtlich: Die 
PVG empfiehlt auch 
die Nutzung von 
Carsharing für Groß-
einkäufe (Fahrzeug-
standort am Mitter-
feld) 

Fahrgast 5 Vorschlag: Änderung der Streckenführung Linie 630 
durch die „Kleine Wies“ (Befahren der Schleife in 
umgekehrter Richtung wie Linie 631), um Lärmbelas-
tungen zu reduzieren. 

Bei künftigen Busbe-
schaffungen werden 
geräuscharme Fahr-
zeuge angefordert.  
Einzelwünschen nach 
Richtungsänderung 
und Vermeidung von 
Steigungsstrecken 
kann leider nicht 
entsprochen werden. 
Vorschlag wird zur 
Kenntnis genom-
men, keine Aufnah-
me in den NVP. 
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Stadt Freising) 

Fahrgast 6 
 
Fahrgast 8 

Vorschlag: Linie 638 samstags im 30-Min.-Takt bis ca. 
15 Uhr einsetzen. 
Vorschlag: Verbesserte Busanbindung (Ankunft) zu 
den Regionalzügen nach München (anstatt nur zur S-
Bahn) 

6 weitere Fahrten 
sollten im Planungs-
horizont 2014-2019 
realisiert werden. 
Bessere Anschlüsse 
ist eine Daueraufga-
ben und Abwägung 
der verschiedenen 
Fahrtbeziehungen, 
des Taktes und des 
zur Verfügung ste-
henden Budgets. 
Vorschlag wird zur 
Prüfung in den NVP 
aufgenommen. 

Fahrgast 7 Netzentwicklung Stadtbus: Beim heutigen Mittelein-
satz wäre die Bildung von Durchmesserlinien vorteil-
hafter, gleichzeitig Möglichkeit neuer umsteigefreier 
Direktverbindungen. 
Nachfolgende Grafik zeigt Netzvorschlag: Umwandlung 
von Linien 620, 621, 622, 623, 630, 631, 638 und 639 in 
3 Durchmesserlinien und 1 Radiallinie. Löffelförmige 
Linienführung mit kleiner Schleife am Ende jedes Li-
nienastes. Jede Linie wird im 15-Minuten-Takt bedient. 

Wird zur Kenntnis 
genommen. 
Keine Durchfahrmög-
lichkeit für Linienbus 
durch Finkenstr. und 
Neustift (Ignatz-
Günther-Str.) wg. 
Winterdienst und 
parkenden PKW 
problematisch 
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Vorschlag Fahrgast 7 
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